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Obere Fotos: Nächtliche Infrarotaufnahmen eines ca. zwei Monate alten Wolfswelpen; 
Unteres Foto: Wolfswelpe im Alter von ca. drei Monaten



Zypergras-Segge (Carex bohemica) und Nadel-Sumpfsimse (Eleocharis acicularis)
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Zu den Abbildungen 2. und 3. Umschlagseite
(Texte: M. Trost, U. Schröder-Trost; Fotos: LAU, S. Koerner, U. Schröder-Trost)

Geschützte und gefährdete Pflanzen, Tiere und Landschaften 
des Landes Sachsen-Anhalt

Erster Wolfsnachwuchs in Sachsen-Anhalt
Über 100 Jahre nach seinem Aussterben ist der 
Wolf (Canis lupus L.) in Sachsen-Anhalt wieder hei-
misch geworden. Die abgebildeten Fotos sind der 
erste Beleg für eine erfolgreiche Fortpflanzung von 
Wölfen in Sachsen-Anhalt und zugleich der erste 
Reproduktionsnachweis in Deutschland außerhalb 
des Wolfsgebietes in der Lausitz. 
Die Fotos gelangen im Rahmen einer im Jahr 2008 
vom Landesamt für Umweltschutz in Auftrag ge-
gebenen landesweiten Untersuchung zum Vor-
kommen von Wölfen. Aufgrund von gehäuften 
Hinweisen konzentrierten sich die Recherchen 
bald auf das Gebiet um die Altengrabower Heide. 
Das beauftragte Wildbiologische Büro LUPUS, das 
seit Jahren auch die Wolfspopulation in der Lausitz 
wissenschaftlich begleitet, arbeitet auf dem Trup-
penübungsplatz Altengrabow konstruktiv mit der 
zuständigen Bundesforsthauptstelle Möser sowie 
der Bundeswehr zusammen.
Für den wegen der heimlichen Lebensweise der 
Wölfe schwierigen Nachweis kommen seit dem 
Sommer 2009 automatisch arbeitende digitale Fo-
tofallen des Landesamtes für Umweltschutz zum 
Einsatz. Diese Kameras schießen gesteuert über 
einen Wärme- und Bewegungssensor automatisch 
Bilder und speichern diese. Die beiden Schwarz-
Weiß-Fotos eines ungefähr 2 Monate alten Welpen 
entstanden in der Nacht vom 9. zum 10. Juli 2009 
und stammen von einer Kamera, die, um die sehr 
scheuen Tiere nicht zu erschrecken, nachts mit ei-
nem für Menschen und Wölfe unsichtbaren Infra-
rotblitz arbeitet. Zu dieser Zeit haben die Welpen 
ihre Geburtshöhle verlassen und erkunden zuneh-
mend die Umgebung.
Ende Juli 2009 konnte der Wolfsspezialist und Tier-
filmer Sebastian Koerner (LUPUS) die Tiere auf dem 
Truppenübungsplatz auch filmen. Das Farbbild 
(Standbild einer Videosequenz) zeigt einen nun-
mehr ca. 3 Monate alten Welpen, der hinsichtlich 
Körpergröße und Proportionen schon einem er-
wachsenen Wolf nahekommt.
Inzwischen gibt es mehrere Beobachtungen der 
Fähe mit insgesamt drei Welpen. Nach dem illega-
len Abschuss eines Wolfsrüden durch einen Jäger 
am 6. Juni 2009 bei Tucheim ist zwar noch nicht 

abschließend geklärt, ob damit das Vatertier aus 
der Altengrabower Heide getötet wurde - jedoch 
spricht dafür, dass in jüngerer Zeit nur noch Hin-
weise auf einen erwachsenen Wolf vorliegen. 
M. T.

Die Zypergras-Segge (Carex bohemica), eine sel-
tene Art der Schlamm-Pionier-Gesellschaften 
im FFH-Gebiet „Lausiger Teiche und Ausreißer-
Teich östlich Bad Schmiedeberg“
In Sachsen-Anhalt tritt der FFH-Lebensraumtyp 
3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 
Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der 
Isoeto-Nanojuncetea - im Gegensatz zu den Teich-
gebieten Sachsens und Brandenburgs sehr selten 
auf und wurde erst aufgrund der Erfassung des 
Vorkommens im FFH-Gebiet „Lausiger Teiche und 
Ausreißer-Teich östlich Bad Schmiedeberg“ in die 
Liste der FFH-Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt 
aufgenommen. 
Der Lebensraumtyp wird geprägt durch Pflanzen-
gesellschaften und Dominanzbestände einzelner 
Arten der Zwergbinsen- bzw. der Strandlings-
Gesellschaften auf sommerlich trocken fallen-
den schlammigen Böden relativ nährstoffarmer 
Standgewässer, z.B. nicht zu intensiv genutzten 
Fischteichen. Ein solcher Standort existiert am 
Ausreißer-Teich in der Dübener Heide, wo sich der 
Lebensraumtyp trotz der mehrjährigen Aufgabe 
der Teichnutzung erhalten konnte.
Die Zypergras-Segge (Carex bohemica) wächst hier 
zusammen mit der Nadel-Sumpfsimse (Eleocharis 
acicularis) auf dem trocken gefallenen sandig-
schlammigen Teichboden. Wasserseitig schließen 
sich an den dichten Rasen der Nadel-Sumpfsimse 
fast einartige Bestände des sehr kleinwüchsigen 
Sechsmännigen Tännels (Elatine hexandra) an. So-
wohl Carex bohemica – Rote Liste 2 als auch Elatine 
hexandra – Rote Liste 1 sind in Sachsen-Anhalt sehr 
selten und nur mit einzelnen Vorkommen vertre-
ten. Eine Gefährdung dieser Arten und ihrer Stand-
orte an oligo- bis mesotrophen Gewässern des 
LRT 3130 geht vor allem von Nährstoffeinträgen 
und Änderungen des Wasserhaushalts, z. B. durch 
Grundwasser absenkungen aus. 
U. Sch.-T.
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1 Einleitung
Im Jahr 1978 wurden im ehemaligen Landkreis 
Wolmirstedt acht bestehende und zwei geplan-
te botanische flächenhafte Naturdenkmale 
(Flächennaturdenkmale) floristisch-vegetati-
onskundlich inventarisiert und beschrieben 
(Westhus 1980, 1981a, 1981b). Als relativ kleine 
geschützte Flächen sind sie in  einer intensiv ge-
nutzten Umgebung oft in besonderem Maße von 
Veränderungen betroffen. Nach 30 Jahren wurden 
daher dieselben Gebiete wieder aufgesucht sowie 
ihre Vegetation und Veränderungen des Gebiets-
zustandes erfasst. Die Ergebnisse sollen nachfol-
gend kurz vorgestellt und diskutiert werden. Ab-
schließend wird eine Bilanz gezogen, inwieweit 
die einzelnen Schutzziele erreicht worden sind. 

Bezüglich allgemeiner Angaben zum Untersu-
chungsgebiet und zu den einzelnen flächenhaf-
ten Naturdenkmalen sei auf Westhus (1980, 
1981a, 1981b) verwiesen. 
Zur Erfassung von Vegetationsveränderungen 
wurden im Jahre 2008 18 Vegetationsaufnah-
men nach Braun-Blanquet angefertigt, wobei 
die Aufnahmeorte an möglichst ähnliche Stellen 
wie 1978 gelegt wurden. Die Vegetationsaufnah-
men können bei der unteren Naturschutzbehörde 
des Bördekreises und den Verfassern eingesehen 
werden.

2 Veränderungen der Vegetation und
 des Gebietszustandes der untersuchten 
 Flächennaturdenkmale (FND)

FND „Kreuzhoch mit Kuhschelle“
Die am Südrand der Colbitz-Letzlinger-Heide 
westlich von Mose gelegene Endmoränenkuppe 
wurde bereits 1957 wegen eines reichen Vorkom-
mens der Gewöhnlichen Kuhschelle (Pulsatilla 
vulgaris) unter Schutz gestellt. In Folge eines wi-

derrechtlichen Erdabtrages war die Population 
jedoch schon 1978 nahezu erloschen. Der natur-
schutzfachliche Wert des Gebietes bestand aber 
auch in seinem interessanten Mosaik artenrei-
cher Grasnelkenfluren.

Der erste optische Eindruck des Gebietes ließ 2008 
kaum Veränderungen erkennen. Das Vordringen 
von Gehölzen konnte durch Pflegemaßnahmen 
verhindert werden. Die ehemals angrenzenden 
Ackerflächen wurden sogar im Rahmen einer 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme mit Magerra-
sen-Arten begrünt, wobei sich die Artenauswahl 
an der naturnahen Vegetation des FND „Kreuz-
hoch mit Kuhschelle“ orientierte. Allerdings sind 
die Herkünfte des Saatgutes unbekannt. Vom 
FND „Kreuzhoch mit Kuhschelle“ aus ist sogar ein 
Eindringen autochthoner Sandmagerrasen-Arten 
in diese Flächen zu beobachten.

Die wiederholten Vegetationsaufnahmen bele-
gen die erfolgten Veränderungen. Der Ausfall 
der Schafbeweidung seit Jahrzehnten führte zu 
einer Anreicherung von Biomasse. In der dichte-
ren Vegetation sind kaum noch Bodenverwun-
dungen zu beobachten. Von der vorherrschenden 
Heidenelken-Grasnelkenflur (Diantho deltoides-
Armerietum elongatae) ist die 1978 beobachtete 
Subassoziation des Silbergrases (Corynephorus 
canescens), die für Partien mit gelegentlichen 
Bodenverwundungen typisch ist, kaum noch zu 
finden. Besonders kurzlebige Arten wie Fünfmän-
niges Hornkraut (Cerastium semidecandrum) und 
Ausdauerndes Sandköpfchen (Jasione montana), 
Arten der Silbergras-Pionierfluren wie Silbergras 
(Corynephorus canescens), Bauernsenf (Teesdalia 
nudicaulis) und Frühlings-Spark (Spergula mori-
sonii) sowie konkurrenzschwächere, niederwüch-
sige Arten wie Kleines Habichtskraut (Hieracium 
pilosella), Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypochoeris 

Werner Westhus, Wilfried Westhus & Jörg Brämer 

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
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Botanische Naturdenkmale im 
ehemaligen Kreis Wolmirstedt – eine Bilanz
nach 30 Jahren
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radicata), Sand-Strohblume (Helichrysum arenari-
um) und Sand-Thymian (Thymus serpyllum) sind 
deutlich zurück gegangen. Sie sind nur noch an 
wenigen offeneren Stellen im Rasen sowie am 
spärlich bewachsenen ehemaligen Ackerrand 
zu beobachten. Ausdruck des allgemeinen Rück-
gangs ist auch eine Abnahme der mittleren Arten-
zahl der Vegetationsaufnahmen von 25 (1978) auf 
16 im Jahr 2008 (jeweils 5 Aufnahmen). Deutlich 
mehr Deckungsanteile besitzen heute die Gräser 
Raublatt-Schwingel (Festuca trachyphylla) und 
Rotes Straußgras (Agrostis capillaris). Im Bereich 
des ehemaligen Bodenabtrages und – wiederauf-
trages haben sich die 1978 zum Sandtrockenrasen 
regenerierenden Quecken-Pionierfluren zu einer 
ruderalen Glatthaferflur entwickelt. Die 1978 auf 
der Kuppe ausgebildete Mädesüß-Wiesenhafer-
Gesellschaft (Filipendulo vulgaris-Avenuletum 
pratensis) hebt sich durch ihre Artenzusammen-
setzung zwar noch von den umgebenden Gras-
nelkenfluren ab. Hier sind aber Fieder-Zwenke 
(Brachypodium pinnatum) und Kratzbeere (Rubus 
caesius) zur Dominanz gelangt und haben kon-
kurrenzschwächere Arten wie das Mittlere Ver-
meinkraut (Thesium linophyllum) verdrängt. Auf 
anderen Flächen konnte sich das Land-Reitgras 
(Calamagrostis epigejos) ausdehnen.

Zur Erhaltung der Vegetationsstruktur hat die 
sporadische Gehölzentnahme nicht ausgereicht. 
Erforderlich wären eine Abschöpfung der Biomas-
se und gelegentliche Bodenverwundungen durch 
Huteweide mit Schafen (ggf. auch Koppelhaltung 
bzw. andere Weidetiere). Ist dieses nicht realisier-
bar, dürfte sich auch gelegentliches kontrolliertes 
Brennen positiv auf die Vegetationsstruktur aus-
wirken.

FND „Unterhagen“
Die am Südostrand der Colbitz-Letzlinger-Heide 
östlich von Heinrichshorst gelegene Fläche wurde 
wegen eines reichen Vorkommens der Sibirischen 
Schwertlilie (Iris sibirica) unter Schutz gestellt. 
Es handelt sich um eine ehemalige Starkstrom-
trasse, auf der 1978 als Sukzessionsstadium eine 
Hochstaudenflur mit dominierender Sibirischer 
Schwertlilie (Iridetum sibiricae) auftrat. Auf der 
geschützten Fläche wurden die in den 1970er Jah-
ren gepflanzten Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) 
entnommen. Außerdem wurde in den letzten Jah-
ren jährlich gemäht und das Mahdgut entfernt. 

Im Vergleich zu den Vegetationsaufnahmen von 
1978 sind Dank der Pflege durch die untere Na-
turschutzbehörde kaum Änderungen im Artenin-
ventar zu beobachten. Lediglich wenige quan-
titative Verschiebungen fallen auf. So haben die 
Sibirische Schwertlilie leicht und das Nordische 
Labkraut (Galium boreale) stärker abgenommen, 
dagegen tritt zumindest in der angefertigten Ve-
getationsaufnahme das Gewöhnliche Rispengras 
(Poa trivialis) stark hervor, was möglicherweise 
mit der jährlichen sommerlichen Mahd zusam-
menhängen könnte. Es wird daher enpfohlen zu 
einem 2-jährigen Mahdturnus im Herbst überzu-
gehen und die Fläche weiter zu beobachten, um 
ggf. das Mahdregime noch besser auf die Schutz-
ziele abstimmen zu können. 

Abb. 1: Am Süd- und Südwesthang des Kreuzhoch 
bildet nach Jahren fehlender Bewirtschaftung 
der Raublatt-Schwingel (Festuca trachyphylla) 
dichte, artenärmere Bestände. In der Bildmitte ist 
die Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe) zu 
erkennen. Foto: W. Westhus (13.06.2008). 
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FND „Hägebachaue-Ostteil“ und FND „Hägeba-
chaue-Westteil“
Von den am Südrand der Colbitz-Letzlinger-Heide 
nordöstlich von Samswegen gelegenen flächen-
haften Naturdenkmalen wurde nur der Ostteil 
genauer erfasst. Die beobachteten allgemeinen 
Veränderungen sind jedoch auf den Westteil über-
tragbar. Auf Grund der von der unteren Natur-
schutzbehörde organisierten regelmäßigen Mahd 
fällt die Fläche durch einen sehr guten Pflegezu-
stand auf. Einige der gefährdeten Pflanzenarten 
sind jedoch im Vergleich zu 1978 zurückgegangen, 
wie das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza 
majalis), oder auch ganz verschwunden. 
Von der 1978 vorgefundenen Engelwurz-Kohldis-
tel-Wiese (Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei) 
sind nur noch süßgrasreiche Abbaustadien vor-
handen. Die mittleren Artenzahlen der Vegetati-
onsaufnahmen 1978 (5 Vegetationsaufnahmen) 
und 2008 (2 Vegetationsaufnahmen) haben von 
27 auf 23,5 abgenommen. Zurückgegangen sind 
vor allem Feuchtwiesenarten wie Kohl-Kratzdis-
tel (Cirsium oleraceum) und zum Teil auch Zeiger 
magerer Standorte wie Mittleres Zittergras (Briza 
media). Deutlich zugenommen haben dagegen 
allgemein verbreitete Arten des Wirtschaftsgrün-
landes wie Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), 
Gewöhnliches Hornkraut (Cerastium holosteoi-
des), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis) und 
Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata). Von den 
Vegetationsaufnahmen 1978 und 2008 wurden 
die mittleren Zeigerwerte nach Ellenberg et al. 
(1991) ermittelt. Sie sind bei der Feuchtezahl von 
7,4 auf 7,1 gefallen und bei der Stickstoffzahl von 
4,4 auf 5,0 gestiegen, was trocknere, nährstoffrei-
chere Standortbedingungen anzeigt. Das Gebiet 
ist auch nach den Beobachtungen insgesamt tro-
ckener geworden. Infolge der damit verbundenen 
Torfmineralisierung dürfte es zur Freisetzung von 
Nährstoffen gekommen sein. 
Empfehlenswert ist eine Fortsetzung der Mahd-
nutzung verbunden mit Maßnahmen, die eine 
behutsame Wiedervernässung des Gebietes zum 
Ziel haben.

FND „Dolken“
Die westlich von Colbitz im Südostteil der Col-
bitz-Letzlinger-Heide gelegene nasse Senke hat 
sich erheblich verändert. Der Grundwasserspie-
gel ist beträchtlich gefallen und Gehölze sind in 
das früher bedeutend offnere Zentrum der Senke 

vorgedrungen. Während das Gebiet 1978 viele 
Quellstellen mit ausgefälltem Eisenocker auf-
wies und auch im Hochsommer nur mit Gummi-
stiefeln durchquert werden konnte, lag es 2008 
bis auf wenige Resttümpel vollständig trocken. 
Ursachen sind die enormen Wasserentnahmen 
aus der Umgebung durch das Wasserwerk Colbitz 
(1979 Kapazitätserweiterung; das Pumpen von 
Wasser in die Senke durch das Wasserwerk wurde 
vor einigen Jahren eingestellt) sowie der Wegfall 
von Störungen durch gelegentlichen militäri-
schen Übungsbetrieb. 

Der ehemals quellige Graben mit der sehr selte-
nen Gesellschaft des Efeublättrigen Hahnenfu-
ßes (Ranunculetum hederacei) (vgl. Westhus 
1979) ist trocken gefallen und das Vorkommen 
der Gesellschaft erloschen. Wenige Pflanzen des 
Efeublättrigen Hahnenfußes (Ranunculus he-
deraceus) konnten zwar zuletzt 2003 an einem 
anderen Graben noch beobachtet werden, die sel-
tene Quellflur ist aber sicher nicht mehr im Ge-
biet entwickelt. Auch die im Zentrum der Senke 
gelegene ehemals nahezu gehölzfreie Fläche mit 
Großseggenrieden und Braunseggensümpfen hat 
sich verändert. Sie ist durch das Vordringen von 
Gehölzen bedeutend kleiner geworden und wird 
heute stärker beschattet. Von den bei Westhus 
(1981b) angegebenen Gesellschaften wurden eini-
ge nicht mehr beobachtet, andere sind nur noch 
als Abbaustadium entwickelt. Insgesamt hat das 
Gebiet erheblich an naturschutzfachlichem Wert 
eingebüßt. 

Kleiner Synder
Das in der Elbaue zwischen Glindenberg und 
Heinrichsberg gelegene Altwasser wurde nicht 
als flächenhaftes Naturdenkmal gesichert. Das 
Vorkommen der ehemals Wert gebenden Krebs-
scheren- und Froschbissgesellschaft (Stratiote-
tum aloides) ist inzwischen erloschen. Froschbiss 
(Hydrocharis morsus-ranae) und Krebsschere  
(Stratiotes aloides) konnten 2008 nicht mehr 
festgestellt werden. Als Wasserschweber-Gesell-
schaft tritt nur noch die Teichlinsengesellschaft 
(Lemno-Spirodeletum polyrrhizae) auf. Der Zu-
stand der Ufervegetation hat sich dagegen kaum 
verändert.
Als Ursachen für den Verlust der Krebsscheren- 
und Froschbissgesellschaft werden Nährstoff-
einträge vermutet. Außerdem lag das Altwasser 
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in einigen Jahren trocken. Im Umfeld wurden 
in den 1970er Jahren Meliorationsmaßnahmen 
durchgeführt. Trotz des Verlustes der Gesellschaft 
handelt es sich nach wie vor um ein naturnahes, 
schutzwürdiges Gewässer.

FND „Katzental“
Die am Nordostrand der Hohen Börde westnord-
westlich von Schnarsleben gelegene Südhang-
partie einer Endmoränenkuppe umfasst die ar-
tenreichsten kontinentalen Xerothermrasen des 
ehemaligen Kreisgebietes.  Die angrenzende Müll-
kippe wurde inzwischen stillgelegt und abgedeckt. 
Die meisten Xerothermrasenflächen vermitteln 
hinsichtlich ihrer Struktur noch einen relativ gu-
ten Eindruck. In einigen Bereichen, insbesondere 
an Unterhängen und zur Müllkippe hin, haben sich 
ruderale Glatthaferfluren ausgedehnt. Am West-
hang ist die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) zur 
Dominanz gelangt. Abgesehen von den randlichen 
Ruderalisierungserscheinungen (ehemalige Müll-
kippe, Gartenabfälle oberhalb des Hanges) sind 
in den zentralen Flächen noch erfreulich wenige 
Nährstoffzeiger zu beobachten. 
Beim genaueren Betrachten der Xerothermrasen 
lassen sich jedoch erhebliche Veränderungen fest-
stellen. Durch fehlende Schafbeweidung hat sich 
Biomasse angereichert und die Vegetationsdecke 
ist insgesamt dichter geworden. Zurückgegangen 
sind Arten, die in kontinentalen Trockenrasen ih-
ren Verbreitungsschwerpunkt besitzen und/oder 
auf lückige, kurzrasige Vegetationsstrukturen 
angewiesen sind wie Walliser Schaf-Schwingel 
(Festuca valesiaca), Haar-Pfriemengras (Stipa ca-
pillata), Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otites), Sand-
Fingerkraut (Potentilla arenaria), Dänischer Tra-
gant (Astragalus danicus), Hügel-Meier (Asperula 
cynanchica), Sand-Strohblume (Helichrysum are-
narium), Feld-Beifuß (Artemisia campestris) und 
Blaugrünes Labkraut (Galium glaucum). Hiermit 
verbunden war ein Rückgang der mittleren Ar-
tenzahl der Vegetationsaufnahmen des Jahres 
1978 von 37,5 auf 26,9 in den Vegetationsaufnah-
men von 2008. Zugenommen haben Gräser wie 
Furchen-Schwingel (Festuca rupicola), Echter Wie-
senhafer (Helictotrichon pratense), Rotes Strauß-
gras (Agrostis capillaris), Glatthafer (Arrhenathe-
rum elatius) und Knack-Erdbeere (Fragaria viri-
dis). Insgesamt hat sich eine Umstrukturierung 
vieler Partien vom kontinentalen Trockenrasen 
(Festuco valesiacae-Stipetum capillatae) zum 

kontinentalen Halbtrockenrasen (Festuco rupico-
lae-Brachypodietum pinnati) vollzogen. 
Ursache für die Umstrukturierungen ist vor allem 
die fehlende Schafbeweidung. Auch der Wegfall 
des gelegentlichen Abbrennens der Fläche dürf-
te hierzu beigetragen haben. Von der unteren 
Naturschutzbehörde organisierte gelegentliche 
Mahd mit Beräumung des Mähgutes konnte die-
se Entwicklung wahrscheinlich nur verzögern. 
Empfehlenswert wären eine Wiederaufnahme 
der Beweidung (auch kurzzeitig als Koppelwei-
de ohne Düngung), gelegentliches kontrolliertes 
Brennen und die Erhaltung des windoffenen Cha-
rakters (keine Gehölzbepflanzungen, ggf. Abde-
ckung der Bereiche mit Gartenabfällen auf dem 
Plateau mit nährstoffarmen Rohboden). Hofman 
(2008) unterbreitet weitere Vorschläge zur Pflege 
des Gebietes und empfiehlt z. B. eine Bekämpfung 
von Gewöhnlichem Bocksdorn (Lycium barba-
rum). Der ausgesprochen hohe floristische Wert, 
u. a. mit Stengellosem Tragant (Astragalus ex-
scapus, nördlichstes deutsches Vorkommen) und 
Steppen-Sesel (Seseli annuum, Hofman 2008), 
rechtfertigt die besondere Aufmerksamkeit des 
Naturschutzes.

FND „Wiesenberg“
Beim Wiesenberg handelt es sich um eine allseits 
von Äckern umgebene Endmoränenkuppe am 
Ostrand der Hohen Börde westlich von Niedern-

Abb. 2: Blick über den Südhang des Katzentals mit 
kontinentalen Halbtrockenrasen (rechts) auf die 
abgedeckten Partien der ehemaligen Müllkippe. 
Foto: J. Brämer (15.09.2003).
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dodeleben. 1978 herrschten auf den südgenäher-
ten Hangpartien kontinentale Trocken- (Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae) und Halbtrocken-
rasen vor, während die anderen Hänge und Kup-
pen bereits mit gepflanzten Gehölzen bestanden 
waren. Schon damals wurde der erhebliche Suk-
zessionsdruck auf die Xerothermrasen hervorge-
hoben (Westhus 1981c).
2008 existierte keine Zufahrt zum Naturdenkmal 
mehr. Auch die südgenäherten Hangpartien wa-
ren inzwischen vor allem mit Sanddorn (Hippo-
phae rhamnoides), Bastardindigo (Amorpha fruti-
cosa), Gewöhnlichem Liguster (Ligustrum vulgare) 
und Schlehe (Prunus spinosa) verbuscht. Es konn-
ten nur noch kleinflächige Reste kontinentaler 
Halbtrockenrasen auf verbliebenen Offenflächen 
beobachtet werden. Auf anderen noch nicht ver-
buschten Flächen waren Glatthafer (Arrhenathe-
rum elatius), Aufrechte Trespe (Bromus erectus) 

oder bei Beschattung Taube Trespe (B. sterilis) zur 
Vorherrschaft gelangt. Auch in den verbliebenen 
Halbtrockenrasenflächen treten Gehölze auf. Ei-
nem Verlust an Arten der Trocken- und Halbtro-
ckenrasen steht eine Zunahme von Arten ruderal 
beeinflusster Standorte gegenüber.
Im Gebiet kommen noch Niedrige Segge (Carex su-
pina), Nelken-Haferschmiele (Aira caryophyllea) 
und Heide-Ehrenpreis (Veronica dillenii) vor, die 
in Sachsen-Anhalt gefährdet bzw. stark gefährdet 
sind (Frank et al. 2004). Wenn man an der Ziel-
stellung des Naturdenkmals festhalten will, muss 
innerhalb der nächsten Jahre unbedingt eine 
konsequente Freistellung des Süd- und Westhan-
ges bis zum hin Feldrand erfolgen. Danach sollte 
die Fläche möglichst beweidet werden. Auch ein 
gelegentliches kontrolliertes Abbrennen dürfte 
sich günstig auf den Erhaltungszustand der Halb-
trockenrasen auswirken.

Abb. 3: Blick auf den fast vollständig mit Gehölzen bewachsenen Süd- und Südwesthang des Wiesen-
berges. Foto: W. Westhus (14.06.2008).
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FND „Nordostrand Goldberg“
Der nordexponierte Hang einer Endmoränenkup-
pe westsüdwestlich von Niederndodeleben wies 
1978 kontinentale Furchenschwingel-Fiederzwen-
ken-Halbtrockenrasen (Festuco rupicolae-Brachy-
podietum pinnati) auf mit Massenbeständen der 
im ehemaligen Kreisgebiet ansonsten selteneren 
Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris). Als flo-
ristische Besonderheit konnte 1977 die Violette 
Sommerwurz (Orobanche purpurea) beobachtet 
werden.

Das Gebiet hat sich auf Grund fehlender Schafbe-
weidung sehr stark verändert. Es wird heute weit-
gehend von den Hybrid-Pappeln überschirmt 
und ist bis auf eine kleine Fläche von Gehölzen 
zugewachsen. Die Wiesen-Schlüsselblume ist 
stark zurückgegangen und tritt nur noch verein-
zelt im Halbschatten von Gebüschen auf, wo die 
Konkurrenz von Gräsern weniger stark ist. Bei der 
verbliebenen offenen Fläche handelt es sich um 
ein saumartiges Abbaustadium des Halbtrocken-
rasens mit Dominanz der Fieder-Zwenke (Brachy-
podium pinnatum).
Im Vergleich zu den Vegetationsaufnahmen von 
1978 sind viele Arten der Halbtrockenrassen ver-
schwunden. Das Gebiet sollte als flächenhaftes 
Naturdenkmal gelöscht werden.

FND „Ehemaliges Abbaugebiet der Ziegelei Ol-
venstedt“
Das ehemalige Abbaugebiet der Ziegelei Olven-
stedt befindet sich in der Niederen Börde westlich 
des Ortes. Grund für die Unterschutzstellung als 
flächenhaftes Naturdenkmal waren die auch heu-
te noch vorhandenen Vorkommen von Sumpf-
Sitter (Epipactis palustris) und Fransen-Enzian 
(Gentianella ciliata). 1978 wurden auf ebenen, hö-
her gelegenen Standorten und an Hängen arten-
ärmere kontinentale Halbtrockenrasen (Festuco 
rupicolae-Brachypodietum pinnati) und auf der 
Sohle eine Huflattichflur (Poo compressae-Tussi-
laginetum) erfasst. 

Im Bereich der Halbtrockenrasen hat sich 2008 
stellenweise eine lückige Strauchschicht entwi-
ckelt. Außerdem wurde 2008 die Aufrechte Tres-
pe (Bromus erectus) mit einer Deckung von etwa 
5 % aufgenommen, die in den Aufnahmen von 
1978 noch fehlte. Auf der Sohle hat sich im Ver-
gleich zu 1978 eine lichte Strauchschicht entwi-

ckelt. In den Vegetationsaufnahmen ist hier die 
Zahl der Strauch- und Baumarten von drei auf 
sechs gestiegen. Der Huflattich (Tussilago farfara) 
und andere, meist niederwüchsige Pionierarten 
sind ausgefallen. Dagegen hat das Land-Reitgras 
(Calamagrostis epigejos) deutlich zugenommen, 
so dass man die Vegetation der Gesellschaft des 
Land-Reitgrases zuordnen kann. Der Sumpf-Sit-
ter hat erfreulich zugenommen, dagegen ist das 
ebenfalls schutzwürdige Sumpf-Herzblatt (Par-
nassia palustris) zurückgegangen. 

Seit 1978 wurden im Auftrag der unteren Natur-
schutzbehörde im Gebiet gelegentlich Gehölze 
entnommen. Für die Pflege des Gebietes ist eine 
Fortsetzung der periodischen Gehölzentnahme 
und nach Möglichkeit eine Einbeziehung der 
Fläche in eine extensive Beweidung empfehlens-
wert.

Allgemeine Schlussfolgerungen
In sechs von den acht ausgewiesenen flächen-
haften Naturdenkmalen wurden in den letzten 
30 Jahren zur Erreichung der Schutzziele durch 
einen engagierten ehren- und hauptamtlichen 
Naturschutz Pflegemaßnahmen durchgeführt. So 
hinterlässt der Pflegezustand dieser Gebiete bei 
erster Betrachtung einen guten Eindruck. Für ein 
Gebiet konnte sogar eine wesentliche Verbesse-
rung der Umgebungssituation erreicht werden.

Die genauere Analyse hat jedoch ergeben, dass 
sich in neun von zehn begutachteten Gebieten 
– trotz überdurchschnittlichen Naturschutzenga-
gements - mehr oder weniger schleichende nega-
tive Entwicklungen vollzogen haben. Vier Gebie-
te sind von Veränderung des (Umgebungs-)Was-
serhaushaltes betroffen, eines davon sehr stark. 
In fünf Gebieten hat sich die fehlende extensive 
Nutzung (vor allem Beweidung mit Schafen) ne-
gativ ausgewirkt, was meist auch durch Pflege-
maßnahmen (Mahd) nicht kompensiert werden 
konnte. In den Gebieten mit fehlender bzw. man-
gelhafter Biomasseentnahme, aber auch in denen 
mit Grundwasserabsenkung, wird weiterhin die 
Wirkung von Nährstoffeinträgen bzw. -freiset-
zung besonders deutlich.

Die dargestellten Ergebnisse zeigen einerseits die 
Grenzen der Funktionsfähigkeit kleinflächiger 
Schutzgebiete auf. Durch ihre geringe Flächen-
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größe und vielfach fehlende Pufferzonen sind sie 
oft besonders anfällig gegenüber Umweltverän-
derungen in ihrer Umgebung. Außerdem sind sie 
meist stark von Veränderungen der Landnutzung 
betroffen (z. B. Zusammenbruch der Hüteschäferei 
in den letzten Jahrzehnten). Bei den kleinen und 
vielfach auch noch zersplittert liegenden Flächen 
ist der Aufwand oft zu hoch und/oder der Anreiz 
zu gering, diese in Programme des Vertragsnatur-
schutzes einzubinden. Die unteren Naturschutz-
behörden sind genötigt, Prioritäten zu setzen. Die 
kleinflächigen Schutzgebiete stehen dabei meist 
nicht an vorderster Stelle. Zur Sicherung der bio-
logischen Vielfalt und im Rahmen des Biotopver-
bundes handelt es sich aber zum großen Teil um 
unverzichtbare Bausteine, die entsprechende ge-
sellschaftliche Aufmerksamkeit verdienen. 

Die aufgezeigten Veränderungen machen deut-
lich, wie wichtig es ist, die Erreichung der Schutz-
ziele vorhandener Schutzgebiete periodisch zu 
überprüfen. Die noch funktionsfähigen, wertvol-
len Flächen können oft nur mit höherem Mitte-
leinsatz und konsequenterer Betreuung in ihrer 
Funktionsfähigkeit erhalten werden. Hierzu rei-
chen die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel 
und Strukturen vielfach nicht aus. Sie müssten 
erhöht bzw. erst noch geschaffen werden (z. B. 
Honorierung des Einsatzes kleiner mobiler Schaf- 
und Ziegenherden nach der erbrachten Pflegeleis-
tung und entkoppelt von landwirtschaftlichem 
Ertragsdenken). Andererseits kann man sich von 
wertlos gewordenen und nicht wieder herstellba-
ren Gebieten im Sinne einer Bündelung der vor-
handenen Kräfte auch trennen.
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Es ist Tradition, in dieser Zeitschrift die im Laufe 
eines Jahres neu ausgewiesenen (Natur-)Schutz-
gebiete vorzustellen (vgl. z.B. Högel 1995; Röper 
1995 oder Braun/Funkel 1998).
Diese Reihe wird mit der Vorstellung des LSG 
„Südliche Goitzsche“ im Landkreis Anhalt-Bitter-
feld fortgesetzt. Damit werden Naturschutzbehör-
den und Ehrenamtlichen die naturschutzfachlich 
wertvollen Teile unseres Landes vorgestellt und 
der breiten Öffentlichkeit nahe gebracht.
Der Beitrag ist auf der Homepage des LAU (http://
www.lau-st.de) unter der Rubrik LSG-Beschrei-
bungen eingestellt.

Südliche Goitzsche

Landkreis:  Anhalt-Bitterfeld
Verordnung: Verordnung über das Landschafts-

schutzgebiet „Südliche Goitzsche“ 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vom 
05.12.2007 (Amtsblatt für den Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld. – 2(2008)2 
vom 25.01.2008, S. 21 – 23)

Größe:  2010 ha 
Codierung:  LSG0085ABI

1 Gebietsbeschreibung

Das LSG befindet sich im Gebiet des ehemaligen 
Tagebaus Goitzsche im Süden des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld an der Landesgrenze zum Frei-
staat Sachsen. Es umfasst den in den Gemarkun-
gen Bitterfeld, Holzweißig, Niemegk, Petersroda, 
Pouch und Roitzsch liegenden Landschaftsteil der 
Bergbaufolgeland schaft Goitzsche und Teile des 
Großen Goitzschesees.

Das ehemalige Tagebaugebiet wird durch die von 
Südwesten nach Nordosten verlaufende Landes-
grenze geteilt. Etwa ein Drittel davon liegt im 
sächsischen Landkreis Nordsachsen. Im Nordwes-
ten grenzt die Stadt Bitterfeld-Wolfen unmittel-
bar an die Goitzsche an. Weite Teile der Bergbau-
folgelandschaft werden vom Großen Goitzsche-
see eingenommen. Der Wasserspiegel liegt bei 
75 m ü. NN. Die Größe der Wasserfläche beträgt 
1332 ha, die Uferlänge 66 km, die größte Wasser-
tiefe 48 m und der Speicherraum ca. 213 Mio. m3. 
Der Goitzschesee, auch Bernsteinsee genannt, 
besteht aus den Teilseen Mühlbeck, Niemegk, Dö-
bern und Bärenhof.
Die Grenze des LSG verläuft im Norden von der 
„Bitterfelder Spitze“ aus am Ufer des Großen 
Goitzschesees in östliche Richtung entlang der 
Bojenkette bis zu einem wasser seitigen Abstand 
von ca. 300 m nördlich der Bärenhofinsel; dann 
von der Bärenhofinsel auf der Wasserfläche des 
Großen Goitzschesees entlang der Markierungs-
bojen nach Süden in gerader Fortsetzung bis zum 
Goitzsche-Rundwanderweg und diesem nach 
Westen und Süden bis zur Landesgrenze zum 
Freistaat Sachsen folgend. Im Süden bildet die 
Landes grenze in westliche Richtung bis zur Bun-
desstraße B 184 die LSG-Grenze und stellt so den 
unmittelbaren Anschluss an das LSG „Goitzsche“ 
des Freistaates Sachsen her. Von der Landesgren-
ze südlich Petersroda verläuft die LSG-Grenze ent-
lang der B 184 östlich der Ortslage Petersroda und 
in nördlicher Richtung bis nach Holzweißig ent-
lang der Bahnlinie Bitterfeld – Leipzig und östlich 
der Ortslage Holzweißig in Höhe „Auensee“ (die-
sen ausge nommen) nach Norden. Dort folgt die 
Grenze dem Goitzsche-Radweg in Richtung Bit-
terfeld und biegt vor dem Waldparkplatz Bitter-
feld nach Südosten entlang der „alten Goitzsche-
straße“ ab und folgt nach dem Erreichen des 

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
46. Jahrgang • 2009 • Heft 1: 10-16

Christiane Röper

Das Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) „Südliche Goitzsche“
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Goitzsche-Rundwanderweges diesem in nord-
östlicher Richtung bis zur „Bitterfelder Spitze“.

Das LSG ist in drei Schutzzonen gegliedert:

Die Schutzzone I (Kernzone) umfasst den östlichen 
Teil des LSG und besteht im Wesent lichen aus der 
Tonhalde (Naturwaldzelle „Niemegk“), der Bären-
hofinsel, den dazwischen liegenden Kleininseln 
und den zugehörigen Wasserflächen. Sie dient 
einerseits dem Schutz der natürlichen Entwick-
lungsabläufe in den Ausgangsbiotopen, wie z.B. 
Sandpionierfluren und Sandmagerrasen, Ginster-
heiden an Böschungsformen sowie Wäldern und 
Gebüschen trockenwarmer Standorte, Hartholz-
Auenwaldrelikten im Nordteil der Bärenhofinsel, 
sich entwickelnden Bruch- und Sumpfwäldern 
sowie naturnahen Uferbereichen stehender Bin-
nengewässer einschließlich ihrer dazugehörigen 
uferbegleitenden Rohrkolben- und Schilfvegetati-
on und sich an Vernässungsstellen durch Grund-
wasserwiederanstieg ausprägenden seggen-, 

binsen- und hochstaudenreichen Nasswiesen. 
Andererseits dient sie der Sicherung der Ruhe 
und Ungestörtheit an den durch Inseln, Halbin-
seln und Uferbuchten reichen Flachwasserzonen 
südlich und westlich der Bärenhofinsel als Brut-
stätten für koloniebrütende Möwen- und andere 
Wasservogelarten sowie als überregional bedeut-
sames Durchzugs- und Überwinterungsgebiet für 
nordische Taucher, Enten und Gänsearten.
Die Schutzzone II (Prozessschutzzone) besteht im 
Wesentlichen aus gesetzlich geschützten Bioto-
pen und Vorranggebieten für die natürliche Ent-
wicklung und erstreckt sich entlang der Landes-
grenze östlich Petersroda über den Ludwigsee bis 
zum Zöckeritzer See und schließt die ehemaligen 
Tagesanlagen IIa im Osten mit ein. Hier werden 
alle, insbesondere nicht land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen der natürlichen Vege-
tationsentwicklung überlassen.

Zur Schutzzone III (Entwicklungszone) gehören 
alle anderen Teile des LSG.

Abb. 1: Luftbild zum LSG „Südliche Goitzsche“ (2005). Quelle: Land Sachsen-Anhalt.
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2 Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Der Begriff „Goitzsche“ stammt aus der Sprache 
der flämisch-germanischen Völker. Er bedeutet 
vermutlich so viel wie „Gottes Aue“ und bezeich-
nete den Auenwaldbereich an der Mulde, der sich 
hier ursprünglich befand. Der Name hat sich über 
die Jahrhunderte hinweg mehrfach verändert, 
bis sich die Bezeichnung „Goitzsche“ durchsetz-
te. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde allerdings 
beim Erstellen neuer Messtischblätter der Name 
„Goitsche“ eingetragen, der auch heute noch an-
zutreffen ist.

Im Laufe der Zeit hat die Goitzsche eine extreme 
Wandlung vom Auenwald über eine vom Bergbau 
zerstörte „Mondlandschaft“ zur Bergbaufolge-
landschaft durchmachen müssen. Die idyllische 
Region am Muldelauf war geprägt durch Braun-
kohle und Großindustrie.
Der Tagebau Goitzsche erstreckte sich über die 
heutige Ländergrenze zwischen Sachsen-Anhalt 
und Sachsen hinweg im Gebiet zwischen Bitter-
feld und Delitzsch. Seine Gesamtfläche betrug 62 
km2, zwei Drittel davon in Sachsen-Anhalt und 
ein Drittel in Sachsen. Der Tagebau Goitzsche, 
aufgeschlossen 1949, war der größte normalspu-
rige Zugbetriebstagebau Mitteldeutschlands.

Nach der Schließung dieses Tagebaus im Früh-
jahr 1991 begann die Sanierung des Gebietes. In 
acht Jahren der Bergbausanierung wurden 41 
Mio. m3 Abraum bewegt, 104 km Gleisanlagen 
zurückgebaut und zahlreiche Tagebaugroßgeräte 
verschrottet.
Am 6. Juli 1998 erfolgte der Probebetrieb zur Flu-
tung der Goitzsche mit Muldewasser, die planmä-
ßig 2006 abgeschlossen sein sollte. Bereits 2002 
ließ jedoch ein durch das gewaltige Muldehoch-
wasser ausgelöster Dammbruch an der Mulde die 
Goitzsche innerhalb von reichlich zwei Tagen um 
7 Meter bis weit über den Sollpegelstand volllau-
fen. 

Zur Chronologie der jüngeren Nutzungsge-
schichte der Goitzsche: 

1830 wurde das unfruchtbare Land mit Kiefern 
bepflanzt. 
1908 begann der Aufschluss der Gruben Leopold 
und Theodor.

1911 erhielten die Siemens-Schuckert-Werke die 
Genehmigung, die Goitzsche auf Kohle anzuboh-
ren. 
1915 wurde die Kohlegewinnung mit einem elekt-
rischen Löffelbagger mechanisiert.
1917 fanden erste Versuche zur mechanischen 
Verkippung des Abraumes statt.
1921-1928 wurde der Tagebau Paupitsch/Petersro-
da aufgeschlossen.
1929 kaufte die Stadt Bitterfeld den vorderen Teil 
der Goitzsche.
1947 gab es erste Pläne zum Aufschluss der Goitz-
sche, die dann ab 1949 realisiert wurden. 
1951 begann die Kohleförderung in der Goitzsche.
1951 wurde auch mit dem Aufschluss des Tage-
baus Muldenstein begonnen.
1951-1991 wurde die Goitzsche mit einem Löffel-
bagger erschlossen.
1953 kam es zur Verlegung der Wasserläufe Leine 
und Lober zur Hochwasserfreimachung des Koh-
legebietes.
1953-1955 erfolgte die Verlegung der Eisenbahn-
strecke Bitterfeld - Berlin nach Norden. 
1956 fiel der Ort Zöckeritz der Grube zum Opfer. 
1956-1961 verlegte man die Eisenbahnstrecke 
Leipzig - Berlin und die B184 nach Westen. 
In den 50er Jahren wurden erste Bepflanzungen 
der gekippten Halden vorgenommen.
1961 begann die reguläre Aufforstung, meist mit 
Pappeln und Eichenarten. 
1961 wurde der Tagebau Holzweißig-West eröff-
net.
1966-1975 musste die Mulde auf 9,2 km Lauflänge 
verlegt werden.
1972 endete die Kohleförderung im Tagebau Mul-
denstein, welcher dann vom 30.04.1975 bis zum 
01.03.1976 geflutet wurde. Es entstand der Mul-
destausee.
1976 wurde Paupitsch, 
1978 Niemegk devastiert.
1980 endete die Förderung im Tagebau Holzwei-
ßig-West.
Von September 1984 bis Juni 1985 fand vom Ta-
gebau Leipzig zum Tagebau Goitzsche der längste 
Großgerätetransport von zwei Tagebaugeräten 
statt.
1984 mussten Lober und Leine erneut verlegt wer-
den.
In den Jahren 1985 bis 1991 wurde der Tagebau 
Rösa betrieben.
Im Oktober 1990 erfolgte die Einstweilige Sicher-
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stellung der Goitzsche als Landschaftsschutzge-
biet. 
1990 wurde der Forst für Naherholungszwecke 
freigegeben.
Ebenfalls 1990 wurde auf eine geplante erneute 
Verlegung der Mulde und das geplante Überbag-
gern von fünf weiteren Ortschaften verzichtet. 
Am 15. Mai 1991 begann die Sanierung der Goitz-
sche mit Böschungsabflachung, Stabilisierung 
der Erdböschung, Rückbau der bergbaulichen An-
lagen, Anpflanzung und Begrünung. 
1998 fiel der Startschuss für die Flutung des „Bit-
terfelder Meeres“. 
2002 beendete das Muldehochwasser die eigent-
lich bis 2006 geplante Flutung. Der Goitzschesee 
entstand nach einem Deichbruch innerhalb kur-
zer Zeit.

Zwei geologische Besonderheiten trugen viel zur 
Bekanntheit des Bitterfelder Braunkohlereviers 
bei: die Bernsteinvorkommen und die Moorei-
chenfunde. 
Erste, jedoch nicht sicher nachgewiesene Bern-
steinfunde wurden bereits 1848 erwähnt. Gele-
gentliche Bernsteinfunde erregten während der 
folgenden Jahrzehnte kaum Aufmerksamkeit. 
Erst die 1933 im Tagebau Golpa-Nord unter dem 
Bitterfelder Hauptflöz zutage geförderten Harz-
funde wurden wissenschaftlich untersucht. Der 
Bitterfelder Bernstein ist mit einem Alter von 
etwa 22-25 Mio. Jahren erheblich jünger als die 
37-54 Mio. Jahre alten Bernsteinvorkommen des 
Ostseeraumes. Der Fundhorizont besteht aus 
sandig-schluffigen Lagen von 4 bis 6 m Mächtig-
keit. Das Bitterfelder Bernsteinvorkommen, das 
in den Folgejahren wirtschaftliche Bedeutung 
erlangen sollte, wurde 1955 im Tagebau Goitsche 
bergmännisch mit angeschnitten. 1974 erfolgten 
Probeschürfungen im Auftrag des VEB Ostsee-
schmuck Ribnitz-Damgarten durch die Bezirks-
stelle für Geologie Leipzig. Anlass war der Man-
gel an Bernstein zu Beginn der 70er Jahre im VEB 
Ostseeschmuck. Ab 1975 wurden jährlich etwa 50 
t Bernstein gefördert. Der Bitterfelder Bernstein 
wurde außer in der Schmuckindustrie auch für 
elektrische Isolatoren in Radio- und Fernsehge-
räten verwendet. 1993 wurde die Bernsteinförde-
rung aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. 
Unter dem heute gefluteten Gelände befinden 
sich noch etwa 400 – 800 t Bernstein, der aller-
dings nicht mehr zugänglich ist.

Eine weitere geologische Besonderheit des Goitz-
schereviers stellen die sogenannten Moorei-
chestämme dar, die botanisch betrachtet aller-
dings nicht immer nur aus Eiche, sondern auch 
von Kiefern, Ulmen, Pappeln, Weiden und Eschen 
sind. Die Bäume waren im Moorwasser Jahrtau-
sende dem Einwirken von Huminsäuren unter 
Luftabschluss ausgesetzt und wurden so konser-
viert. Das Holz nahm eine tief dunkelbraune bis 
schwarze Färbung an. 
Das nach der Radiokarbonmethode bestimmte 
Alter der Stämme wird mit etwa 8000 Jahren an-
gegeben. Einige Exemplare der Stämme weisen 
Spuren einer Bearbeitung durch Menschen auf. 
Auf Grund ihres hohen Brennwertes wurden die 
Hölzer insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg 
als Heizmaterial genutzt. Im Möbelwerk Wiede-
ritzsch wurden Anfang der 80er Jahre aus den 
Mooreichen Furniere hergestellt

3 Geologische Entstehung, Boden, 
 Hydrographie, Klima

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld befindet sich an 
der östlichen Grenze des mitteldeutschen Tro-
ckengebietes. Die Goitzsche liegt somit im Be-
reich des "Ostdeutschen Binnenlandklimas" im 
Klimabezirk "Leipziger Bucht". Prägend ist hier 
der subkontinental-subozeanische Charakter mit 
überwiegendem Sommerniederschlag und jähr-
lichen Temperaturschwankungen von >18 Grad C, 
also relativ kalte Winter und heiße Sommer.

Die geologische Entstehung des Gebietes spiegelt 
sich in sechs Schichten wider, die überwiegend 
im Pleistozän entstanden sind. Die am häufigs-
ten auftretende Schicht ist der Terrassenschotter. 
Seine Entstehung wird sowohl der Elster- als auch 
der Saale-Kaltzeit zugeordnet. Die Mächtigkeit 
dieser Schicht kann bis zu 8 Metern betragen.  
Die zweite Schicht, der Bänderton, ist meist nur 
wenige Zentimeter stark.
Die nächste Schicht ist der Beckenschluff, der 
meist in bzw. zwischen den Tonschichten ent-
halten ist und dort unterschiedliche Dicken 
aufweist. Ebenso wie die Schluffschicht ist die 
Kiesschicht in bzw. zwischen verschiedenen 
Schichten zu finden. Aber man hat auch durch-
gängige Kiesschichten mit einer durchschnitt-
lichen Mächtigkeit von 6 bis 7 Metern entdeckt. 
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Die fünfte Schicht, der Geschiebemergel, entstand 
im Pleistozän aus Schmelzwasserablagerun-
gen. Seine Mächtigkeit beträgt bis zu 13 Meter.  
Die letzte und für den Bitterfelder Raum bedeu-
tendste Schicht sind die im Tertiär entstandenen 
Braunkohle-Flöze. Sie haben eine nachgewiesene 
Mächtigkeit von bis zu 19,70 Meter. Oberhalb der 
kompakten Kohleschicht befinden sich kohlehal-
tige Ton- und Sandschichten, die bis zu 4 Meter 
mächtig sein können.
Auf die beiden geologischen Besonderheiten 
(Bernsteinvorkommen und Mooreichenfunde) 
wurde bereits im Absatz Nutzungsgeschichte 
hingewiesen. 

4 Pflanzen- und Tierwelt

Bei der Goitzsche handelt es sich um bedeutende 
Nahrungs-, Durchzugs- und Rastgebiete für Was-
servogelarten und bedeutende Brutgebiete von 
Vogelarten der Standgewässer und der Verlan-
dungsbereiche sowie des relativ nährstoffarmen, 
reich strukturierten Offenlandes.

Die ehemalige Tagebaulandschaft ist durch ein 
Mosaik verschiedener Biotope gekennzeichnet. 
Dazu gehören Sandpionierfluren und Sandma-
gerrasen, Ginsterheiden an Böschungen sowie 
Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standor-
te, Hartholz-Auenwaldrelikte, sich entwickelnde 
Bruch- und Sumpfwälder sowie naturnahe Ufer-
bereiche stehender Binnengewässer einschließ-
lich ihrer dazugehörigen uferbegleitenden Rohr-
kolben- und Schilfvegetation, sich an Vernäs-
sungsstellen durch Grundwasserwiederanstieg 
ausprägende seggen-, binsen- und hochstauden-
reiche Nasswiesen.

Im Rahmen des Goitzsche-Projektes des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) wurden naturschutzfachlich bedeutsame 
Bereiche untersucht:
In der Niemegker Senke findet man ein reich 
strukturiertes Vegetationsmosaik mit Trocken-
rasen, Birkenvorwald, Rohbodenstandorten und 
Feuchtflächen mit Moorinitialstadien. Floristische 
Besonderheiten sind Ästiger Rautenfarn (Botrychi-
um matricariifolium) und Gemeine Natternzunge 
(Ophioglossum vulgatum), die für das Gebiet als 
bereits ausgestorben bzw. sehr seltenen galten. 

Abb. 2: LSG „Südliche Goitzsche“. Große Braunkoh-
lengrube südwestlich von Pouch mit submerser 
Vegetation. Blick über die Insel nach Nordosten. 
Im Hintergrund der Muldestausee. Oktober 2004. 
Foto: St. Ellermann.

Außerdem ist das Gebiet Lebensraum für gefähr-
dete Heuschrecken- und Laufkäferarten sowie 
Bruthabitat z.B. für Heidelerche, Steinschmätzer, 
Wasserralle und Flussseeschwalbe. 

Das Restloch „Holzweißig-Ost“ und das „Essig-
loch“ sind durch strukturreiche Ufer mit kiesig-
sandigen Substraten, ein stark bewegtes Relief mit 
unterschiedlichen Feuchteverhältnissen, Feucht-
flächen, Birkenpionierwälder und Schüttrippen-
komplexe gekennzeichnet. 
Als floristische Besonderheit kommen hier Win-
tergrüngewächse vor, die in der Region Bitterfeld 
äußerst selten sind. Die faunistische Bedeutung 
ist durch das Vorkommen gefährdeter Libellen-
arten und gefährdeter Amphibienarten (u. a. 
Knoblauchkröte) gekennzeichnet. Zwergtaucher, 
Wendehals, Heidelerche und Sperbergrasmücke 
brüten hier. Die Bedeutung für die Vogelwelt wird 
durch die Entstehung größerer Wasserflächen 
weiter zunehmen. Diese können von Zugvögeln 
als Rast- und Schlafplatz genutzt werden. 

Naturschutzfachlich besonders bedeutsam sind 
Reste eines ehemals großflächigen, ca. 30 Jahre al-
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ter Sandtrockenrasens bei Petersroda auf extrem 
heterogenem Substrat mit Rohbodenstandorten, 
Birkenpionierwäldern und Ginsterheiden sowie 
als Lebensraum gefährdeter Heuschreckenarten 
und als Bruthabitat u. a. für Brachpieper, Heide-
lerche und Steinschmätzer. Inzwischen vernäs-
sen große Teile (ca. 30 ha) davon zunehmend und 
bilden schon ein ausgedehntes Feuchtgebiet. Der 
nahegelegene Ludwigsee war Rastplatz für ca. 
30.000 Saat- und Bleßgänse sowie zahlreiche En-
tenarten (z. Z. rasten nur noch etwa 2000 Gänse 
dort).
 
Im Zentrum des Tagebaus Goitzsche liegt die Bä-
renhofinsel mit einer Größe von ca. 106 ha. Sie ist 
ein Sonderstandort innerhalb der Bergbaufolge-
landschaft. Es handelt sich hierbei ausschließlich 
um Reste der ursprünglichen Auenwaldvegetati-
on (Ulmion), auch als so genannter „Altwald“ be-
zeichnet. Aufgrund der nicht mehr vorhandenen 
Auendynamik haben sie sich zu Eichen-Hainbu-
chen-Wäldern (Carpinion) entwickelt. Typische 
Elemente sind u. a. Carpinus betulus, Acer pseu-
doplatanus, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, 
Acer campestre, Stellaria holostea, Arum macu-
latum, Anemone nemorosa und Polygonatum 
multiflorum. Außerdem prägen Böschungen und 
Abbruchkanten mit trockenen bis frischen Gras-
Kraut-Fluren, Gebüsche, Pionierwaldinitiale und 
Flachwasserzonen mit Röhrichten das Bild. Viele, 
zum Teil stark gefährdete Insektenarten besie-
deln die sonnenexponierten Abbruchkanten. Die 
Bärenhofinsel ist seit 2004/2005 Brutplatz des 
Seeadlers und seit 2008 wird auch die Nisthilfe 
auf einem Gittermast der ehemaligen Tagesanla-
gen vom Fischadler angenommen.

5  Schutz- und Entwicklungsziele

Ziel der Unterschutzstellung ist die nachhalti-
ge Sicherung und dauerhafte Erhaltung eines 
repräsentativen Landschaftsteiles einer mittel-
deutschen Bergbaufolgelandschaft mit ihrer 
großflächig unbebauten, abwechslungsreich 
strukturierten Wald - Seen - Landschaft nach der 
Auskohlung sowie die Zulassung der natürlichen 
Entwicklungsprozesse neu entstehender Lebens-
raumtypen auf nährstoffarmen Sandrohböden 
mit ihren standorttypischen Tier- und Pflanzen-
gemeinschaften.

Der besondere Schutzzweck besteht zum einen 
in der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts in seiner Gesamtheit, 
insbesondere des ökologischen Wirkungsgefü-
ges und der Wechselwirkungen zwischen den 
unterschiedlichen Lebensraumtypen mit ihren 
Tier- und Pflanzengesellschaften untereinander; 
zum anderen in der nachhaltigen und dauerhaf-
ten Sicherung der Freihaltung des Gebietes von 
Bebauungen jeglicher Art und in der Bewahrung 
des gebietstypischen Landschaftsbildes.

Ziel der Entwicklung des Gebietes ist es, die zum 
Vorwaldanbau auf Kippenböden in Forstkulturen 
verwendeten nicht autochthonen Baumarten 
langfristig zu entfernen und allmählich durch 
einheimische, standortgerechte Baumarten zu 
ersetzen sowie die Waldränder der Forstkulturen 
mit einem naturnahen Waldmantel aus stand-
ortgeeigneten einheimischen Straucharten zu 
entwickeln.

6 Exkursionsvorschläge

Wander-/Fahrradrouten um die Goitzsche:
Um den Bitterfelder Berg : ca. 5 km, 
Großer Rundwanderweg : ca. 15 km 
Zöckeritzer Runde : ca. 9,5 km 
Bitterfeld - Petersroda - mit dem Zug in die Goitz-
sche: ca. 10 km 
Bitterfelder Ring: ca. 13 km 
Bitterfelder Stadtwald: ca. 2,5 km 

Der Pegelturm
Pegelturm und schwimmende Seebrücke sind 
nach einer Idee von Prof. Wolfgang Christ und 
Prof. Dr. Klaus Bollinger entstanden und waren 
Teil der Weltausstellung EXPO 2000. Mit dem 
Bau des Kunstwerkes wurde im August 1999 
begonnen. Die Einweihung fand am 31.05.2000 
statt. Das 26 Meter hohe Bauwerk liegt an der 
B100 zwischen Bitterfeld und Friedersdorf. Von 
der Aussichtsplattform des Pegelturms hat man 
einen ausgezeichneten Blick über einen großen 
Teil des Goitzschesees. In seiner unmittelbaren 
Nachbarschaft befinden sich die „Bitterfelder 
Wasserfront“ mit ihrer Uferpromenade und die 
„AGORA-Halbinsel“ mit weiteren Kunstwerken 
südwestlich von Pouch.
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Die Agora-Halbinsel
Hier befinden sich die Landschaftskunstwerke 
„Das Labyrinth“ des Polen Zenon Polus,
„Die Kegel und Hügel“ der Franzosen Marc Baba-
rit und Gilles Bruni, „Der verschwundene Fluss“ 
von Herman Prigann, „Die schwimmenden Stei-
ne“ von Nadja Schmidt, „Die Haut“ von Hartmut 
Renner und die „AGORA“ nach einer Idee von Prof. 
Siegfried Knoll.

Der Bitterfelder Bogen
Der Bitterfelder Bogen ist ein 28 Meter hohes, 81 
Meter langes und 14 Meter breites Kunstwerk, das 
von dem Frankfurter Bildhauer Claus Bury ent-
worfen wurde. Er steht als neue Landmarke weit-
hin sichtbar auf dem Bitterfelder Berg. Die auf 
540 Meter langen Laufstegen begehbare archi-
tektonische Skulptur ist ein neues Wahrzeichen 
im ehemaligen Bitterfeld-Wolfener Chemie- und 
Braunkohlerevier.

Verschiedenes
Landschaftskunstprojekt
Eines der größten Landschaftskunstprojekte der 
Welt, die Kulturlandschaft Goitzsche, entstand im 
ehemaligen Tagebaugebiet Goitzsche auf einer 
Fläche von 129 ha. 
Projekte, die die Vielgestaltigkeit der Landschaft 
dokumentieren sind: der Pegelturm mit der See-
brücke, „Das Labyrinth“, „Die Hügel“, „Schütt-
kegel“, „Die Schwimmenden Steinfelder“, „Die 
Haut“, „Die Wächter der Goitzsche“ und die „Ago-
ra“.

Goitzsche-Wildnis
Die BUND Landesverbände Sachsen-Anhalt e.V. 
und Sachsen e.V. kauften mit Spendengeldern 
und Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt 
zwischen 2001 und 2004 insgesamt ca. 1.300 ha 
Fläche im Kern des ehemaligen Tagebaus. Die 
Zielsetzung auf den weitgehend als „naturschutz-
fachlich wertvoll“ eingestuften Flächen war ein-
fach gesagt „Wildnis“. Das bedeutet, dass sich die 
Natur frei entwickeln soll, Eingriffe des Menschen 
sollen unterbleiben.
Da der bloße Erwerb zur Sicherung und Entwick-
lung des Gebietes nicht ausreicht, wurde der Flä-
chenkauf vom Hellriegel-Institut e.V. der Hoch-
schule Anhalt wissenschaftlich begleitet. Dabei 
standen vor allem die Konfliktlösung mit konkur-
rierenden Nutzungen sowie die Wechselwirkun-

gen zwischen Bergbaufolgelandschaft und um-
gebender Kulturlandschaft im Vordergrund. 

Dank
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Frank Meysel

Beobachtungen zur Wiederbesiedlung 
des Hakel durch die Wildkatze

1  Einleitung

Der Höhenzug des Hakel ist ein ca. 1.300 ha gro-
ßer Laubwaldrest, der als herrschaftliches Jagdge-
biet über die mittelalterlichen Rodungsperioden 
hinaus erhalten blieb und heute in eine weiträu-
mige, großflächig strukturierte Agrarlandschaft 
eingebettet ist. In der Landschaftseinheit 4.4. 
Nordöstliches Harzvorland (Reichhoff et al. 2001) 
gelegen, ist der Hakel die östlichste der vier gro-
ßen dem Harz nördlich vorgelagerten Waldinseln 
(Fallstein, Huy, Hohes Holz, Hakel). Der Abstand 
zum Harzrand beträgt im Minimum 16 km.
Auf Grund dieser räumlichen Lage wird hier die 
Regenschattenwirkung des Harzes am stärksten 
wirksam und die Nähe zum Mitteldeutschen Tro-
ckengebiet spürbar. Sowohl in vegetationskundli-
cher, floristischer als auch faunistischer Hinsicht 
gilt der Hakel seit langer Zeit als hervorragend 
durchforscht und dokumentiert. 
Die Wildkatze (Felis silvestris) wird in Sachsen-
Anhalt in der Roten Liste Kat. 1 – vom Aussterben 
bedroht – geführt (Heidecke et al. 2004). Ihre 
europaweite Gefährdung kommt in der Listung 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie als „Streng zu 
schützende Tierart von gemeinschaftlichem Inte-
resse“ zum Ausdruck.
Nach der Ausrottung der Wildkatze im Hakel ver-
mutlich im Jahr 1894 (Stubbe 1971) gab es Mitte 
der 1990er Jahre erste Hinweise auf eine Wieder-
besiedelung. Im Zeitraum von 1997 bis 2006 wur-
den 64 Wildkatzenbeobachtungen und -belege 
registriert, darunter befinden sich 11 gesicherte 
Reproduktionsnachweise. 
Die Habitatpräferenz wird diskutiert. Waldrand-
nahe, wenig beunruhigte und hinsichtlich des 
Totholzvorrates überdurchschnittlich ausgestat-
tete Waldbestände müssen als bevorzugte Le-
bensräume der Wildkatze angesehen werden.

2  Die Verbreitung der Wildkatze 
 in Europa

Die Wildkatze verfügt in Europa nur noch über ein 
stark verinseltes Areal. Nach Piechocki (2001) ist 
jedoch ursprünglich von einer fast vollständigen 
Besiedelung des Kontinentes mit Ausnahme von 
Irland, Skandinavien und dem nördlichen Russ-
land auszugehen. Entwaldung und Jagddruck 
werden als wesentlichste Rückgangsursachen ge-
nannt (Piechocki 1981). 
Rezente Verbreitungsgebiete finden sich auf dem 
Balkan, im Karpatenbogen und seinen Randge-
birgen, auf der Iberischen und Apennin-Halb-
insel, in Schottland, dem weißrussisch-ukraini-
schen Grenzgebiet, Ostfrankreich, dem südlichen 
Teil der Beneluxstaaten sowie in den west- und 
mitteldeutschen Gebirgen und Hügelländern. 
Gegenwärtig werden Ausbreitungstendenzen be-
sonders in Frankreich/Belgien, der Schweiz und 
Österreich festgestellt. Bestandesrückgänge sind 
in einigen östlichen Vorkommen zu verzeichnen 
(Piechocki 2001).
Für Deutschland muss von einer landesweiten 
Besiedelung in historischer Zeit ausgegangen 
werden. Ausgestorben ist die Art in der gesamten 
Norddeutschen Tiefebene und in weiten Teilen 
der süd- und südostdeutschen Mittelgebirge und 
Hügelländer. Nach Hupe (2002) verblieben Vor-
kommen im südlichen Niedersachsen, in Hessen, 
im Harz und seinen Vorländern, in den das Thü-
ringer Becken umfassenden Höhenzügen sowie 
im Westen der Bundesrepublik.
Der Harz bildet seit der Ausrottung der Wildkat-
ze in der Norddeutschen Tiefebene in den letz-
ten 150 Jahren (Piechocki 1981) die nordöstliche 
Grenze des mitteleuropäischen Teilareals. Eine 
von diesem Autor publizierte Nachweiskarte für 
den Harz (1945 bis 1970) lässt eine regelmäßige 
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Verbreitung mit Schwerpunkten im Südharz, bei 
Ballenstedt und am Kyffhäuser erkennen. Aus-
breitungstendenzen werden für den Harz und die 
westdeutschen Mittelgebirge diskutiert. Bemer-
kenswert sind u. a. drei Belege (1946, 1959, 1962) 
aus dem Fallstein (Stubbe 1971), die als Beginn 
dieser Entwicklung im Nördlichen Harzvorland 
gesehen werden können. Als Ursachen werden 
nachlassende Verfolgung sowie eine Auflichtung 
der Wälder in der Folge des 2. Weltkrieges und 
nachfolgende Borkenkäferkalamitäten vermutet.

3  Vorkommen der Wildkatze im Hakel

3.1  Der Hakel im standörtlichen und 
 vegetationskundlichen Überblick 
Der herzynisch streichende Breitsattel des Hakel 
wurde mit der Auffaltung des Harzes und durch 
den Gegendruck der Flechtinger Scholle im Paläo-
zän aufgewölbt und ist von den Schichten des Un-
teren Muschelkalkes aufgebaut, die in den höchst-
gelegenen Bereichen oberflächennah ausstrei-
chen. Der Sattel ist an den höchsten Stellen auf-
gebrochen, so dass der Röt zutage tritt. Die Hänge 
sind mehr oder weniger stark lößverhüllt (Michel 
& Mahn 1996). Die größte Höhe wird an der Dom-
burg mit 241 m ü. NN erreicht. Der Höhenzug des 
Hakel begrenzt die Subherzynische Kreidemulde 
nach Norden zur Magdeburger Börde. 
Die von verschiedenen Autoren (z.B. Weinitschke 
1954) beschriebene Lage des Hakel am Westrand 
des Mitteldeutschen Trockengebietes wird von 
Michel & Mahn (1996) genauer analysiert und 
relativiert. So liegt die mittlere Niederschlags-
summe für die Jahre 1955-1995 an der Nieder-
schlagsmessstelle Heteborn (am Westrand des 
Hakel, 180 m ü. NN) bei 557 mm. Für den höher 
gelegenen Hakelwald können noch ansteigende 
Werte angenommen werden. Damit liegen die 
Niederschlagsmengen doch deutlich über den für 
das Mitteldeutsche Trockengebiet angegebenen 
Werten (z.B. Passarge 1953). Die mittlere Jahres-
durchschnittstemperatur wird mit 8,7 °C angege-
ben (Michel & Mahn 1996).
Vor diesem Hintergrund und im Kontext mit histo-
rischen Nutzungsweisen sind auch die Waldvege-
tation und ihre Veränderung zu diskutieren. Histo-
rische Forstbeschreibungen lassen für das 18. und 
19. Jh. eichendominierte Mischwälder erkennen, 
in denen neben einer Vielzahl von Gehölzarten so-

wohl die Linde (Tilia spec.) als auch die Rotbuche 
(Fagus sylvatica) auftraten (Schauer 1971). Das Vor-
kommen der Buche (Fagus sylvatica) wird jedoch 
auf anthropogene Förderung zurück geführt. Die 
Wertschätzung großfrüchtiger (masttragender) 
Baumarten ist bereits frühzeitig belegt. 
Mittelwaldbetrieb und Waldweide förderten die 
Herausbildung lichter Waldstrukturen mit einer 
Vielzahl wärmeliebender und trockenheitsresis-
tenter Arten. Nach der Ablösung der Weiderechte, 
der Einführung einer geregelten Forstwirtschaft 
preußischer Prägung und der Anlage großflä-
chiger Eichenaufforstungen bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts ging der xerotherme Charakter 
des Hakel sukzesssive verloren, sich schließen-
de Waldbestände hatten ein sich veränderndes 
Waldinnenklima zur Folge. Noch Eichler (1950) 
stellt die Wälder des Hakel in ihrer Gesamtheit 
(außer den Bereichen „die durch Forstkultur…
zu dicht und zu schattig geworden sind“) zum 
Dictamno-Sorbion (osteuropäische Trocken- und 
Steppenwaldgesellschaften). Übergänge zum 
Querceto-Carpinetum mit einem hohem Anteil 
wärme-, licht- und trockenheitsliebender Arten 
werden unterstellt, die Rotbuche (Fagus sylvatica) 
als stark zurück tretend bis fehlend bewertet.
Die Steppenheidewälder sind heute bis auf gerin-
ge Reste auf zur Verhagerung neigenden Stand-
orten und z. T. über Muschelkalkrendzinen ver-
schwunden. 
Gegenwärtig hat die Rotbuche (Fagus sylvatica) in 
der Baumschicht einen Anteil von ca. 8% und er-
reicht in der etablierten natürlichen Verjüngung 
(Sproßlänge > 50 cm) mit 14% als dritthäufigste 
Baumart (Meysel 2005 unveröffentlicht) bereits 
einen beträchtlichen Anteil, der auf einen steti-
gen Vegetationswechsel schließen lässt.
Als dominante Waldgesellschaft nimmt das Ga-
lio sylvatici-Carpinetum betuli die mit Abstand 
größten Flächenanteile ein. Ihre Prägung erhal-
ten diese Bestände durch die nach der preußi-
schen Aufforstungsperiode nunmehr großflächig 
in die starke Baumholzphase einwachsenden 
Traubeneichen (Quercus petraea). Der ganz über-
wiegende Teil der Waldbestände weist eine gut 
ausgeprägte Strauchschicht auf, die zum einen 
durch die Verjüngung der Baumarten, zum ande-
ren aber auch durch Hasel (Corylus avellana) und 
strauchförmig wachsende Linde (Tilia cordata) 
als Relikte ehemaliger Mittel- und Niederwald-
wirtschaft geprägt wird. 
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Seit etwa Mitte der 1980er Jahre schädigt die 
Komplexkrankheit „Eichensterben“ (Ministeri-
um für Raumordnung; Landwirtschaft und 
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt 2001) die 
Struktur dieser Eichenbestände. 
Als ein sehr wesentliches Struktur- und Habitat-
element muss die im Landesmaßstab hohe Aus-
stattung mit starkem Totholz verschiedener Zer-
setzungsstadien angesehen werden. Erhebungen 
aus dem Jahr 2005 (Meysel unveröffentlicht) be-
legen dies mit einem durchschnittlichen Hektar-
Vorrat von 9,95 Festmeter.
Zahlreiche Publikationen zur biotischen Ge-
bietsausstattung liegen u. a. von Eichler (1950), 
Weinitschke (1954), Schauer (1971, 1971a), Au-
rich et al. (1982), Zörner (1986), Michel & Mahn 
(1996), Stubbe (1971, 1987), Stubbe, M. et al. (2000), 
Stubbe, A. et al. (2000), Weber & Stubbe (2000), 
Wäber & Stubbe (2005), Weber et al. (2007), vor.
Bereits 1939 erhielt der Hakelwald den Status 
eines „Geschützten Landschaftsbestandteiles“, 
nach der Erklärung zum Waldschutzgebiet er-
folgte 1961 eine teilweise Unterschutzstellung 
als NSG, die 1995 auf die gesamte Waldfläche er-
weitert wurde. Der Hakel ist als FFH-Gebiet sowie 
als EU SPA im Rahmen der Vogelschutz-Richtlinie 
von gemeinschaftlichem Interesse.

3.2 Historische Nachweise von 
 Wildkatzen im Hakel
Stubbe (1971) geht von einer regelmäßigen Besie-
delung des Hakel durch die Wildkatze in histori-
scher Zeit aus. Letzte Berichte über die Erlegung 
von Wildkatzen durch Forstbeamte liegen aus 
den Jahren 1876 und 1894 vor. Die Auswertung 
preußischer Forstamtsunterlagen (Stubbe 1971) 
ergab für die folgenden Jahre bis 1940 keine Hin-
weise auf Wildkatzenvorkommen. 
Mit der Errichtung eines Wildforschungsgebietes 
im Hakel 1956 begann eine Phase der intensiven 
wissenschaftlichen Inventarisierung und Erfor-
schung der Biogeozönosen im Hakel. Insbesondere 
die von 1961 bis in die Gegenwart durchgeführten 
Untersuchungen an der Population des Dachses 
(Meles meles) mit regelmäßigen Baubeobachtun-
gen sind im Zusammenhang mit der Attraktivi-
tät dieser Baue auf die Wildkatze von Bedeutung. 
Das Fehlen jeglicher Belege außer einer Sichtbe-
obachtung (an einem Dachsbau!) im November 
1981 (U. Lange mündl.) trotz dieser kontinuierli-
chen Dokumentationen lässt darauf schließen, 

dass die Wildkatze bis Anfang der 1990iger Jahre 
im Gebiet des Hakel nicht präsent war.

3.3  Nachweise von 1997 – 2006
Erste Hinweise auf eine Wiederbesiedelung gab 
es durch Lütjens (1997 mdl.). Eine gezielte Infor-
mation der Jägerschaft mit Bitte um Mitteilung 
von Sichtbeobachtungen, aber auch zur Vermei-
dung unbeabsichtigter Fehlabschüsse, erbrachte 
in den Folgejahren zahlreiche Nachweise.

3.4  Habitatnutzung und Habitatqualität
Obwohl systematische Untersuchungen zur Ha-
bitatnutzung weder vorgesehen waren noch rea-
lisiert wurden, erlaubt das vorliegende Datenma-
terial vorsichtige Interpretationen: 

Die Wiederbesiedelung des Hakel durch die Wild-• 
katze muss über die offene Landschaft erfolgt 
sein. Die minimale Entfernung zum Harzrand 
mit seinen geschlossenen Wäldern und dem tra-
ditionellen Einstandsgebiet beträgt 16 km. Kann 
ein Teil davon über die schmalen bachbegleiten-
den Galeriewälder entlang der Selke überbrückt 
werden (mit Querung von sechs Ortslagen!), so 
verbleibt ein nicht unbeträchtlicher Bereich offe-
ner Feldflur, der durch Hecken und Halbtrocken-
rasenfragmente nur eine geringe Strukturierung 
bei geringem Vernetzungsgrad aufweist. Dieses 
Ausbreitungsmuster steht im Widerspruch zu 
den Telemetrieergebnissen aus dem Hainich 
(Mölich 2001), wonach bereits wenige hundert 
Meter breite Freiflächen als Migrationsbarriere 
angesehen werden.

Es liegen 5 Offenlandnachweise vor (lfd. Nr. 5, • 
13, 25, 51, 64). Maximal betrug der Abstand zur 
Waldkante 750 m und 1400 m. Offenbar gehört 
die Agrarlandschaft trotz großräumiger Struk-
turierung in stärkerem Maße als bisher vermu-
tet zum Wildkatzenhabitat.

Aus der Verteilung der Nachweise (Abb. 1) wird • 
deutlich, dass fast die gesamte Waldfläche des 
Hakel von der Wildkatze besiedelt wird. Ge-
mieden wird offenbar lediglich ein Bereich im 
Westteil in unmittelbarer Nähe zur Ortslage 
Heteborn, der zugleich von einem relativ stark 
sowohl von Spaziergängern als auch durch 
Wirtschaftsverkehr frequentierten Waldweg 
durchzogen wird. Hier gelangen im Untersu-
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Lfd. 
Nr.

Datum Nachweisart Nachweisort
(Forstabteilung)

Bemerkung

1 Frühjahr 1997 Sichtnachweis 40
2 Frühjahr 1997 Gehecknachweis 50 in altem Holzstapel
3 Frühjahr 1997 Sichtnachweis 20
4 Frühjahr 1997 Sichtnachweis 65
5 Frühjahr 1997 Sichtnachweis Feldflur, Lärchenwinkel
6 August 1998 Sichtnachweis 27
7 12.9.1998 Sichtnachweis 1
8 25.10.1998 Sichtnachweis 61/62 4 Jungkatzen
9 Oktober 1998 Sichtnachweis 66 3 Jungkatzen

10 19.11.1998 Sichtnachweis 15
11 22.11.1998 Sichtnachweis 23 Katze mit 1 Jungtier
12 11.1.1999 Sichtnachweis 19 starker Kuder
13 Juni 1999 Sichtnachweis Feldflur, Lärchenwinkel

14 1.7.1999 Sichtnachweis 44 mit erbeutetem Hermelin (Mustela 
erminea)

15 Juli 1999 Sichtnachweis 48 beutetragend, mehrfach,vermutetes 
Geheck

16 20.8.1999 Sichtnachweis 37
17 September 1999 Sichtnachweis 38
18 5.11.1999 Sichtnachweis 2
19 Frühjahr 2000 Sichtnachweis 48 Jungkatze
20 14.5.2000 Sichtnachweis 50
21 15.8.2000 Sichtnachweis 66
22 15.8.2000 Sichtnachweis 14 Katze mit 2 Jungtieren
23 5.9.2000 Sichtnachweis 25
24 September 2000 Sichtnachweis 51

25 Herbst 2000 Sichtnachweis Feldflur Philipps Galgen-
berg 3 Jungkatzen

26 13.10.2000 Sichtnachweis 3 am Dachsbau
27 15.10.2000 Sichtnachweis 3 Jungkatze am Dachsbau
28 11.9.2000 Sichtnachweis 76 Jungkatze
29 31.10.2000 Sichtnachweis 70 im Dachsbau
30 2.11.2000 Sichtnachweis 42
31 1.11.2000 Sichtnachweis 47
32 29.12.2000 Sichtnachweis 36
33 29.12.2000 Sichtnachweis 14 am Dachsbau
34 5.1.2001 Sichtnachweis 10 am Dachsbau
35 10.1.2001 Sichtnachweis 19
36 19.1.2001 Sichtnachweis 70
37 25.4.2001 Gehecknachweis 41 2 Jungkatzen im Waldkauzkasten
38 17.6.2001 Gehecknachweis 18 Katze mit 2 Jungtieren im Dachsbau
39 26.6.2001 Sichtnachweis 28
40 September 2001 Sichtnachweis 70 im Dachsbau
41 September 2001 Sichtnachweis 18
42 10.12.2001 Sichtnachweis 44
43 10.12.2001 Sichtnachweis 12
44 Januar 2002 Sichtnachweis 39
45 April 2002 Sichtnachweis 53 trächtige Katze im Waldkauzkasten

Tab. 1: Nachweise von Wildkatzen im Hakel von 1997 bis 2006.
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Lfd. 
Nr.

Datum Nachweisart Nachweisort
(Forstabteilung)

Bemerkung

46 Oktober 2002 Sichtnachweis 10
47 Oktober 2002 Sichtnachweis 3
48 Oktober 2002 Sichtnachweis 63
49 8.12.2002 Sichtnachweis 4 starker Kuder
50 April 2003 Sichtnachweis 47
51 Frühjahr 2003 Sichtnachweis Feldflur Quertrift
52 Frühsommer 2004 Sichtnachweis 72 2 Jungkatzen
53 15.1.2005 Sichtnachweis 62 im Dachsbau
54 19.2.2005 Sichtnachweis 41
55 20.2.2005 Sichtnachweis 68 starker Kuder, rollig
56 September 2005 Sichtnachweis 1 starker Kuder
57 September 2005 Sichtnachweis 68
58 19.11.2005 Sichtnachweis 20 starker Kuder
59 19.11.2005 Sichtnachweis 18
60 19.11.2005 Sichtnachweis 9
61 19.11.2005 Belegexemplar 47 von Jagdhund getötet
62 30.11.2005 Sichtnachweis 78 starker Kuder
63 10.12.2005 Sichtnachweis 78
64 11.1.2006 Belegexemplar L 66 N Heteborn Verkehrsopfer

Abb. 1: Räumliche und zeitliche Verteilung der Wildkatzen-Nachweise im Hakel.
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chungszeitraum auf einer Waldfläche von ca. 
120 ha und in einem Abstand von bis zu 600 m 
zum Wirtschaftsweg keine Katzennachweise. 
Vergleichbar ausgebaute Waldwege mit einer 
geringeren Nutzungsintensität hatten dage-
gen keine nachweisbare Scheuchwirkung auf 
die Tiere.

Waldrandnahe Bereiche besitzen eine erhöhte • 
Attraktivität für Wildkatzen. In einer 500-Me-
ter-Zone von der Waldkante gelangen flächen-
gewichtet ca. 50% mehr Wildkatzenbeobach-
tungen als im Zentrum des Waldgebietes.

Auffällig ist eine regelmäßige Frequentierung • 
von Dachsbauen, an denen 8 der 64 Nachweise 
(12,5%) gelangen. Die Baue wurden sowohl als 
Rückzugsorte bei Beunruhigungen als auch als 
Ruhe- und Reproduktionsstätten genutzt. Wei-
tere Gehecke fanden sich in Holzstapeln und 
Waldkauzkästen. Auf Bäume kletternde Katzen 
wurden nur ausnahmsweise festgestellt.

Wird die Raumnutzung der Wildkatzen hin-• 
sichtlich der Totholzausstattung der frequen-
tierten Forstabteilungen betrachtet, scheinen 
zunächst keine besonderen Präferenzen be-
züglich dieses Kriteriums zu bestehen (Abb. 2). 
Mehrfachbeobachtungen von Wildkatzen in 
bestimmten Abteilungen lassen jedoch auf re-
gelmäßige Nutzung und somit auf bevorzugte 
Habitatqualitäten schließen. Stellt man die An-
zahl der Forstorte mit Mehrfachbeobachtungen 
ihrer Totholzausstattung gegenüber, so ergibt 
sich eine deutliche Präferierung totholzreicher 
Abteilungen (Abb. 3). Von den Forstabteilun-
gen mit unterdurchschnittlichen Totholzvor-
räten (n=43; 54%) weisen lediglich 6 Abteilun-
gen Mehrfachbeobachtungen von Wildkatzen 
auf. Bei überdurchschnittlichem Totholzanteil 
(n=37; 46%) gelangen Mehrfachbeobachtungen 
mehr als doppelt so häufig. Die Bedeutung der 
Habitatrequisite „Totholz“ wird deutlich und 
unterstützt die Feststellung von Götz & Roth 
(2006).

3.5  Mortalität
Im Beobachtungszeitraum wurden 2 frischtote 
Wildkatzen gesammelt und zur Untersuchung 
an das Institut für Zoologie an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg eingesandt. 

Bei beiden Tieren handelt es sich um echte Wild-
katzen in einem sehr guten Ernährungszustand. 
Ein adultes Weibchen wurde im November 2005 
während einer Nachsuche durch einen Jagdhund 
getötet. Das Gewicht betrug 5.555 g.
Ein knapp einjähriges Männchen verunfallte auf 
der Landstraße unweit Heteborn im Januar 2006. 
Das Gewicht betrug 4.105 g.

3.6  Gefährdung und 
 Managementempfehlungen
Trotz der geringen Größe der Waldfläche des 
Hakel, die die publizierten Mindestangaben (z.B. 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-An-
halt 2006) für eine geeignete Habitatfläche z. T. 
beträchtlich unterschreitet sowie der Lage inmit-
ten einer ausgeräumten Ackerlandschaft konnte 
sich hier in den letzten Jahren offenbar eine sta-
bile und regelmäßig reproduzierende Populati-
on aufbauen. Dieser Population kommt für eine 
mögliche weitere Ausbreitung nach Norden und 
Nordosten eine wichtige Brückenfunktion zu. 
Gleichzeitig besteht auf Grund der geringen Grö-
ße eine latente Gefährdung. 
Durch den Neubau der vierspurigen Bundesstra-
ße B6n, die die Migrationskorridore zum Harz 
schneidet, wird möglicherweise die Vernetzung 
und damit der genetische Austausch der Hakel- 
mit der Harzpopulation beeinträchtigt.
Als relevante Beeinträchtigungen (nach Landes-
amt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2006) 
müssen weiterhin gesehen werden:

Unfallopfer auf Verkehrswegen (auf den • 
Migrationswegen),
Barrierewirkung von Infrastruktur und • 
Siedlungen (auf den Migrationswegen),
Anwendung von Rodentiziden (in der • 
Landwirtschaft),
Seuchenzüge durch Hauskatzen,• 
Hybridisierung mit Hauskatzen.• 

Inwieweit sich die interspezifische Konkurrenz 
zum seit 1999 im Hakel nachgewiesenen Wasch-
bär (Procyon lotor) auf die Population der Wild-
katze auswirkt, muss abgewartet werden. 
Zur Kompensation der bestehenden Gefähr-
dungen kommt dem Erhalt der Habitatqualität 
höchste Priorität zu. Innerhalb des Waldgebietes 
sind nachstehende Maßnahmen erforderlich:

Erhaltung altholzgeprägter Waldstrukturen,• 
Erhaltung des zum Untersuchungszeitpunkt • 
hohen Totholzanteiles,
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Erhaltung von Kronenholz als • 
deckungsförderndes Strukturelement,
Verhinderung von Zerschneidungen • 
der Habitatfläche zur Vermeidung von 
Beunruhigungen,
Information der Jagdausübungsberechtigten • 
zur Vermeidung von Fehlabschüssen.

In der offenen Landschaft dienen dem Wildkat-
zenschutz:

Gewährleistung der Passierbarkeit der • 
Migrationskorridore durch technische 
Maßnahmen an Barriereelementen,

weitere Vernetzung der Biotopstrukturen • 
durch Hecken und Gehölzstreifen, evtl. 
gezielt in Richtung Bode als potentiellem 
Ausbreitungsweg, 
Minimierung des Rodentizid-Einsatzes in der • 
Landwirtschaft,
Information der Jagdausübungsberechtigten • 
zur Vermeidung von Fehlabschüssen.

Gezielte Untersuchungen sollten Aufschluss zu 
Raumnutzung, Migrationsverhalten und Gefähr-
dung der Wildkatzen-Population inmitten eines 
agrarisch intensiv genutzten Umfeldes geben.
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Abb. 2: Anzahl der Wildkatzenbeobachtungen in Forstabteilungen mit unterschiedlichen Totholzvor-
räten.

Abb. 3: Anzahl von Forstabteilungen mit Mehrfachbeobachtungen in Abhängigkeit von ihrer  
Totholzausstattung.
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1 Die Strategische Umweltprüfung (SUP)

Zielstellung
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) hat 
sich seit Beginn der 90er Jahre als ein unverzicht-
bares und bewährtes Instrument zur Zulassung 
umwelterheblicher Vorhaben und Projekte eta-
bliert (EWG 1985). Mit der Richtlinie 2001/42/EG 
(EG 2001) kommt nun ein weiteres Instrument 
der Umweltvorsorge, die sogenannte Strategische 
Umweltprüfung (SUP) hinzu, die auf Pläne und 
Programme ausgerichtet ist und den Kanon der 
Umweltprüfung vervollständigt. Die Anforderun-
gen der europäischen SUP-Richtlinie sind im Jahr 
2004 durch die Neufassung des Baugesetzbuchs 
(BauGB) und im Jahr 2005 durch die Neufassung 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in bundesdeutsches Recht sowie 
in weiteren Gesetzen, wie das Landesplanungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt umgesetzt 
worden.
Entsprechend der Dortmunder Erklärung zur Um-
weltprüfung der Zukunft vom 7. September 2007 
wurde mit der Einführung der SUP eine breite 
Basis geschaffen, die eine stärkere Verankerung 
des Vorsorgeprinzips in der Planung gewährleis-
tet. Ziel der SUP-Richtlinie ist es, ein hohes Um-
weltschutzniveau sicherzustellen und frühzeitig 
einen Beitrag zu leisten, um Umwelterwägun-
gen schon bei der Ausarbeitung und Annahme 
von Plänen und Programmen berücksichtigen zu 
können. Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass 
wichtige zulassungsrelevante Umweltaspekte 
nicht erst bei der abschließenden Genehmigung, 
sondern bereits auf den vorgelagerten Planungs-
ebenen einbezogen werden können. Die SUP stellt 
sicher, dass schon Planungen, die Festlegungen 
für spätere Zulassungsentscheidungen treffen, 
umweltverträglich, transparent und unter Einbe-

ziehung der Öffentlichkeit durchgeführt werden. 
Das kommt der Planungsqualität zugute, vermei-
det Fehlplanungen und stärkt die Akzeptanz von 
Planungsentscheidungen.

Inhalte
Zentrales Element der Strategischen Umweltprü-
fung ist der zu erstellende Umweltbericht, in dem 
insbesondere die voraussichtlich erheblichen 
negativen wie positiven Umweltauswirkungen 
des Plans oder Programms und vernünftige Pla-
nungsalternativen zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten sind. Untersuchungsgegen-
stand sind die Schutzgüter im Sinne des UVPG 
(vgl. Tab. 1, letzte Spalte). Die Inhalte des Umwelt-
berichtes sind im Einzelnen in §14g Abs. 2 UVPG 
aufgeführt.

Verfahren
Das Verfahren für die SUP ist eng an das bewährte 
Verfahren der UVP angelehnt und umfasst:

die Feststellung der SUP-Pflicht (§§14a-c UVPG),• 
die Festlegung des Untersuchungsrahmens • 
einschließlich des Umfangs und Detaillie-
rungsgrades des Umweltberichtes (Scoping) 
(§14f UVPG),
die Erstellung des Umweltberichtes (§14g Abs. 2 • 
UVPG),
die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung • 
(§14h-j UVPG),
die Berücksichtigung des Umweltberichtes und • 
der Ergebnisse durchgeführter Beteiligungen 
(§14k UVPG),
die Bekanntgabe der Entscheidung über die An-• 
nahme des Planes (§14l UVPG) sowie
die Überwachung (§14m UVPG).• 

Steffen Szekely 

Strategische Umweltprüfung – 
Herausforderung und Chance für die 
Landschaftsplanung?

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
46. Jahrgang • 2009 • Heft 1: 25-31
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Tab. 1: Gegenüberstellung der „Schutzgüter“ entsprechend dem Naturschutz- und Umweltverträglich-
keitsrecht.

N a t u r s c h u t z r e c h t
Umweltverträglichkeits-
prüfung/ Strategische 
Umweltprüfung

§1 BNatSchG / NatSchG 
LSA
Ziele des Naturschutzes 
und der Landschafts-
pflege (Auszug)

§2 BNatSchG bzw. §2 
NatSchG LSA
Grundsätze (zur Verwirk-
lichung der Ziele) des Na-
turschutzes und der Land-
schaftspflege (Auszug)

§13 NatSchG LSA
Begriff und Inhalte1 der 
Landschaftsplanung 
(Auszug)

§2 UVPG
Begriffsbestimmungen 
(Auszug)

1. Leistungs- und Funk-
tionsfähigkeit des 
Naturhaushalts2,

2. Regenerationsfähig-
keit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter,

3. Tier- und Pflanzen-
welt einschließlich 
ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume 
sowie 

4. Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie 
des Erholungswertes 
von Natur und Land-
schaft.

1. Naturhaushalt2

2. Naturgüter
3. Böden
4. natürliche und naturnahe 

Gewässer
6. Klima
8. biologische Vielfalt
9. wild lebende Tiere und 

Pflanzen und ihre Le-
bensgemeinschaften ... als 
Teil des Naturhaushalts 
in ihrer natürlichen und 
historisch gewachsenen 
Vielfalt

 Biotope3 und ihre sonsti-
gen Lebensbedingungen

12. natürliche Landschafts-
strukturen

13. Landschaft in ihrer Viel-
falt, Eigenart und Schön-
heit auch wegen ihrer 
Bedeutung als Erlebnis- 
und Erholungsraum des 
Menschen

14. historische Kulturland-
schaften und 

 -landschaftsteile

 ... unter Abwägung aller 
sich aus den Zielen nach 
§1 ergebenden Anforde-
rungen untereinander 
und gegen die sonstigen 
Anforderungen der All-
gemeinheit an Natur und 
Landschaft.

(2) wesentliche Inhalte:

1. Ermittlung und 
Beschreibung des 
vorhandenen und zu 
erwartenden Zustands 
von Natur und Land-
schaft

2. Konkretisierung der 
Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege

3. Bewertung des vorhan-
denen und zu erwar-
tenden Zustands von 
Natur und Landschaft 
und der zu erwarten-
den Veränderungen ..., 
einschließlich der sich 
daraus gebenden Kon-
flikte

4. Darstellung der Erfor-
dernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes 
und der Landschafts-
pflege

Umweltverträglichkeit 
umfasst die Ermittlung, Be-
schreibung und Bewertung 
der unmittelbaren Auswir-
kungen ... auf

1. Menschen, einschließlich 
der menschlichen Ge-
sundheit, Tiere, Pflanzen 
und die biologische Viel-
falt

2. Boden, Wasser, Luft, 
Klima und Landschaft

3. Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter

4. Wechselwirkungen zwi-
schen den vorgenannten 
Schutzgütern

1 NatSchG LSA §12: „Die Inhalte der Landschaftsplanung dienen der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege.“

2 NatSchG LSA § 11(1)1.: Naturhaushalt = seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen

3 NatSchG LSA § 11(1)2.: Biotope = Lebensstätten und Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen
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Bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens 
ist bei Plänen und Programmen eines mehrstufi-
gen Planungs- und Zulassungsprozesses zur Ver-
meidung von Mehrfachprüfungen zu klären, auf 
welcher der Stufen dieses Prozesses bestimmte 
Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig ge-
prüft werden sollen (§14f Abs. 3 UVPG).
Die Behörden, die in ihrem umweltbezogenen 
Aufgabenbereich betroffen sein können und die 
Öffentlichkeit sind an der Planung zu beteiligen. 
Hierzu sind der Entwurf des Plans, der Umweltbe-
richt und weitere Planungsunterlagen innerhalb 
einer angemessenen Frist öffentlich auszulegen. 
Der Umweltbericht sowie die Stellungnahmen 
der Umweltbehörden und der Öffentlichkeit sind 
bei der weiteren Planaufstellung zu berücksichti-
gen.
Nach Abschluss des Verfahrens ist die Annahme 
des Plans oder Programms öffentlich bekannt 
zu machen. Der angenommene Plan ist danach 
erneut zur Ansicht auszulegen. Dabei ist zu er-
läutern, wie der Umweltbericht und die abgege-
benen Stellungnahmen berücksichtigt worden 
sind und weshalb der konkrete Plan bei einer Ab-
wägung mit den geprüften Alternativen gewählt 
worden ist.
Die erheblichen Umweltauswirkungen der 
Durchführung des Plans oder Programms sind zu 
überwachen (Monitoring), um möglichst frühzei-
tig unvorhergesehene negative Auswirklungen 
ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen er-
greifen zu können.
Die Durchführung der SUP obliegt analog der UVP 
der planaufstellenden Behörde (§2 Abs. 4 UVPG).

Anwendungsbereiche
Entsprechend dem §14b UVPG besteht eine Prüf-
pflicht für Pläne und Programme in den Berei-
chen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, 
Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Frem-
denverkehr, Raumordnung und Bodenordnung, 
wenn sie rahmensetzend für künftige Genehmi-
gungen von Projekten nach den Anhängen I und 
II der UVP-Richtlinie (EWG 1985) sind bzw. wenn 
voraussichtliche Auswirkungen auf Gebiete nach 
FFH-Richtlinie (EWG 1992) zu erwarten sind und 
sie damit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung un-
terliegen (Louis 2007). Eine SUP ist obligatorisch 
insbesondere für die Bundesverkehrswegepla-
nung, bestimmte wasserwirtschaftliche Pläne und 

Programme, wie die Maßnahmeprogramme der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 
die Landesentwicklungs- und Regionalplanung, 
die Bauleitplanung, die Landschaftsplanung, Pla-
nungen im Bereich der Luftreinhaltung und des 
Lärmschutzes sowie für Abfallwirtschaftspläne.

Auf den ersten Blick erscheint es unverständlich, 
dass eine Naturschutzfachplanung, wie die Land-
schaftsplanung, selbst einer Umweltprüfung un-
terzogen werden muss. Über die SUP-Pflicht für 
Landschaftsplanungen wurde in Deutschland 
auch lange Zeit intensiv gestritten. Die SUP-Pflicht 
für Landschaftsplanungen wird insbesondere da-
mit begründet, dass grundsätzlich Planungen mit 
„voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen“ geprüft werden müssen, also auch solche 
Planungen, die positive Umweltauswirkungen er-
warten lassen. Außerdem setzen Landschaftspla-
nungen einen Rahmen und unterliegen selbst ei-
ner Aufstellungspflicht. Trotz des breiten Wider-
standes, insbesondere einiger Ländervertreter im 
Bundesrat und des Bundes der Landschaftsarchi-
tekten gilt nunmehr für Landschaftsplanungen 
die SUP-Pflicht (§14b Abs. 1 UVPG), allerdings unter 
Anwendung der Sonderregelung des §19a UVPG. 
Gemäß des Entwurfs der Novelle zum BNatSchG 
wird sich die Erforderlichkeit einer Strategischen 
Umweltprüfung bei Landschaftsplanungen nach 
dem Landesrecht richten.

2 Die Landschaftsplanung in 
 Sachsen-Anhalt

Die Landschaftsplanung ist das zentrale raumbe-
zogene Planungsinstrument des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege. Sie enthält Grundla-
geninformationen, Bewertungsmaßstäbe und 
-ergebnisse zu Natur und Landschaft einschließ-
lich räumlich konkreter Entwicklungsziele. Für 
die räumliche Gesamtplanung und für andere 
Fachplanungen werden spezielle Anforderungen 
formuliert.
Das System der Landschaftsplanung ist in Sach-
sen-Anhalt dreistufig aufgebaut (siehe Tab. 
2). Das Landschaftsprogramm des Landes, die 
Landschaftsrahmenpläne der Landkreise und 
die Landschaftspläne der Gemeinden sind gut-
achtliche Fachpläne des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. Entsprechend gesetzlichem 
Auftrag sind durch die Landschaftsplanung, die 
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Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege für den jeweiligen 
Planungsraum darzustellen und zu begründen 
(§12 NatSchG LSA). 

Die Landschaftsplanung ist auf der entsprechen-
den Planungsebene insbesondere:

Fachplan des Naturschutzes und der Land-• 
schaftspflege,
Beitrag zur verbindlichen räumlichen Gesamt-• 
planung (Raumordnung/ Bauleitplanung) und
Beitrag zu anderen Fachplanungen.• 

Die Landschaftsplanungen der einzelnen Pla-
nungsebenen bilden ein System und sind unter 
Anwendung des Gegenstromprinzips aufzustel-
len. Die Darstellungen der Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden in der Planungshierarchie 
einerseits von unten nach oben generalisiert und 
verallgemeinert und andererseits von oben nach 
unten konkretisiert und präzisiert. Die einzelnen 
Planungsebenen sind eng miteinander verknüpft 
und bedingen einander.
Die Inhalte der Landschaftsplanung sind als 
Abwägungsgrundsatz in Planungen und Ver-
waltungsverfahren zu berücksichtigen, deren 
Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft 
auswirken können. Wird den Inhalten der Land-
schaftsplanung nicht Rechnung getragen, ist dies 
zu begründen. Des Weiteren sind die Landschafts-

planungen im Rahmen von Umweltverträglich-
keitsprüfungen als Beurteilungsgrundlage her-
anzuziehen (§12 NatSchG LSA).
Bezüglich der Zielstellungen, der Inhalte und des 
Verfahrensablaufes weisen Landschaftsplanung 
und SUP wesentliche Gemeinsamkeiten auf. Des-
halb ist es besonders wichtig, beide Instrumente 
in engem Zusammenhang und unter Berücksich-
tigung ihrer gemeinsamen Wirkungsmechanis-
men zu betrachten.

3 Die Anwendung der SUP in der 
 Landschaftsplanung

Der Gesetzgeber hat für die Durchführung der 
Strategischen Umweltprüfung bei Landschafts-
planungen deshalb die Sonderregelung des §19a 
UVPG eingeführt, weil die Landschaftsplanung 
als Fachplanung des Naturschutzes selbst „viel-
fältige Parallelen zur Strategischen Umweltprü-
fung“ aufweist. In der Gesetzesbegründung wird 
davon ausgegangen, dass der beschreibende Teil 
der Landschaftsplanung „bei entsprechender 
Strukturierung wesentliche Anforderungen eines 
Umweltberichts im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfung erfüllen“ kann. Die Strategische 
Umweltprüfung bei Landschaftsplanungen soll 
daher „nicht als eigenständiger, zur Planaufstel-
lung hinzutretender Prüfungsschritt ausgestaltet 
werden“. Die Landschaftsplanungen sollen „le-
diglich um einzelne Elemente der Strategischen 

Planungs-
ebene

Maßstabsebene Konkreti-
sierungs-
grad

Landschaftsplanung
(NatSchG LSA §§ 12-17)

verbindliche 
Gesamtplanung
(LPlG, BauGB)

Land
Sachsen-
Anhalt

1:300.000 Landschaftsprogramm
(NatSchG LSA §14)

Landesentwicklungsplan
(LPlG §§ 4,5)

Planungs-
region

1:100.000 Regionaler Entwicklungs-
plan
(LPlG §§ 6,7)

Landkreis 1:50.000 Landschaftsrahmenplan
(NatSchG LSA §15)

Gemeinde, 
Gemeinde-
verband, …

1:10.000 örtlicher Landschaftsplan
(NatSchG LSA §16)

Bauleitplanung / Flächen-
nutzungsplan (BauGB)

Tab. 2: Planungsebenen im Land Sachsen-Anhalt.
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Umweltprüfung ergänzt werden, die bisher in 
der Landschaftsplanung nicht enthalten waren.“ 
(Deutscher Bundestag 2004).
Im Einzelnen ergeben sich damit die folgenden 
zusätzlichen bzw. ergänzenden Anforderungen 
an die Landschaftsplanung.

3.1 Erweiterung des Schutzgutkataloges 
 in der Landschaftsplanung
Entsprechend §19a UVPG sind bei der Aufstel-
lung oder Änderung von Landschaftsplanungen 
nach den §§ 151 und 162 BNatSchG die Umweltaus-
wirkungen auf die im §2 Abs. 1 Satz 2 UVPG ge-
nannten Schutzgüter in die Darstellung nach §14 
Abs. 13 BNatSchG aufzunehmen. In der Tab. 1 sind 
die Schutzgüter beider Instrumente, einerseits 
der Landschaftsplanung nach Naturschutzrecht 
und andererseits der SUP nach Umweltverträg-
lichkeitsrecht gegenübergestellt. Vergleicht man 
die aufgeführten Schutzgüter ist künftig in der 
Landschaftsplanung eine zusätzliche Betrach-
tung der Schutzgüter „Menschen, einschließlich 
der menschlichen Gesundheit“ und „Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter“ sowie der „Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern“ erforderlich. 
Bei der Formulierung von speziellen Schutzzielen 
ist es möglich, dass bestimmte Prioritäten festge-
legt werden müssen, die ggf. andere Schutzgüter 
beeinträchtigen können. Die Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern sind in der Land-
schaftsplanung bereits in der Vergangenheit un-
tersucht worden. Angesichts der hinzugekomme-
nen Schutzgüter ist hier eine erweiterte Betrach-
tung notwendig. 

3.2 Anpassung des Verfahrens der 
 Landschaftsplanung an die 
 Anforderungen der SUP
In der Begründung zum Gesetzesentwurf (Deut-
scher Bundestag 2004, S. 38f.) heißt es zu § 19a 
Abs. 2 UVPG:
„Satz 2 enthält aufgrund der Rahmengesetzge-
bungskompetenz des Bundes nach Artikel 75 Abs. 
1 des Grundgesetzes einen Regelungsauftrag an 
die Länder. Danach regeln diese die notwendigen 

1 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmen-
pläne

2 Landschaftspläne
3 Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege

Verfahrensschritte zur Durchführung der Strate-
gischen Umweltprüfung in der Landschaftspla-
nung. Dabei sind die Verfahren zur Aufstellung 
und Änderung von Landschaftsplanungen le-
diglich um fehlende Elemente und Verfahrens-
schritte aus der Strategischen Umweltprüfung 
zu ergänzen. So bedarf es insbesondere einer 
Festlegung des Untersuchungsrahmens (vgl. § 14f 
UVPG) und einer Prüfung von Alternativen nach 
§ 14g Abs. 2 Nr. 8 UVPG. Darüber hinaus muss im 
Rahmen der Landschaftsplanung eine Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung entsprechend 
der §§ 14h und 14i UVPG sowie eine Überwachung 
der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen erfolgen.“ In Sachsen-Anhalt steht die 
landesrechtliche Umsetzung im Rahmen eines 
Artikelgesetzes unmittelbar bevor.
Die Festlegung des Untersuchungsrahmens (Sco-
ping) ist entscheidend und richtungsweisend 
für das gesamte Verfahren und stellt bereits die 
Weichen für den Aufwand und die Ergebnisse 
der SUP (Bundesamt für Naturschutz 2005). Hier 
erfolgen die Festlegungen von Untersuchungs-
schwerpunkten, von Umfang und Detaillierungs-
grad sowie zur Einbeziehung von Behörden und 
Öffentlichkeit im konkreten Fall. Mögliche Syner-
gieeffekte zu anderen SUP-pflichtigen Planungen 
sollten ebenfalls vorab geprüft werden. Der zu-
sätzliche Aufwand der Umweltprüfung von Land-
schaftsplanungen wird i. d. R. gering sein, wenn 
bereits im Scoping klar erkennbar wird, dass kei-
ne erheblichen negativen Umweltauswirkungen 
von Inhalten der Landschaftsplanung ausgehen.
Mit der Festschreibung einer nunmehr umfang-
reicheren und mehrfachen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ist eine noch breitere Ein-
flussnahme während der Planaufstellungsphase 
gewährleistet. Dies kann sich positiv auf die Qua-
lität auswirken, kann wesentlich zum Verständnis 
sowie zur höheren Akzeptanz der Landschaftspla-
nung beitragen und hilft, die Öffentlichkeit noch 
mehr für die Belange von Naturschutz und Land-
schaftspflege zu sensibilisieren.
Im Rahmen der Umsetzung der SUP-Richtlinie 
führt die EU-Kommision zur Frage der Überwa-
chung aus: „Wenn die Überwachung auf zufrie-
denstellende Weise in dem regulären Planungs-
zyklus integriert werden kann, ist es unter Um-
ständen nicht notwendig, zu ihrer Durchführung 
einen eigenen Verfahrensschritt einzurichten.“ 
(EU-Kommission 2003, Pkt. 8.5). Da nach NatSchG 
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LSA bei den Landschaftsplanungen aller Pla-
nungsebenen (§§ 14-16 NatSchG LSA) eine Fort-
schreibungspflicht besteht, ist zu prüfen, ob bei 
regelmäßiger Fortschreibung der Landschafts-
planungen die Überwachung als eigenständiger 
Verfahrensschritt entfallen kann.

4 Die Nutzung der Ergebnisse der 
 Landschaftsplanung für die SUP 
 anderer Pläne

Entsprechend §14 Abs. 1 BNatSchG bzw. §§ 14-16 
NatSchG LSA bestehen Aufstellungspflichten für 
Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenpläne 
und Landschaftspläne. Die Landschaftsplanung 
ist alternativlos die einzige Planung, die umfas-
send Natur und Landschaft im Allgemeinen wie 
im Speziellen sowie Schutzgüter im Einzelnen 
und im Wirkungszusammenhang darstellt und 
bewertet. Sie wird damit zur unverzichtbaren Ab-
wägungsvoraussetzung für andere Planungen.
Durch §19a Abs. 3 UVPG wird festlegt, dass die 
Inhalte der Landschaftsplanung mit integrierter 
SUP bei der SUP anderer Pläne und Programme 
heran  zuziehen sind. Die Anwendung des §14g 
Abs. 4 UVPG ermöglicht ebenfalls die Berücksich-
tigung von Planungsergebnissen ohne integrier-
te SUP. Des Weiteren kommt §14 Abs. 2 BNatSchG 
bzw. §12 NatSchG LSA zur Anwendung, demzufol-
ge die Inhalte der Landschaftsplanung in Planun-
gen und Verwaltungsverfahren zu berücksich-
tigen sind und eine Begründung erfolgen muss, 
soweit den Inhalten der Landschaftsplanungen 
nicht Rechnung getragen werden kann.
Eine Umweltprüfung von Programmen und Plä-
nen bspw. des Landesentwicklungsplanes, der Re-
gionalen Entwicklungspläne oder der Bauleitplä-
ne kann die Anforderungen an die Strategische 
Umweltprüfung kaum erfüllen, wenn keine ad-
äquate Landschaftsplanung (vgl. Tab. 2) vorliegt. 
Dies betrifft sowohl die notwendigen Zustands-
erfassungen als auch Bewertungsmaßstäbe, 
Zielstellungen, aktuelle Bewertungen, Strategien 
und Maßnahmen, die in der Landschaftsplanung 
enthalten sind.

Ein besonders enges Verhältnis besteht zwischen 
Landschaftsplan und Bauleitplan. Beide sind im 
Naturschutzrecht und Baurecht verankert. Die 
Aufstellungspflicht für flächendeckende örtliche 
Landschaftspläne, insbesondere zur Vorbereitung 

von Flächennutzungsplänen ergibt sich aus §16 
Abs. 1 NatSchG LSA. In Sachsen-Anhalt wird das 
Modell der Sekundärintegration praktiziert, d.h. 
die Landschaftspläne werden zunächst als gut-
achtliche Fachpläne aufgestellt. Verbindlichkeit 
erlangen Inhalte erst durch Übernahme in die 
Bauleitplanung. Laut §1 BauGB sind die Darstel-
lungen von Landschaftsplänen bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Ent-
sprechend §2 BauGB sind die Bestandsaufnahmen 
und Bewertungen von Landschaftsplanungen in 
der Umweltprüfung des Bauleitplanes heranzu-
ziehen. Zur Nutzung von Synergieeffekten und 
zur Vermeidung von Doppelarbeiten (Mehrfach-
prüfungen) ist eine enge Kopplung der Aufstel-
lung der Landschaftspläne und Bauleitpläne un-
erlässlich.

5 Fazit für die Landschaftsplanung

Die Anwendung der SUP in der Landschaftspla-
nung und für andere Planungen stärkt insgesamt 
die Rolle der Landschaftsplanung.
Das Ziel der SUP besteht darin, nicht nur die vor-
aussichtlich erheblichen negativen sondern auch 
die positiven Umweltauswirkungen des Plans 
oder Programms zu ermitteln und zu bewerten. 
Und hier liegen eindeutig die Stärken des Instru-
mentariums Landschaftsplanung. Deshalb sollte 
die SUP-Pflicht für die Landschaftsplanung als 
Chance verstanden werden, die positiven Um-
weltauswirkungen entsprechend herauszuarbei-
ten und hervorzuheben.
Des Weiteren sollte in der Landschaftsplanung 
deutlich zum Ausdruck gebracht werden, welches 
Potenzial und welche Vorteile in der Aufstellung 
und regelmäßigen Fortschreibung fachlich fun-
dierter und qualifizierter Landschaftsplanungen 
(Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenplä-
ne und Landschaftspläne) liegen, insbesondere 
als Fachbeitrag für andere SUP-pflichtige Pro-
gramme und Pläne und deren Genehmigungs-
fähigkeit. Schließlich lassen sich mit flächende-
ckend vorliegenden Landschaftsplanungen aller 
Planungsebenen auch effektiver vernünftige Al-
ternativen in verschiedenen anderen Plänen he-
rausarbeiten und begründen.
Die SUP ist sowohl Herausforderung als auch 
Chance für die Landschaftsplanung.



31

EWG (1985): Richtlinie über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-
vaten Projekten (UVP-Richtlinie). EWG-Richtlinie RL 
85/337/EWG vom 27.06.1985. Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften 28(1985) L 175. Luxemburg; 
S. 40 ff., zuletzt geändert durch Richtlinie 2003/35/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.05.2003. Amtsblatt des Europäischen Gemein-
schaften 46(2001) L156. Brüssel: S. 17ff.

EWG (1992): Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (FFH-Richtlinie). EWG-Richtlinie RL 92/43/
EWG vom 21.05.1992. Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften 35 (1992) L 206. Luxemburg: S. 7ff.

EU-Kommission (2003): Umsetzung der Richtlinie 
2001/42/EG des europäischen Parlaments und des 
Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme. Luxemburg: 
70  S.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 25.06.2005 (BGBl. I: S. 1757, 2797), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 22.12. 2008 
(BGBl. I: S. 2986ff.).

Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(LPlG): Vom 28.04.1998 (GVBl. LSA: S. 255ff.); zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2007 (GVBl. LSA: S. 
466ff.).

Louis, H. W. (2007): Die Strategische Umweltprüfung für 
Landschaftspläne. UVP-Report 21(2007)1+2: 91-95.

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. 
Juli 2004 (GVBl. LAS: S. 454ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2005 (GVBl. 
LSA: S. 801).

Anschrift des Autors

Steffen Szekely
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47
06116 Halle
E-Mail: szekely@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

Danksagung

Besonderer Dank gilt Frau Baurätin Gabriela 
Mühlner, die im Oktober/November 2007 im 
Landesamt für Umweltschutz (LAU) die Thema-
tik: „Strategische Umweltprüfung (SUP) in der 
örtlichen Landschaftsplanung“ bearbeitete und 
wertvolle Grundlagen und Anregungen für den 
Beitrag lieferte.

Literatur

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I: S. 2414ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.12.2008 (BGBl. I: 
S. 3018ff.).

Bundesamt für Naturschutz (2005): Auswirkungen 
des neuen § 19a UVPG auf die Landschaftsplanung. 
Ergebnisse eines Fachgespräches des BfN vom 09. 
September 2005 in Leipzig.

Bundesamt für Naturschutz (2008): SUP für die 
Landschaftsplanung in der Praxis. Ergebnisse eines 
Expertenworkshops des BfN vom 14. - 16. Dezember 
2006 in der Internationalen Naturschutzakademie 
auf der Insel Vilm (Stand 16. April 2008).

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (2004): Empfehlungen vom 
02.08.2004 für Vollzugshinweise der Länder zur un-
mittelbaren Anwendung der SUP-Richtlinie. Berlin: 
70 S. und 5 Anhänge.

Bundesnaturschutzgesetz vom 25.03.2002 (BGBl. I: S. 
1193ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. 12. 2008 (BGBl. I: S. 2986ff.).

Deutscher Bundestag (2004): Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung einer Strategischen Umweltprü-
fung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG 
(SUPG). Begründung. Deutscher Bundestag. 15. Wahl-
periode (Drucksache 15/3441: S. 12-44).

Dortmunder Erklärung zur Umweltprüfung der Zukunft 
vom 7. September 2007: Vorsorgender Umweltschutz 
durch Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - 20 
Jahre Erfahrungen und aktuelle Perspektiven. UVP-
Report 21(2007)4: S. 226f.

EG (2001): Richtlinie über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie). EG-Richtlinie RL 2001/42/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001. 
Amtsblatt des Europäischen Gemeinschaften 
44(2001) L 197. Luxemburg: S. 30ff.

EG (2003): Richtlinie über die Beteiligung der Öffentlich-
keit bei der Ausarbeitung bestimmter Pläne und Pro-
gramme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/
EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffent-
lichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten. 
EG-Richtlinie RL 2003/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26.05.2003. Amtsblatt des 
Europäischen Gemeinschaften 46(2001) L156. Brüs-
sel: S. 17ff.



32

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
46. Jahrgang • 2009 • Heft 1: 32 – 42

Arnika – eine Leitart der bewegten 
Naturschutzgeschichte – Ergebnisse eines 
Pflanzversuches im Harz
Uwe Wegener

1 Arnika als Charakterart der 
 Bergwiesen

Arnika (Arnica montana) gehört zu den typischen 
Arten der montanen Borstgrasrasen und der Berg-
Mähwiesen. Diese entsprechen nach der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie den Lebensraumtypen 
6230 und 6520 und stellen prioritär zu schützende 
Lebensräume (vgl. Jäger & Frank 2002) dar. Ihre 
optimale Entwicklung findet Arnika bei extensi-
ver Nutzung, heute vorwiegend an Waldrändern 
oder auf Waldwiesen.
Über Jahrhunderte wurden ihre Blüten zu medi-
zinischen Zwecken für Mensch und Tier gesam-
melt, ohne dass die Bestände dadurch gefährdet 
waren. Insbesondere die Waldweide und der 
Wechsel von extensiver Beweidung und Mähnut-
zung sicherten die ständige Reproduktion der Art. 
Die Gefährdungen setzten im 20. Jahrhundert mit 
einer wachsenden Intensivierung der Wiesen-
nutzung ein. Dazu gehörten ein verstärkter Dün-
gereinsatz, die Aufgabe der Waldweide und die 
zweischürige Mahd. Aber auch die Auflassung 
zahlreicher extensiv genutzter Grünlandflächen 
führte nach 1950 zur Gefährdung der Art. Die 
einst für die Hochlagen so typischen Borstgrasra-
sen wuchsen mit Fichten zu und verdrängten die 
Wiesenarten.
In der Vegetationskunde der DDR wurde den 
Bergwiesen nach den grundlegenden Arbeiten 
von Hundt (1964) zwar große Aufmerksamkeit 
geschenkt, ein daraus abgeleitetes Naturschutz-
konzept, vergleichbar mit dem Schutz von Wäl-
dern gab es in den nachfolgenden Jahrzehnten 
jedoch nicht. In diese Zeit fällt auch der in diesem 
Beitrag beschriebene Pflanzversuch.
Für den Naturschutz ist Arnika nach wie vor eine 
Leitart. Sie ist als Pflanzenart von gemeinschaft-
lichem Interesse in Anhang V der FFH-Richtlinie 

aufgelistet. Auch wenn die Bestandsentwicklung 
von Arnika noch immer rückläufig ist, so konnte 
diese durch eine Reihe von Schutzmaßnahmen 
nach 1990 verlangsamt werden.

2 Zum Status von Arnika im Harz

Arnika kommt gesellig auf nährstoffarmen Sili-
katmagerrasen und Hutungen vor. Häufig sind 
es sandig-humose Ton- und Lehmböden, auch an-
moorige Böden (vgl. Oberdorfer 1962). Zumeist 
findet man sie in Borstgrasrasen (Nardetalia-Ord-
nung), in trockenen Pfeifengrasrasen (Molinion) 
oder in nährstoffarmen Rotschwingel-Bärwurz-
rasen (Meo-Festucetum). Noch vor 140 Jahren 

Abb. 1: Arnikafläche in voller Blüte bei Stiege. 
Foto: U. Wegener
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schrieb Hampe (1873) zum Vorkommen von Arni-
ka in seiner „Flora Hercynica“: „Auf Wiesen und 
an Waldrändern, vom Brocken herab über das Ge-
birge“ ist Arnika „allgemein verbreitet“. Schatz 
(1854) schätzt ihr Vorkommen ebenfalls als häufig 
ein. Beide Verfasser geben eine ganze Reihe von 
Fundorten im Vorland an. Durch Herdam et al. 
1993 wird bereits der Rückgang dokumentiert. 
Auch bei Frank & Neumann (1999) wird auf die 
aktuellen Verluste hingewiesen. Im Harz verlief 
der Rückgang der Arnika etwa parallel mit dem 
Verschwinden der Borstgrasrasen. Gall (1965) 
schätzte den Anteil der Borstgrasrasen auf der 
Harzhochfläche im Jahre 1954 noch auf über 50 % 
des Grünlandes, heute ist der Anteil auf unter 1 % 
zurückgegangen. Während Hegi (1931) Verfahren 
zur Bekämpfung der Arnika auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen beschreibt, ist sie heute 
auf genutzten Grünlandflächen verschwunden 
und lediglich noch auf Brachflächen und Land-
schaftspflege-Flächen vorhanden. Entscheidend 
ist dabei ihre Nährstoffunverträglichkeit. Sie gilt 
als Magerkeitsanzeiger und verschwindet bei 
regelmäßiger, auch geringer Düngung in kurzer 
Zeit.

3 Erfahrungen aus einem Umpflanz-
 versuch von Arnika im Harz

3.1 Veranlassung der Pflanzung und ge-
 sellschaftliche Rahmenbedingungen
 zum Bergwiesenschutz in der DDR

Das in der DDR bestehende Schutzgebietssystem 
verfügte seit 1961 über ein Netz von Waldschutz-
gebieten. Darüber hinaus standen Heiden, Hu-
tungen, Seen und Flüsse im Blickpunkt des Na-
turschutzes. Nur wenige Bergwiesen waren ge-
schützt und nicht selten wurden sie nach der Un-
terschutzstellung aufgelassen. Über die damalige 
Situation in den Bezirken Halle und Magdeburg 
berichten Hilbig & Wegener (2007).
Bergwiesen wurden überwiegend in die intensive 
Nutzung der Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften (LPG) oder im konkreten Fall 
im Harz durch das Volkseigene Gut (VEG) Has-
selfelde einbezogen oder sie fielen brach. Neben 
diesen Extremen gab es eine kleinflächige private 
Nutzung von Grünland, die auch staatlich geför-
dert wurde (vgl. Wegener 1993).
Weiterhin verfügten die Forstbetriebe über ex-

tensive, artenreiche Wiesen- und Weideflächen, 
die sie für die Wildheubereitung und Pferdehal-
tung nutzten.
Nach der Ablösung der Pferdehaltung von 1970-
1980 sollten diese Flächen in die Holzproduktion 
einbezogen werden, das bedeutete: Aufforstung 
der Flächen und damit Verlust der Artenvielfalt. 
Die Aufforstungskonzeption der Staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe (StFB) im Harz sah vom 
Jahre 1979 an vor, mehr als 600 ha Grünlandflä-
chen aufzuforsten.
Entsprechend der Naturschutzverordnung der 
DDR von 1970 eigneten sich für den Flächenschutz 
die Schutzgebietskategorien: Naturschutzgebiet 
(NSG) und Flächennaturdenkmal (FND bis 3 ha). 
Die Bergwiesen der Forstbetriebe standen jedoch 
in der Regel nicht unter Naturschutz und konnten 
somit den Aufforstungen zum Opfer fallen. Zum 
Schutz der dadurch bedrohten Pflanzenarten wur-
de auch deren Umpflanzung in Betracht gezogen. 
Ein Pflanzenversuch mit Arnika sollte zunächst 
die Möglichkeiten der Umsetzung erkunden. Die 
forstliche Praxis schuf mit der Aufforstung jedoch 
schneller vollendete Tatsachen, als der Pflanzver-
such Ergebnisse erbringen konnte. Der Pflanzver-
such blieb jedoch bis in die Gegenwart erhalten 
und soll nachfolgend ausgewertet werden.

3.2 Die Situation der Bergwiesen in den 
 1980er Jahren im Harz

Die weitgehende Umwandlung der nährstoffar-
men Bergwiesen und Borstgrasrasen war nach 
einem umfangreichen Forschungsprogramm der 
Universität Halle (vgl. Dörter 1965, 1970, Gall 
1965, Wegener 1993, 2002) um 1970 abgeschlos-
sen. Die Intensivierung der Grünlandproduktion 
hatte zu erheblichen Ertragssteigerungen bei 
gleichzeitiger Verarmung der biologischen Viel-
falt geführt. Innerhalb der landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Grünlandflächen existierten 
praktisch keine Arnika-Vorkommen mehr. Von 
1975 an ging das Volkseigene Gut (VEG) in Hassel-
felde zur Stallhaltung der Rinderbestände über 
und es wurden mehr Flächen bei weiter zuneh-
mender mineralischer Düngung gemäht. Bedingt 
durch den ausschließlichen Großmaschinenein-
satz blieben kleine Flächen liegen, wurden durch 
Pensionsrinder beweidet oder bei dezentraler 
Lage aufgelassen. Darunter befanden sich zahlrei-
che Arnika-Flächen. Der Nutzungsverzicht schied 
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als Schutzmöglichkeit aus, da Arnika in wenigen 
Jahrzehnten überwachsen wird und ausfällt.
In den Gemeinden Hüttenrode, Trautenstein, 
Königshütte, Tanne, Sorge, Benneckenstein und 
Stiege schwankte der Anteil brachfallender Flä-
chen zwischen 5 und 30 %. Die Naturschutzver-
waltungen und der ehrenamtliche Naturschutz 
sahen zur Erhaltung dieser landwirtschaftlichen 
Flächen damals keine Möglichkeiten. Es fehlte 
auch an der notwendigen Pflegetechnik und Or-
ganisation, um diese Flächen im Sinne des Na-
turschutzes sichern zu können. Des Weiteren gab 
es in der Rechtsträgerschaft der Forstwirtschaft 
etwa 600 ha Wiesen im Harz, die bisher exten-
siv genutzt wurden und eine Vielzahl von Rote-
Liste-Arten beherbergten. Auf diesen Bergwiesen 
ruhte die Hoffnung des Naturschutzes. Nutzung 
und Schutz waren hier noch in einer Hand, ohne 
dass die Flächen einen besonderen Schutzstatus 
hatten. Diese Wiesen befanden sich zumeist de-
zentralisiert im Wald oder an Waldrändern.
Aus ökonomischen Gründen war der Bestand 
an Forstpferden ab etwa 1975 rückläufig, so dass 
die Heuwerbung der Forstbetriebe stark einge-
schränkt wurde. Für die Nutzung im intensiv be-
triebenen landwirtschaftlichen Bereich eigneten 
sich diese dezentralisierten Splitterflächen eben-
falls nicht. In einem überschaubaren Zeitraum 
sollten sie daher mit Fichten und Erlen bepflanzt 
werden. Für den Artenschutz in der damaligen 
Zeit kam dieser Nutzungswandel überraschend 
und stellte eine erhebliche Gefährdung dar, war 
man im Naturschutz doch davon ausgegangen, 
dass Waldwiesen auch ohne Schutzstatus ausrei-
chend gesichert seien. Diese nie intensivierten, 
gut abgeschirmten Wiesen waren ein wichtiges 
Rückzugsgebiet für zahlreiche Rote-Liste-Arten, 
wie Arnika, Perücken-Flockenblume (Centaurea 
pseudophrygia), Herbstzeitlose (Colchicum autum-
nale), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza 
majalis), Händelwurz (Gymnadenia conopsea), 
Trollblume (Trollius europaeus), Wald-Läusekraut 
(Pedicularis sylvestris) und viele andere.
Für den staatlichen Naturschutz war die Frage des 
Artenschutzes auf diesen Flächen nicht lösbar, 
da vor einer möglichen Unterschutzstellung die 
langfristige Nutzung bzw. Pflege sichergestellt 
werden sollte. Für den ehrenamtlichen Natur-
schutz war die Pflege der Bergwiesen in der Grö-
ßenordnung von 600 ha absolut unbeherrschbar. 
Private Nutzer hätten nur über den Anreiz einer 

zusätzlichen Förderung motiviert werden kön-
nen. Die private und vom Staat durch die Subven-
tionierung der Heupreise geförderte Wiesenwirt-
schaft beschränkte sich jedoch überwiegend auf 
gut zugängliche ortsnahe Lagen.
Die Forstbetriebe als Bewirtschafter der Grün-
landflächen mussten die vorgesehene Auffors-
tungsaktion nicht öffentlich rechtfertigen, da die-
se Flächen keinem Schutzstatus unterlagen. Eine 
direkte Beteiligung von Naturschutzverbänden 
– in diesem Fall der Gesellschaft für Natur und 
Umwelt (GNU) – gab es zu dieser Zeit nicht.
Die Aufforstung der Wiesen erfolgte zunächst in 
kleinen Schritten. Dennoch gab es Proteste durch 
die GNU und Beschwerdebriefe an die Natur-
schutzbehörde (Eckardt briefl., Wegener briefl.).
Eine weitere Gefährdung dieser für den Natur-
schutz wichtigen Flächen ergab sich durch eine 
gravierende Entwässerung der Feuchtwiesen 
und den verbreiteten Einsatz des „chemischen 
Pflügens“, um für die nachfolgende Fichtenkul-
tur optimale Bedingungen zu schaffen. Der Ein-
satz von Totalherbiziden vernichtete schlagartig 
den gesamten Pflanzenbestand einschließlich 
aller gefährdeten Arten. Dieser Radikalkur wi-
derstanden nur die Samen einiger Kräuter im 
Boden und Arten mit starker Wurzelentwicklung, 
wie Berg-Bärwurz (Meum athamanticum) und 
Wiesen-Knöterich (Polygonum bistorta). Die Na-
turschutzverwaltungen gingen gegen diese mas-
siven Eingriffe nicht vor und der ehrenamtliche 
Naturschutz hatte, da es sich nicht um geschützte 
Flächen handelte, wenig Ansatzpunkte, dem ent-
gegenzuwirken. 

Für den ehrenamtlichen Naturschutz gab es 
grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten des Heran-
gehens:
1. Die Verhinderung einer schnellen Aufforstung 

ohne jedoch eine spätere Nutzung sichern zu 
können; allein der Zeitgewinn zählte, denn die 
natürliche Sukzession der kleinen Wiesentäler 
dauerte erfahrungsgemäß 30-60 Jahre.

2. Auf Flächen, die bereits in Kürze aufgeforstet 
werden sollten, kam eine Bergung und Umset-
zung bestandesbedrohter Arten in Betracht.

Beide Wege wurden vom ehrenamtlichen Na-
turschutz gegangen. Der StFB Wernigerode über-
nahm einen Teil der Finanzierung der Umsetzung 
(vgl. Wegener 1994). Bei Aufforstungen, die vor 
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1978 erfolgten, wurden keine Herbizide einge-
setzt. Dadurch blieb nach der Pflanzung noch ein 
Zeitraum von 3-10 Jahren, um bestandesbedrohte 
Arten bis zum Schließen des Fichtenjungwuchses 
zu bergen. Dieser Zeitpuffer entfiel beim Einsatz 
von Herbiziden.
Die Auswirkungen der futterschwachen, som-
mertrockenen Jahre 1982 und 1983 führten zu 
einem Umdenken bei der Aufforstung. Es sollten 
nun erneut alle Futterreserven des Grünlandes 
genutzt werden, und es wurde sogar erwogen, die 
Waldweide zu reaktivieren (Wegener at al. 1984). 
Das Aufforstungsprogramm von Bergwiesen 
wurde nachfolgend gestoppt. Von den möglichen 
600 ha Aufforstungsflächen waren bis zu diesem 
Zeitpunkt ca. 150-200 ha aufgeforstet. Darunter 
befanden sich auch 9 Standorte mit Vorkommen 
von Arnika.

3.3 Methodik der Umsetzung, Flächen-
 behandlung und Beobachtung

Der Entnahmeort der Arnikapflanzen befand sich 
im Mosebachgrund etwa 4 km südwestlich von 
Stiege, in einem Seitental der Behre (Abb. 2). Um 

Vorlauf für die umfangreicher vorgesehenen Um-
pflanzaktionen zu schaffen, entnahmen wir im 
Frühling 1980 zunächst 20 Arnika-Exemplare aus 
reichen Beständen. Das Gebiet wurde nachfol-
gend im Jahre 1982 aufgeforstet.
Die Pflanzen wurden am gleichen Tage auf dem 
Wiesenversuchsfeld der Martin-Luther-Univer-
sität Halle im 3,5 km entfernten Füllenbruch 
südlich von Stiege im Quellgebiet der Hassel ein-
gesetzt. Beide Örtlichkeiten liegen im Messtisch-
blatt Hasselfelde (4331/3). Der Versuchsstandort 
Stiege-Füllenbruch befindet sich auf einer Höhe 
von 520 m NN. Klimatisch liegt das Gebiet auf 
der Leeseite des Hochharzes in der Übergangszo-
ne zwischen Sommer- und Winterregentyp mit 
einem langjährigen Niederschlagsmittel von 
721 mm (50jähriges Mittel) und einem Tempera-
turmittel von 6,1°C. Der Untergrund am Stand-
ort wird von Kulmtonschiefern gebildet, die von 
Grauwacken überlagert sind (Wegener 1979). Die 
Hauptbodenformen sind Berglöß/Schuttlöß über 
Schuttbraunerde und Berglöß über Lehmschutt-
Hangamphigley (Altermann mdl.). Der Berglöß 
war am Pflanzenstandort relativ durchlässig, im 
Mosebachtal hingegen stärker vergleyt.

Abb. 2: Untersuchungsraum (Maßstab 1:50.000)
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Boden-
parameter

Maßeinheit

1971-
19761) 1980 1990 1999 2004

Proben-
Entnahme-
tiefe [cm]

k.A. k.A. 0 - 10 10 - 20 0 - 10 10 - 20 0 - 10 10 - 20

pH 5,50 5,10 5,03 4,93 5,02 5,30 4,97 5,13
Leitfähigkeit µs/cm - - - - 46,20 44,50 54,20 51,40
N % 0,32 0,35 0,34 0,26 0,33 0,27 0,36 0,28
C % 3,71 4,81 4,66 3,97 4,23 4,07 4,41 3,38
C/N 12,00 14,00 13,71 15,27 12,86 15,07 12,44 12,76
NO2+NO3-N mg/100g Boden - - 0,08 0,05 0,03 0,02 0,33 0,20
NH4-N mg/100g Boden - - 0,92 0,80 0,68 0,54 1,11 0,81
P mg/100g Boden 1,10 0,90 0,37 0,26 0,14 0,07 0,57 0,52
K mg/100g Boden 3,70 4,20 3,92 4,06 4,09 3,82 3,85 2,88
Ca mg/100g Boden - - 152,30 113,80 147,40 134,20 211,60 184,40
Mg mg/100g Boden 5,50 3,40 3,70 3,00 1,80 1,33 40,51 35,412)

Na mg/100g Boden - - 2,39 1,77 1,68 1,34 3,16 2,36

1) Mittelwert, 2) nicht zu klärender Analysenfehler

Tab. 1: Entwicklung der Bodenkennwerte auf der Arnika-Pflanzfläche

Pflanz-
gruppe

Anzahl 
an Pflan-
zen bzw. 
Pflanzen-
teilen

Jahr

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

Trupp 1
Pflanzen 13 16 2 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Stängel 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blüten 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trupp 2
Pflanzen 7 11 7 7 10 13 3 11 3 5 10 0 0 0 0
Stängel 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blüten 0 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trupp 3
Pflanzen 3 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stängel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blüten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trupp 4
Pflanzen 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stängel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blüten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trupp 5
Pflanzen 7 5 5 8 7 10 7 7 9 11 13 10 3 2 0
Stängel 1 0 10 0 0 2 2 3 3 8 3 1 0 0 0
Blüten 0 0 16 0 0 3 3 3 3 4 5 3 0 0 0

Trupp 6
Pflanzen 20 18 28 35 27 24 9 14 9 9 10 10 6 12 15
Stängel 5 3 6 3 0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 1
Blüten 1 7 7 7 0 0 3 0 2 4 2 3 1 1 1

Trupp 7
Pflanzen 1 1 5 7 9 13 6 9 7 6 7 5 4 4 3
Stängel 0 0 10 1 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Blüten 0 0 12 2 8 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Summe
Trupp 1-7

Pflanzen 54 54 51 65 57 63 25 42 29 31 40 25 13 18 18

Stängel 15 10 28 6 5 5 3 6 5 10 5 2 1 1 1

Blüten 3 19 41 13 8 10 6 6 5 8 7 6 1 1 1

Tab. 2: Entwicklung der Pflanzengruppen von Arnica montana 1982– 1996
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Der Pflanzstandort wurde von 1969 bis 1980 
durch anfangs zweimalige, später nur einmalige 
Mahd jährlich und ohne Düngung ausgehagert. 
Die Bodenkennwerte wichtiger Pflanzennähr-
stoffe zeigen für die Stickstoff(N)-Versorgung 
niedrige Werte, ebenso sind die Phosphor(P)- und 
Kalium(K)-Werte sehr niedrig. Bei Kalzium (Ca) 
fand im Laufe des letzten Jahrzehnts offensicht-
lich eine leichte Anreicherung statt (Tab. 1).
Die Entnahme der Pflanzen erfolgte am 01.06. 
1980 mit reichlichem Wurzelballen. Dabei ließen 
sich Einzelpflanzen nicht immer isolieren, so dass 
überwiegend Pflanztrupps entnommen und auf 
der seit 1969 nicht mehr gedüngten Variante des 
Nährstoffmangelversuchs in etwa gleichen Ab-
ständen gepflanzt wurden. Die Größe der Parzelle 
betrug 160 m2. Eine erste Kontrolle am 04.07. 1980 
zeigte, dass alle Exemplare gut angewachsen wa-
ren und die kräftigsten auch wenige Blüten ange-
setzt hatten.
Der Pflanzenbestand der Bergwiese war zur 
Pflanzzeit als eine artenreiche, submontane 
Glatthaferwiese (Arrhenatheretum elatioris) ein-
zustufen. Er wandelte sich im Laufe der folgenden 
28 Jahre infolge Nährstoffmangel zum Bärwurz-
Borstgrasrasen (Meum athamanticum-Variante 
der Nardus stricta-Subassoziation des Trisetions). 
Als Übergangsphase ließ sich um 1990 ein Bär-
wurz-Rotschwingelrasen (Meo-Festucetum rub-
rae) feststellen.
Bei den Kontrollaufnahmen in den einzelnen 
Jahren wurde jede Blattrosette als eine Pflanze 
gezählt, zusätzlich die Blütenstängel und Blüten 
(Tab. 2). 
Der Pflanzenbestand wurde jährlich in der Zeit 
von Mitte Juli bis Ende August gemäht. Da es sich 
um einen komplexen Vegetationsversuch handel-
te, konnte der Mahdzeitpunkt nicht vom Reifesta-
dium der Arnika abhängig gemacht werden. 

3.4 Bestandesentwicklung auf der 
 Pflanzfläche

Im Pflanzjahr war die Veränderung aller Einzel-
pflanzen und Pflanztrupps relativ gering. In den 
Folgejahren ergab sich ein differenzierteres Bild. 
Einzelpflanzen fielen aus, während sich die ge-
pflanzten Trupps kräftigten und vegetativ Jung-
pflanzen entwickelten. Die Zählung ergab 1982 
insgesamt 54 Einzelrosetten. Es stabilisierten sich 
insgesamt 7 Trupps, die Anzahl der Rosetten hatte 
zum Teil deutlich zugenommen (Tab. 2).
Die einzeln gepflanzten Exemplare der Arnika 
waren anfangs noch kleinblättrig im Grasbestand 
vorhanden, später aber verschwunden.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung ließen sich 
zusammengefasst 4 Perioden unterscheiden:

1980 – 1982: Erste Veränderungen nach der 
Pflanzung (wie zuvor beschrieben)

1982 – 1987: Anwachsen des Bestandes auf bis 
zu 63 Blattrosetten

1989 – 1994: Allmählicher Rückgang des Bestan-
des von 42 auf 13 Rosetten in ledig-
lich noch 4 - ab 1995 noch 3 - Pflanz-
trupps

1998 – 2008: Weitere Reduzierung auf letztlich 
einen Pflanztrupp, der 14 bis 25 Ro-
setten entwickelte.

Ein Aussamen von Arnika auf der Versuchsflä-
che wurde nicht beobachtet. Betrachten wir die 
einzelnen Pflanztrupps in Tabelle 2, so ist die 
Entwicklung keineswegs gleichförmig. Im Pflanz-
trupp 1 stieg die Anzahl der Rosetten nur bis 1983 
an. Im Trupp 5 hingegen hielt das Anwachsen 
bis 1992 an, fiel dann aber sehr schnell ab. Der 
Trupp 6 hatte mit 20 Rosetten (1982) beste Start-

Anzahl an 
Pflanzen 
bzw. Pflan-
zenteilen

Jahr

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Pflanzen 18 14 15 18 18 22 20 16 18 25 18 15
Stängel 1 1 1 1 2 3 1 0 2 2 2 3
Blüten 3 1 1 1 5 6 2 0 5 3 3 3

Tab. 3 Die weitere Entwicklung der Pflanzgruppe (Trupp) 6 von 1997 - 2008
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bedingungen und erhöhte diese Anzahl bis 1985 
auf 35. Im Jahr 1988 folgte ein rapider Rückgang 
auf 9 Pflanzen und schließlich ab 1996 wieder 
ein leichter Anstieg auf 14 bis 25 Blattrosetten. 
Beim Pflanztrupp 7 trat der seltene Fall ein, dass 
die Rosettenbildung von einer Pflanze ausging, 
der Bestand wuchs dann von 1984 über 5 Exem-
plare auf 13 Exemplare (1987) an und entwickelte 
sich dann bis 1996 langsam wieder zurück. Von 7 
Pflanztrupps des Jahres 1982 blieb ab 1996 ledig-
lich ein Trupp bestehen, der sich wie in Tabelle 3 
dargestellt, entwickelte.
Der Mahdzeitpunkt von Mitte Juli bis Mitte Au-
gust störte zum Teil das Ausbilden der Samen 
als auch die Blattentwicklung, soweit die Blätter 
nicht dem Boden auflagen. Die Stängel und Blü-
ten wurden normal ausgebildet.

4 Diskussion der Ergebnisse, 
 Schlussfolgerungen, Empfehlungen

Arnika gehört zu den bemerkenswertesten Arten 
der Bergwiesen und Triften der Mittel- und Hoch-
gebirge mit einer ursprünglich breiten ökologi-
schen Amplitude hinsichtlich Bodenfeuchte und 
Niederschlag sowie einer wesentlich geringeren 
Amplitude im Hinblick auf die Nährstoffverträg-

lichkeit und Konkurrenz. Sie zählt zu den Arten, 
die einst sowohl in den Bergländern als auch in 
den Heidegebieten des Flachlandes relativ häufig 
waren und im Laufe der letzten 40 Jahre erheb-
liche Bestandeseinbrüche erfahren haben (Ben-
kert et al. 1996).
Bereits zu Versuchsbeginn vor 20 Jahren waren 
die Bestände von Arnika in den Gebirgsvorlän-
dern fast erloschen. In den Mittelgebirgen war der 
Rückgang zu beobachten. Es ist heute müßig, dar-
über diskutieren zu wollen, wie und mit welchen 
Mitteln es gelungen wäre, alle Arnika-Standorte, 
die der Aufforstung zum Opfer gefallen sind, zu 
erhalten. Auch war im Jahre 1980 nicht absehbar, 
dass die Aufforstung der Bergwiesen nach zwei 
Jahren wieder gestoppt werden würde.
Der Versuch der Umpflanzung bestandesbedroh-
ter Arten stellte im Jahre 1980 eine Möglichkeit 
dar, gefährdete Arnika-Bestände zu sichern und 
darüber hinaus die Vorbereitungen für größe-
re notwendige Umpflanzaktionen zu treffen. 
In gleicher Zeit wurden nach den Erfahrungen 
der schnellen Aufforstung besonders im Kreis 
Wernigerode eine Reihe von Wiesen als Flächen-
naturdenkmale (FND) rechtlich gesichert. Die 
Ausweisung von Wiesenflächen als Naturschutz-
gebiete war wegen der ungelösten Pflegesitua-

Abb. 3: Heumahd auf der Arnika-Versuchsfläche 
im Jahr 1988. Foto: U. Wegener.

Abb. 4: Ungeeignete Mähtechnik auf benachbar-
ten Arnika-Wiesen im Jahr 1988. 
Foto: U. Wegener.
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tion jedoch nicht realisierbar. Der beschriebene  
Vegetationsversuch zeigte, dass eine regelmäßig 
gemähte Bergwiese – obwohl Spätmahd – nicht 
der optimale Lebensraum der Arnika ist. Ein Ver-
gleich mit den rezenten Fundorten im Harz ver-
deutlichte, dass sich die Art früher überwiegend 
auf extensiv genutzten Triften, sporadisch ge-
nutzten Wiesenflächen oder Hutungen optimal 
entwickelte. Die heutige Bestandessituation von 
Arnika-Standorten in aufgelassenen Wiesentä-
lern, auf sonstigen Brachflächen, an Waldrändern 
mit Borstgrasrasen und auf anderen Standorten 
sollte aber nicht zu falschen Schlussfolgerungen 
führen. Auch diese Flächen befanden sich vor 
50 - 100 Jahren in einer extensiven Nutzung, die 
bei Futterüberschuss oder Vernässung jahrweise 
auch ungenutzt bleiben konnten.
Arnika kann im Meo-Festucetum oder im nähr-
stoffarmen Bereich der Goldhaferwiesen (Trise-
tetum) vorkommen, der Schwerpunkt liegt aber 
zweifellos in bodensauren Borstgrasrasen (Nar-
do-Galion-Verband – vgl. Hundt 1964). Die Borst-
grasrasen waren bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts im Harz weit verbreitet. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit bildeten sie sogar während der zu-
rückliegenden Jahrhunderte die Leitgesellschaft 
der waldoffenen Flächen im Umfeld der Bergdör-
fer (Wegener 2003). Gall (1964, 1965) stellte fest, 
dass der Hauptanteil des Oberharzer Gründlan-
des unter Einbeziehung der Harzhochfläche aus 
nährstoffarmen Borstgrasrasen bestand. Die im 
Kapitel 3.2 dargestellten Maßnahmen der Inten-
sivierung und der Nutzungsauflassung, sowie die 
Stickstoffbelastung aus der Luft schränkten die 
Verbreitung der Borstgrasrasen bis auf wenige 
Dutzend Hektar ein. Diese Restbestände werden 
derzeit durch ein aufwendiges Förderprogramm 
des Landes und des Landkreises geschützt (Leh-
nert 2005). Bereits einige Jahre zuvor, wurde für 
die Bergwiesen der Gemarkung Stiege ein allge-
meines Pflegekonzept erarbeitet (Michael 1997), 
welches aber allein für den Schutz der Arnika 
nicht ausreichend war.
Auf landwirtschaftlichen Versuchsflächen in Drei 
Annen Hohne und Elbingerode betrug der Borst-
grasanteil im Ausgangsbestand im Jahr 1954 
noch 17 bzw. 15 %, nach 3 Versuchsjahren hatte 
Borstgras (Nardus stricta) nur noch auf der un-
gedüngten Variante einen bestandesbildenden 
Einfluss (Gall 1965). Das Borstgras weicht also 
sehr schnell den nährstoffverträglicheren Arten. 

In gleicher Weise gingen ab 1950 die Bestände 
von Arnika zurück, anfangs als Folge der langsam 
steigenden mineralischen Düngung, dann als 
Folge der intensiveren Mähweidenutzung und 
schließlich durch die Nutzungsaufgabe landwirt-
schaftlicher Flächen. Die Bestandessituation wur-
de außerdem verschärft durch den ab etwa 1965 
einsetzenden Nährstoffeintrag über die Nieder-
schläge. Die Ausbreitung der Arnika vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert können wir als Folge der Zu-
rückdrängung des Waldes um die Bergbaudörfer 
und –städte sehen. Die Ablösung der extensiven 
Bewirtschaftungsweisen erfolgte dann aber im 
Harz ab etwa 1965 sehr schnell durch intensivere 
Nutzungsformen (Wegener & Reichhoff 1989, 
Vowinkel 1998, Wegener & Bruelheide 2000).
Vergleichbare Entwicklungen vollzogen sich auch 
in Sachsen und Thüringen (Hempel 2000, Waesch 
2005). In Niedersachsen wurde die Entwicklung ab 
Ende der 1980er Jahre durch örtliche Pflegekonzep-
te kompensiert (Bruelheide et al. 1997).
Zwischen dem Vorkommen von Arnika und Flä-
chennutzung als Waldweide gab es ebenfalls enge 
Beziehungen. Einerseits waren die Wälder durch 
die Weidenutzung lichter und boten dadurch 
manche Blöße auf der sich Arnika gut entwickeln 
konnte, andererseits waren die Triftwege zum 
Wald oft mehr als 100 m breit und verfügten über 
eine Vielzahl unterschiedlich beweideter und 
entsprechend bewachsener Mikrostandorte. In 
niederschlagsreichen Perioden wurden Teile der 
Triften auch „durchgetreten“ und boten Samen 
günstige Entwicklungsmöglichkeiten. Die Wald-
weide wurde im Oberharz um 1963, in Rübeland 
1966 eingestellt. Mit den Triften verschwanden 
auch zahlreiche Arnika-Vorkommen. Zum Teil 
wurden Triften aufgeforstet oder es entstanden 
im Zuge der Sukzession Pionierwälder bzw. Ge-
büschformationen ohne Arnika. Für die Erhaltung 
der Arnika gilt nach Leuenberger (2003) der Leit-
satz: Schutz durch Pflege oder Bewirtschaftung.
Im Harz erprobte man verschiedene Formen der 
Bewirtschaftung. Dazu gehörten die extensive 
Beweidung im „freien Gehüt“ oder die Mutter-
kuhhaltung. Standen keine Tiere zur Verfügung, 
erfolgte eine späte Mähnutzung (Bruelheide et 
al. 1997, Scheidel & Bruelheide 2004, Gramm-
Wallner 2004). Die Arnika-Versuche in Stiege-
Füllenbruch zeigten aber, dass eine Spätmahd al-
lein nicht ausreicht. Bei Mähversuchen im West-
harz zur Wiedernutzbarmachung einer Bergwiese 



40

gestaltete sich außerdem der schnelle Aufwuchs 
der Himbeere als hinderlich (Scheidel & Bruel-
heide 2004).
Fazit der langjährigen Beobachtung ist: Als opti-
male Pflege von Arnikastandorten erweist sich 
eine Kombination von extensiver Beweidung mit 
futtergenügsamen Rinderrassen und Auflassungs-
phasen bzw. eine Kombination von Spätmahd 
ebenfalls verbunden mit Auflassungsphasen.
Die Bedingungen, solche Pflege durchzusetzen, 
sind nach 1990 aus folgenden Gründen günstiger 
geworden:

Verbesserung des Flächenschutzes:• 
– Neue NSG schließen nun auch Bergwiesen 

und ihren Schutz mit ein (z. B. NSG Harzer 
Bachtäler).

– FFH-Gebiete beinhalten ebenfalls Bergwie-
sen (z. B. FFH-Gebiet Selketal und Bergwiesen 
bei Stiege).

– Alle Arnika-Standorte unterliegen unabhän-
gig von einer land- oder forstwirtschaftli-
chen Nutzung dem Biotopschutz nach Natur-
schutzrecht.

Die Rinderrasse der „Roten Harzer“ ist in den • 
Harz zurückgekehrt, so dass kleinflächig ein 
extensives Beweidungsprogramm verwirklicht 
werden kann.
Auch weitere Robustrassen stehen zur Verfü-• 
gung und schaffen bei geeigneter Weidefüh-
rung ein für den Naturschutz wichtiges Mosaik 
unterschiedlicher Standorte (Vowinkel & Lu-
ick 2001).

Auf der Grundlage der verbesserten Möglichkei-
ten und des spezifischen Wissens über die An-
sprüche der Arnika steht heute die Frage: Wie 
weiter mit dem Schutz der verbliebenen Vorkom-
men?
Die Versuche in Stiege zeigen, dass Umpflan-
zungen nur das letzte Mittel des Schutzes z. B. 
bei dringenden Infrastrukturmaßnahmen sein 
können (vgl. auch Bruelheide & Flintrop 1999, 
Schwickert 1992).
In jedem Falle ist ein langfristiges Monitoring 
erforderlich, und die Betonung liegt dabei auf 
langfristig. Bei Projektlaufzeiten von 2–3 Jahren, 

Abb. 5: Optimale Nutzung mit Rindern auf einer Arnika-Wiese im Nationalpark Harz im Jahr 2000. 
Foto: U. Wegener.
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wie sie derzeit üblich sind, hätten wir den Um-
pflanzversuch als erfolgreich abschließen kön-
nen. Es zeigte sich, dass Einzelpflanzen relativ 
schnell absterben, aber Pflanztrupps eine lange 
Überlebenszeit haben und sich auch nach mehr 
als 20 Jahren nochmals entwickeln können. Bei 
fehlender Kontrolle stirbt Arnika langsam und 
unbemerkt, denn das Blühen wird lange Zeit vor 
dem Absterben eingestellt.
Das Umpflanzen mit Wurzelballen ist nahezu pro-
blemlos möglich. Bruelheide & Flintrop (1999) 
zeigen darüber hinaus Möglichkeiten, wie solche 
Pflanzaktionen noch perfekter unter Einsatz von 
Großtechnik ausgeführt werden können.
Um die einzelnen Vorkommen von Arnika zu er-
halten, sollte für jedes Vorkommen ein spezielles 
Pflegekonzept erarbeitet werden: Dabei sollten 
folgende Prämissen beachtet werden:

1. Vorrang vor allen anderen Maßnahmen sollte 
die Wiederherstellung eines Nutzungskreislau-
fes mit Weidetieren haben. Dies ist auch die ef-
fektivste Lösung.

2. Gelingt dies nicht, ist eine Pflege mit Verant-
wortungsübertragung auf private Pächter, Na-
turschutzorganisationen, Landkreis oder Land-
schaftspflegeverband unter Berücksichtigung 
des notwendigen Mitteleinsatzes zu empfeh-
len.

3. Diese Pflegemaßnahmen dienen nicht nur 
der Erhaltung einer geschützten Art, sondern 
zugleich auch dem Schutz anderer Tier- und 
Pflanzenarten der Roten-Listen und darüber hi-
naus dem Ressourcenschutz (z. B. Gewässer).
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Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund wechselnder Nutzungen 
und Schutzbemühungen des Berggrünlandes auf 
der Harzhochfläche wird ein Umpflanzungsver-
such von Arnika (Arnica montana) beschrieben, 
der im Jahre 1980 erfolgte und bis heute beobach-
tet wird.
Anhand von Vergleichen mit den noch vorhande-
nen Arnika-Vorkommen wurden die optimalen 
Standortbedingungen ermittelt. Die günstigsten 
Pflegebedingungen bestehen in einer Kombina-
tion von extensiver Beweidung mit futtergenüg-
samen Rinderrassen und Auflassungsphasen von 
Borstgrasrasen bzw. in Kombination einer Spät-
mahd verbunden mit Auflassungsphasen. Bei 
ausschließlicher Schnittnutzung hält sich Arnika 
nicht selten mehrere Jahrzehnte am Pflanzen-
standort.
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Ehrungen

Arno Kuhlig zum Gedenken 

Arno Kuhlig verstarb am 30.09.2008 im Alter von 
78 Jahren in Bitterfeld. Die Nachricht von seinem 
Tod kam für uns alle überraschend. Obwohl seine 
gesundheitlichen Probleme bekannt waren, über-
wog doch immer die Hoffnung auf weitere Jahre, 
die er mit seiner Familie und seinen langjährigen 
Naturfreunden hätte verbringen können. 
Arno Kuhlig wurde am 07.04.1930 in Bitterfeld 
geboren. Er besuchte bis 1944 die Volksschule, 
lernte danach Betriebsschlosser und Isolierklemp-
ner und war 25 Jahre bei einer Montagefirma tä-
tig. Anschließend arbeitete er in seinem Beruf im 
damaligen Chemiekombinat Bitterfeld, in den 
letzten Jahren als Meister. Im April 1987 musste 
er plötzlich wegen einer schweren Krankheit aus 
dem Berufsleben ausscheiden. 
Arno Kuhlig gehörte 1949 mit zu den Gründern 
der heutigen „NABU Fachgruppe Ornithologie 
und Naturschutz Bitterfeld-Wolfen“. Von 1979 bis 
2005 war er ihr Vorsitzender. 
Seit Mitte der fünfziger Jahre war Arno Kuhlig 
auch als Naturschutzhelfer tätig. 1985 wurde er 
als Kreisnaturschutzbeauftragter berufen, konn-
te diese Funktion jedoch krankheitsbedingt nur 
bis 1987 ausüben. Später war er noch einmal von 
1994 bis 2000 als Naturschutzbeauftragter für 
ein Teilgebiet im Landkreis Bitterfeld zuständig. 
Er hat sich für den Naturschutz im Landkreis Bit-
terfeld sehr verdient gemacht. Bereits zu seinem 
70. Geburtstag wurde er in dieser Zeitschrift ge-
würdigt (Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt; 
1/2000, S. 34 - 35).

Arno Kuhlig war ein aufmerksamer und zuver-
lässiger Beobachter der Natur und insbesondere 
der Vogelwelt. Er nahm negative Veränderungen 
unmittelbar wahr und kritisierte öffentlich die 
Zerstörungen der Lebensräume der heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt in seiner Umgebung. Er 
war einer der besten Kenner der Vogelwelt im 
Landkreis Bitterfeld. Kleinere Artikel über seine 
Vogelbeobachtungen veröffentlichte er in der 
Tagespresse, in den Bitterfelder Museumsheften 
und auch im APUS. Er war Mitautor der beiden 
Ausgaben der Kreisavifauna „Die Vogelwelt des 
Kreises Bitterfeld“, veröffentlicht 1983/85 und 
1998. Zwischen 1984 und 2002 fasste er jährlich 
die Beobachtungsdaten der Bitterfelder Vogelbe-
obachter zu „Ornithologischen Jahresberichten“ 
zusammen. 
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Seine wichtigsten Beobachtungsgebiete waren 
die Bitterfelder Muldeaue, der Forst Salegast und 
die Bergbaufolgelandschaft in der Goitzsche. In 
der Goitzsche kartierte er von 1992 bis 2006 mit 
einem kleinen Kollektiv auf einer Kontrollfläche 
von 138 ha alle vorkommenden Brutvogelarten. 
Weniger bekannt sind seine künstlerischen Fä-
higkeiten als Landschafts- und Tiermaler. 
Auch war er ein exzellenter Naturfotograf. Stun-
denlang ausharrend, hat er aus seinem Fotozelt 
einmalige Vogelaufnahmen geschossen. Seine 
Dia-Vorträge über die heimische Natur waren im-
mer wieder ein Erlebnis. 
Er beschäftigte sich aber nicht nur mit der Orni-
thologie, sondern hatte gute Artenkenntnisse auf 
vielen Gebieten der heimischen Flora und Fauna. 
Ornithologie und Naturschutz lassen sich nicht 
trennen, sondern wurden von ihm immer als eine 
Einheit betrachtet. Er hinterließ eine umfangrei-
che Schmetterlingssammlung. 
Im Rahmen der Jubiläumsfeier „50 Jahre Fach-
gruppe Ornithologie und Naturschutz Bitterfeld“, 
im November 1999, wurde Arno Kuhlig mit der 
silbernen Ehrennadel des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU) ausgezeichnet. 
Seine Freunde werden Arno Kuhlig als ruhigen 
und bescheidenen Menschen immer in bester Er-
innerung behalten. Wir werden in seinem Sinne 
die Arbeit zum Schutz der Natur und Vogelwelt 
fortsetzen. 

Manfred Richter

Dr. Hermann Heynig – 85 Jahre

Am 27. Januar 2009 wurde Dr. Hermann Heynig 
85 Jahre alt. Dieses Jubiläum ist Anlass, seine Leis-
tungen für die Erforschung der Gewässer im Land 
Sachsen-Anhalt zu würdigen.
Hermann Heynig wurde am 27.01.1924 in Anna-
berg im Erzgebirge geboren. Er studierte Biolo-
gie an den Universitäten Leipzig, Jena und Halle 
und schloss 1956 als Diplombiologe bei Professor 
Johannes Buder (1884-1966) seine Ausbildung 
ab. Von 1956 bis zu seiner Versetzung in den Ru-
hestand war er als Hydrobiologe im Fachgebiet 
Wasserhygiene am Bezirks-Hygieneinstitut Halle 
tätig. 1963 wurde Hermann Heynig extern mit 
einer Dissertation über Untersuchungen zur Lim-
nologie und Hygiene zweier kleiner Harztalsper-

ren an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg zum Dr. rer. nat. promoviert. Sein Dok-
torvater war Professor Horst Herbert Handke 
(1913-2005).
Dr. Hermann Heynig war langjähriger Mither-
ausgeber der „Süßwasserflora von Mitteleuropa“. 
Von ihm liegen zahlreiche Untersuchungen zur 
Besiedlung planktischer Algen in Talsperren im 
Land Sachsen-Anhalt vor:
Helme-Staubecken - 6 Teile (1968-2003); Wipper-
Vorsperre, Nordhäuser Talsperre (1962, 2004); im 
Süßen See – 2 Teile (2000, 2001); in Kleingewäs-
sern, in Auengewässern und in Braunkohlenrest-
gewässern - 6 Teile (1961-1970); „Zur Kenntnis des 
Planktons mitteldeutscher Gewässer“ – 6 Teile 
(1979-1989); „Interessante Phytoplankter aus Ge-
wässern des Bezirkes Halle“ – 4 Teile (1996-1999); 
„Planktologische Notizen“. Auch mehrere Taxa-
Neubeschreibungen und -Neukombinationen 
(z. T. mit Bohuslav Fott [1908-1976] und Lothar 
Krienitz) wurden veröffentlicht.
Diese umfangreichen Untersuchungen und Er-
fassungen der Mikroalgen-Besiedlung von Ge-
wässern im Land Sachsen-Anhalt waren und sind 
sehr wichtige Grundlagen für die Bearbeitung der 
Roten Liste und der Checkliste der Algen. 
Neben seiner umfangreichen Publikationstä-
tigkeit (85 hydrobiologisch-limnologische und 
botanische Veröffentlichungen, drei regionalge-
schichtliche Beiträge, zwei wichtige unveröffent-
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lichte Manuskripte und 50 Rezensionen in Fach-
zeitschriften) gab Dr. Hermann Heynig an viele 
interessierte Fachkollegen seine umfangreichen 
Fachkenntnisse weiter. Auch im Ruhestand gab 
es für ihn kein Nachlassen in seinen vielfältigen 
Forschungsaktivitäten, so veröffentlichte er 2003 
noch die zusammenfassenden Untersuchungen 
über das Plankton des Helme-Stausees in Sach-
sen-Anhalt und Thüringen.
Dem Jubilar sind noch viele Jahre bei bester Ge-
sundheit zu wünschen, um seinen vielfältigen 
Hobbys (Musik, Klavierspiel, Kunst, Literatur, 
Sammeln von Briefmarken und Münzen, Famili-
en- und Regionalgeschichte) nachgehen zu kön-
nen und um als erfahrener Wissenschaftler und 
hilfreicher Mensch jüngere Kollegen bei der Er-
forschung der Algen im Land Sachsen-Anhalt un-
terstützen zu können

Dr. Lothar Täuscher

Peter Raschig zum 75. Geburtstag

Peter Raschig wurde am 30. Juli 1934 in Berlin 
geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrach-
te er bereits in Jessen und hier ist bis heute sein 
Lebensmittelpunkt. Nach 75 Lebensjahren zählt 
er nunmehr zu den „Alten Jessnern“. Viele seiner 
Aktivitäten haben deutliche Spuren hinterlassen, 
durch die er bei fast jedermann in der Stadt und 
darüber hinaus bekannt ist. 
Als Mitglied der Fachgruppe Ornithologie in Jes-
sen erfasst und beringt Peter Raschig schon 
seit 1971 Weißstörche. Seit 1976 arbeitet er erfolg-
reich im Arbeitskreis „Weißstorch“ mit, zu dessen 
Gründungsmitgliedern er zählt. Seine exakte Da-
tenerfassung, sowohl von der Beringung als auch 
von Ringablesungen, hat dazu beigetragen, die 
Forschungsergebnisse über den Weißstorch zu 
erweitern. Über 3.000 eigene Storchenberingun-
gen bilden dafür die Grundlage. Lange Zeit war 
er zusätzlich federführend im Biberschutz tätig. 
So koordinierte er die Bestandserfassungen im 
Altkreis Jessen und organisierte die Bergung von 
Totfunden.
Im Jahr 1978 wurde Peter Raschig zum Kreisna-
turschutzbeauftragten des Altkreises Jessen beru-
fen. Er arbeitet noch heute aktiv als Naturschutz-
beauftragter des Landkreises Wittenberg. 

Weiterhin gilt sein besonderes Interesse dem 
Weinbau. Darüber hinaus ist Peter Raschig 
Gründungsmitglied des Jessener Schul- und Hei-
matfestvereins und zählt immer noch zu dessen 
aktiven Mitgliedern. Sein Wissen aus Heimatge-
schichte und -forschung schlägt sich in zahlrei-
chen Beiträgen in Heimatkalendern und -schrif-
ten nieder. Stolz kann er auf seine selbst angefer-
tigten Schmalfilme sein, die besonders anschauli-
che Dokumente aus den frühen Jahren der Natur-
schutzarbeit im Jessener Land darstellen. Nicht zu 
vergessen sind auch seine sportlichen Leistungen 
als Marathonläufer bis in die Klasse der „Ü 70“.
Mit Peter Raschig auf Beringungstour zu sein 
verspricht immer erlebnisreich und anstrengend 
zugleich zu werden. Wenn alljährlich Ende Juni/
Anfang Juli im Jessener Land die Jungstörche zu 
beringen sind, gehen dem monatelange Vorbe-
reitungen voraus, die unter Umständen schon 
vor der Ankunft der ersten Störche zwischen Elbe 
und Schwarzer Elster beginnen. Dazu gehört von 
Anfang an die Buchführung über Ankunft, Nest-
bau und Paarung der Störche, da sich nur so der 
beste Beringungstermin vorausberechnen lässt. 
Es folgt die Zeit, in der Peter Rasching rastlos un-
terwegs ist, um den Bruterfolg aber auch Verluste 
oder die Aufgabe von Bruten an jedem einzelnen 
Standort zu dokumentieren. Nicht immer kommt 
er zu erfreulichen Ergebnissen, insbesondere 
wenn er wie 2009 fast jeden Standort aus der Lis-
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te der erfolgreichen Bruten streichen muss. 
Bereits während der Kontrollen erfolgt die Pla-
nung der Beringungstour, die in jedem Jahr an-
ders verläuft. Wenn sich die Helfer von Peter 
Raschig dann am Beringungstag üblicherweise 
bereits vor 6.00 Uhr morgens am vereinbarten 
Treffpunkt einfinden, ist der Tag bis nahezu ins 
Detail vorgeplant. Nur so kann das anspruchsvol-
le Pensum abgearbeitet werden. Zwar gehört ein 
gemeinsames Frühstück zum Tagesplan, Müßig-
gang darf aber nicht aufkommen, wenn bis 20.00 
Uhr und nach ca. 150 km Fahrstrecke die Arbeiten 
erledigt sein sollen. Dabei sind Konzentration und 
Fitness gefragt.

Und das mit 75 Jahren – Gratulation.

Dr. Bernd Simon
für die Fachgruppe Ornithologie Jessen

Klaus-Jürgen Seelig zum 65. Geburtstag

Am 08.11.2009 beging Herr Klaus-Jürgen Seelig 
seinen 65. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulie-
ren wir herzlich, erinnern uns an seinen Weg zur 
Ornithologie und seine Verdienste im ehrenamt-
lichen und beruflichen Naturschutz.
In Magdeburg geboren, besuchte er dort die Poly-
technische und Erweiterte Oberschule. In den Ju-
gendjahren kam er durch den Vater mit der Tau-
benzucht und der Singvogelhaltung in Kontakt. 
Von 1962 bis 1964 erlernte er in Magdeburgerforth 
den Beruf eines Forstfacharbeiters. Es entstanden 
erste Kontakte zu naturkundlichen Betätigungen, 
die sein Interesse an der Ornithologie weckten. 
Von 1964 bis 1967 absolvierte er die Fachschule für 
Pflanzenschutz in Halle und schloss als Staatlich 
geprüfter Pflanzenschutzagronom ab. Nach einer 
kurzen Tätigkeit bei der Kreispflanzenschutzstel-
le in Wolmirstedt und dem Armeedienst nahm er 
1969 eine Tätigkeit in der Pflanzenschutzmittel-
forschung im VEB Fahlberg-List auf. Hier kam er 
in Kontakt mit naturwissenschaftlichen Arbeits-
methoden und Grundlagen und lernte Dr. Joa-
chim Müller kennen. 
Von 1970 bis 1975 absolvierte er ein Fernstudium 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg und schloss als Dipl.-Agraringenieur ab. 

Auch dieses Studium führte ihn an die Naturwis-
senschaften heran.
Seit 1968 arbeitete Klaus-Jürgen Seelig in der 
Fachgruppe Ornithologie Magdeburg, im Kultur-
bund mit. Die sich hier auftuenden persönlichen 
Kontakte zu naturwissenschaftlich arbeitenden 
Heimatforschern und Naturschützern prägten 
seine weitere Entwicklung. Neben dem bereits 
erwähnten Dr. Joachim Müller traf er hier auf 
Dr. Dieter Missbach, Helmut Stein und Er-
win Briesemeister, die seine ornithologischen 
Interessen förderten. Zudem wurde er Mitglied 
des Ornithologischen Arbeitskreises Mittelelbe-
Börde, der die Daten für eine Gebietsavifauna in 
den damaligen Kreisen Magdeburg, Wanzleben, 
Oschersleben, Staßfurt, Schönebeck und Bern-
burg sammelte. Hier arbeitete er mit Dr. Bernd 
Nicolai zusammen, den er schon seit einigen 
Jahren kannte. Die Ergebnisse dieser Tätigkeit 
wurden unter Mitautorschaft von Klaus-Jürgen 
Seelig in 3 Heften veröffentlicht.
1978 legte er die Prüfung als Vogelberinger ab. 
Durch diese Tätigkeit kam er mit Dr. Max Dorn-
busch und Dr. Dietrich Heidecke in Steckby in 
Kontakt. Dies führte zu seiner Berufung in die 
Bezirksarbeitsgruppe Artenschutz Magdeburg im 
Jahre 1978 unter Leitung von Dr. Dietrich Hei-
decke, in der er die Bearbeitung der Vögel über-
nahm.
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Durch die Bezirksarbeitsgruppe Artenschutz lern-
te er den Referenten für Naturschutz beim Rat 
des Bezirkes Magdeburg Waldemar Horn ken-
nen, dem er nach dessen Ausscheiden 1980 in 
das Amt des Mitarbeiters für Naturschutz bei der 
Abteilung Forstwirtschaft beim Rat des Bezirkes 
Magdeburg folgte. Aus dieser Position heraus ent-
falteten sich breite Kontakte zu ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Naturschutzmitarbeitern, so 
etwa auch den Wissenschaftlern der Arbeitsgrup-
pe Halle/Dessau des Instituts für Landschaftsfor-
schung und Naturschutz Halle (ILN) unter Leitung 
von Dr. Peter Hentschel.
Klaus-Jürgen Seelig war bemüht die organisa-
torische und inhaltliche Arbeitsweise von Wal-
demar Horn fortzusetzen und eng mit dem ILN 
zusammenzuarbeiten. So wurden die jährlichen 
KNB-Schulungen und Exkursionstagungen fort-
geführt, Stellungnahmen zu Standortsverfahren 
erarbeitet oder die Jugendarbeit im Spezialisten-
lager in Eggendorf unter Leitung von Günther 
Natho unterstützt. Besondere Verdienste erwarb 
er sich bei der Vorbereitung von Bezirkstagsbe-
schlüssen zur Ausweisung neuer Naturschutzge-
biete. Dazu gehörte auch die Unterschutzstellung 
des Oebisfelder Stadtforstes im Drömling und 
die Ausarbeitung des Förderprojektes Naturpark 
Drömling. Durch diese NSG-Ausweisungen in 
den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts stieg der 
Flächenanteil der Schutzgebiete im Bezirk Mag-
deburg bereits auf über 2 % an. Daneben setzte er 
ornithologische und naturschutzfachliche Arbei-
ten fort. Dies führte zu Veröffentlichungen über 
die Uferschwalbe gemeinsam mit Dr. Joachim 
Müller, über den Graureiher, über Wiesenbrüter 
und die Pflegenotwendigkeit von Halbkulturfor-
mationen in Naturschutzgebieten. Letztere The-
matik wurde gemeinsam mit Dr. Wolfgang Böh-
nert, dem Bezirksnaturschutzmitarbeiter im Be-
zirk Halle, unter dem strategischen Titel „Nichts 
ist falscher als Nichtstun“ publiziert.
Nach einer Tätigkeit im neu gegründeten Um-
weltministerium des Landes Sachsen-Anhalt 
in den Jahren 1991 bis 1992 wechselte er in ein 
Planungsbüro und leitete dort eine Außenstel-
le in Magdeburg bis zum Jahre 2005. In dieser 
Funktion wirkte er intensiv bei der Erstellung 
des Pflege- und Entwicklungsplans für das Na-
turschutzgroßprojekt „Drömling“ mit. Als ein 
Ergebnis dieser Tätigkeit entstand das Buch über 
die Avifauna des Drömlings, das er gemeinsam 

mit Dr. Bernd Nicolai, Fred Braumann und 
Hans-Günter Benecke veröffentlichte. Als Pu-
blikation liegt auch der Landschaftsrahmenplan 
der Stadt Magdeburg vor. Unter seiner Leitung 
entstanden die Biotopverbundplanungen für die 
Landkreise Halberstadt und Ohrekreis. Ein hohes 
Engagement forderte die Grunddatenerfassung 
Vögel in der Colbitz-Letzlinger Heide, die gemein-
sam mit Björn Schäfer und Wolfgang Lippert 
veröffentlicht wurde. Überaus intensive ornitho-
logische Erfassungen wurden für die Erstellung 
des Pflege- und Entwicklungsplans für das Natur-
schutzgroßprojekt „Mittelelbe“ durchgeführt, an 
denen Klaus-Jürgen Seelig verantwortlich mit-
wirkte. Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit 
Uwe Patzak mit Bezug auf die für das gesamte 
Vogelschutzgebiet „Mittlere Elbe einschließlich 
Steckby-Lödderitzer Forst“ relevanten Vogelpopu-
lationen und auch als Sonderheft über die Avifau-
na des Mittelelbegebietes zwischen Mulde- und 
Saalemündung veröffentlicht.
Wir bedanken uns bei Klaus-Jürgen Seelig für 
seine Leistungen im Naturschutz und wünschen 
ihm weiterhin beste Gesundheit und viel Freude 
bei der Beschäftigung mit der heimischen Vogel-
welt.

Dr. Lutz Reichhoff & Robert Schönbrodt

Liste der Veröffentlichungen von 
Klaus-Jürgen Seelig
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Die Wegeplanung im Nationalpark „Harz“ 
– ein Indikator für die Nationalpark-
entwicklung 

Gunter Karste

1 Einleitung
Wegepläne sind ein wichtiges Instrument der 
Nationalparkleitung zur Koordinierung vorhan-
dener Nutzungsanforderungen mit den Schutz-
zielen des Nationalparks. Fast jede Nutzung im 
Nationalpark geht von Wegen aus. Die Wegedich-
te und der Ausbaugrad der Wege bestimmen die 
Intensität der Zerschneidung des Nationalpark-
gebietes und damit in erheblichem Maße die 
Möglichkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben als 
Schutzgebiet und für den ungestörten Ablauf dy-
namischer ökosystemarer Prozesse in der Natur. 
Andererseits sind Nationalparke aufgerufen, Ihr 
Gebiet erlebbar zu machen und geeignete Mög-
lichkeiten für die Erholung und Bildung anzubie-
ten.
Im Rahmen der Wegeplanung für das Gebiet des 
Nationalparks „Harz“ stand die Nationalparkver-
waltung angesichts der vielfältigen Nutzungsan-
sprüche, die hier an das Wegenetz gestellt wer-
den, vor der Aufgabe, akzeptable Lösungen für 
alle beteiligten Seiten zu finden. 
Die Fusion des Nationalparks „Harz“ (Niedersach-
sen) mit dem Nationalpark „Hochharz“ (Sachsen-
Anhalt) im Jahre 2006 erfordert die Erarbeitung 
eines gemeinsamen Wegeplanes. Diese Planung 
basiert auf den existierenden Wegeplänen und 
soll bis zum Jahre 2011 abgeschlossen sein. Grund-
legend für die derzeit in Arbeit befindliche Wege-
planung ist die in den beiden gleichlautenden 
Nationalparkgesetzen (Nds. GVBl. Nr. 30/2005 
und GVBL. LSA Nr. 68/2005) formulierte Zielstel-
lung, die verschiedenen Nutzungsformen so zu 
steuern, dass langfristig mindestens 75 % der Ge-
samtfläche des Nationalparks dem Prozessschutz 
überlassen bleiben. 

Darüber hinaus gelten als weitere Zielstellungen 
für die Wegeplanung:

Informationen

Erreichung einer sinnvollen Besucherlenkung;• 
Angebot geeigneter Möglichkeiten für die Er-• 
holung und Bildung und 
Konkretisierung der Nutzungsmöglichkeiten • 
im Nationalpark.

2 Ausgangssituation und Rahmen-
 bedingungen für die Erarbeitung des 
 Wegeplanes im Nationalpark Harz 

Die Ausstattung der Wegenetze in den beiden 
ehemaligen Nationalparken war sehr unter-
schiedlich. So lagen große Teile des Nationalparks 
„Hochharz“ von 1961 bis 1989 im militärischen 
Sperrgebiet. In dieser Zeit fanden nur eine sehr 
eingeschränkte wirtschaftliche Nutzung und vor 
allem keine touristische Erschließung des Gebie-
tes statt. Dagegen waren Wegedichte, Nutzungs-
intensität und Qualität der Wege in Niedersach-
sen erheblich weiter entwickelt. 

Nach der politischen Wende verfolgte die Natio-
nalparkverwaltung „Hochharz“ in dem nun der 
Bevölkerung zugänglichen Gebiet den Ausbau ei-
nes wanderfreundlichen Wegenetzes. Auch im fu-

Abb. 1: Der Schutz der natürlichen Dynamik ist 
Hauptanliegen im Nationalpark. Foto: G. Karste.
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sionierten Nationalpark „Harz“ werden aufgrund 
ihrer besonderen Naturverträglichkeit Prioritäten 
zu Gunsten des Wanderns und des Ski-Langlaufs 
gesetzt. Andere touristische Nutzungsformen, 
wie z. B. Reiten, Klettern, Campen oder Radfah-
ren, müssen hier zurückstehen. Wandern und im 
Winter Ski-Langlauf tragen nach allgemeinem 
Konsens insbesondere dazu bei, Nationalpark-
Besucher für die Schönheiten und den Schutz des 
Gebietes zu sensibilisieren, ohne die Belange des 
Naturschutzes oder das Schutzgebietsmanage-
ments all zu sehr zu beeinträchtigen. 
Zum Zeitpunkt der Planerstellung existieren im 
Nationalpark „Harz“ einschließlich der Brocken-
straße ca. 760 km Straßen, Waldstraßen, Waldwe-
ge und Pfade für unterschiedliche Nutzungen: 

Gesamtwegelänge 760 km
Pfade 229 km
Waldwege 237 km
Waldstraßen 294 km

Die Gesamtwegelänge entspricht einer Wege-
dichte von 30 lfd. m/ha Nationalparkfläche. Dies 
ist eine relativ hohe Wegedichte die andererseits 
viele deutsche Nationalparke nach ihrer Wegpla-
nung noch nicht aufweisen können. 

3 Inhalt und Verfahren zur Aufstellung des 
 Wegeplanes im Nationalpark Harz

In der Regel sind Wegepläne Bestandteil der Na-
tionalparkpläne, die vom Nationalparkgesetz 
gefordert werden. Der in Arbeit befindliche We-
geplan für den Nationalpark „Harz“ soll die Ent-
wicklung des Wegenetzes in den kommenden 10 
Jahren festschreiben. Nach den Gesetzen des Na-
tionalparks „Harz“ gliedert sich der Wegeplan in 
zwei Teile: 

Teil 1: gegenwärtiger Zustand (Wegekategorie) 
und geplante Entwicklung,

Teil 2: Konditionen für zulässige „Nutzungsfor-
men“.

Die Wegeplanung bietet die Chance, möglichst 
große störungsfreie Flächen zwischen den vor-
handenen Wegen zu schaffen und andererseits 
die Akzeptanz und die gute Zusammenarbeit mit 
der Region zu entwickeln. 

Die Wege im Nationalpark „Harz“ werden in drei 
Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: Pfade, diese sind nicht durchgängig 
befahrbar, es sind meist Graswege die immerhin 
bis 3 m breit sein können,
Kategorie 2: Waldwege, diese sind 3 bis 7  m breit, 
PKW befahrbar und nur bedingt LKW befahrbar,
Kategorie 3: Waldstraßen, diese sind über 7  m 
breit und für LKW befahrbar.

Der derzeitige Anteil der einzelnen Wegekatego-
rien am Gesamtwegenetz ist der Abb. 3 zu ent-
nehmen.

Mit der in Arbeit befindlichen Wegeplanung des 
Nationalparks „Harz“ wird angestrebt die ver-
schiedenen Nutzungsformen so zu steuern, dass 
diese in einem vertretbaren Rahmen ausgeübt 
werden können, der Nationalpark andererseits 
dem Ziel, 75 % seiner Fläche bis zum Jahre 2022 
ohne Nutzung zu belassen, wieder ein Stück nä-
her kommt. Diese Zielstellung findet ihren Aus-
druck auch in der Zonierung des Gebietes (siehe 
Abb. 2). 

Nach Umsetzung der vorliegenden Planung, soll 
aus der Sicht der Nationalparkverwaltung die 
Wegedichte 28 lfd. m /ha betragen. Die geplante 
Gesamtwegelänge im Nationalpark „Harz“ würde 
sich somit auf 709 km verkürzen. Insbesondere ist 
dabei die Reduzierung von Waldstraßen zuguns-
ten von wanderfreundlicheren Waldwegen und 
Pfaden hervorzuheben.

39%

30%

31%

Pfade

Forstwege

Forststraßen

Pfade, Kat. 1:  229 km
Waldwege, Kat. 2:  237 km
Waldstraßen, Kat. 3:  294 km

Gesamt:  760 km = 30 lfdm/ha

Abb. 3: Wegenetz im Nationalpark „Harz“.
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Abb. 2: Zonierung des Nationalparks Harz.
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Die geplante Reduzierung der Wegedichte um 
ca. 50 km und die Umwandlung von forstlich ge-
nutzten Wegen in wanderfreundliche Wege ver-
deutlicht, dass forstliche Initialmaßnahmen zum 
Abschluss kommen und der Anteil der nicht „ge-
nutzten“ Flächen entsprechend größer wird. Bei 
der Planung werden sowohl Sommer-, als auch 
Winternutzung berücksichtigt.

Es wird unterschieden zwischen Wegen, die aus-
schließlich für forstliche Initialmaßnahmen be-
nötigt werden und Wegen, die vorwiegend einer 
touristischen Beanspruchung unterliegen. 

Weiterhin werden in die Wegeplanung auch 
Einrichtungen für Erholungssuchende, wie z. B. 
Schutzhütten, Bänke und Sitzgruppen, Wegeschil-
der, Infotafeln, Müllsammelbehälter, Toilettenan-
lagen oder in Einzelfällen auch Aussichtspunkte 
aufgenommen. Einrichtungen des Nationalparks, 
wie Nationalparkhäuser, Infostellen, Spielplät-
ze, Naturerlebnispfade sind zwar in der Planung 
enthalten, werden aber nicht in den Karten zum 
Wegeplan dargestellt.

Der Wegeplan wird in Umsetzung der Paragra-
phen 12, Abs. 3 und 4 der Nationalparkgesetze 
mit den dort genannten Städten und Gemein-
den, mit den Landkreisen und den anerkannten 
Naturschutzverbänden sowie unter Beteiligung 
regionaler Wander- und Sportvereine von der Na-
tionalparkverwaltung erstellt. Im Zeitraum von 
Juli 2008 bis Januar 2011 werden mit insgesamt 
151 Institutionen und betroffenen Privatpersonen 
weit über das von den Nationalparkgesetzen ge-
forderte Maß hinaus Beteiligungen an der Pla-
nung durchgeführt. Erste Stellungnahmen zu den 
Planungsentwürfen der Nationalparkverwaltung 
wurden bereits im Herbst 2008 eingeholt und im 
Frühjahr 2009 in Arbeitsgruppen diskutiert. Erst 
nach Abschluss der Diskussionen wird von der 
Nationalparkverwaltung voraussichtlich im Ap-
ril 2010 der Entwurf zum Wegeplan des National-
parks „Harz“ endgültig fertig gestellt und danach 
erneut öffentlich diskutiert sowie dem National-
parkbeirat vorgestellt werden. 

Der zukünftige Wegeplan des Nationalparks Harz 
soll Ausdruck einer umfassenden Kompromiss-
findung und einer konstruktiven Zusammenar-
beit aller Mitwirkenden sein. 

Obwohl nicht alle Nutzungswünsche der Betei-
ligten erfüllt werden können, hofft die National-
parkverwaltung auf einen erfolgreichen Verlauf 
und Abschluss für das öffentliche Anhörungsver-
fahren zum Wegeplan.

Rechtsquellen

Gesetz über den Nationalpark „Harz“ ( Niedersachsen) 
(NPG Harz NI). – Hannover. - Niedersächsisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt vom 28. Dezember 2005. 
- 59. Jahrgang, Nr. 30/2005.

Gesetz über den Nationalpark „Harz“ ( Sachsen- Anhalt). 
– Magdeburg.

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen- 
Anhalt vom 30. Dezember 2005. - 16. Jahrgang, Nr. 
68/2005.

Anschrift des Autors

Dr. Gunter Karste
Nationalparkverwaltung Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
E-Mail: gunter.karste@npharz.sachsen-anhalt.de

Abb. 4: Kampffichten; Kampfzone der Gehölze. Die 
sagenumwobene Bergwildnis des Nationalparks 
„Harz“ ist nur dann real, wenn das Gebiet nicht 
von einem engmaschigen Wegenetz zerschnitten 
wird. Foto: G. Karste.
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Übersicht der nach Naturschutzrecht ge-
schützten Gebiete und Objekte Sachsen-
Anhalts und Informationen zu erfolgten 
Veränderungen im Jahr 2008

Inge Haslbeck

Gemäß § 42 Abs. 1 NatSchG LSA wird im Landes-
amt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt das zen-
trale Naturschutzregister für das Land Sachsen-
Anhalt geführt.
Die Fachdaten für die nach Naturschutzrecht ge-
schützten Gebiete und Objekte des Landes Sach-
sen-Anhalt werden mit den Naturschutzbehör-
den jeweils zum Jahresende abgeglichen.
Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine statistische 
Übersicht der nach Naturschutzrecht geschützten 
Gebiete und Objekte des Landes Sachsen-Anhalt 
mit Stand 31.12.2008.

Änderungen im Bestand der Schutzgebiete nach 
Landesrecht im Jahr 2008

1  Großschutzgebiete
Durch Allgemeinverfügung vom 08.05.2008 wur-
de der im Dezember 1991 geplante und im Feb-
ruar 2000 verordnete Naturpark „Saale-Unstrut-
Triasland“ um 32.570 ha erweitert. Nunmehr soll 
auf einer Gesamtfläche von 103.737 ha, welche 
sich über weite Bereiche des Burgenlandkreises 
und den südlichen Saalekreis erstreckt, das Mit-
einander von Kultur und Natur erlebbar werden. 
Sowohl Feuchtgebiete in den Flusstälern als auch 
Trockenlebensräume an den südlich exponier-
ten Hängen charakterisieren die naturräumliche 
Vielfalt. Von besonderer Bedeutung sind die Tro-
ckenrasengebiete und -wälder, in denen Orchi-
deen, Türkenbundlilie und Diptam vorkommen. 
Viele der heute bereits seltenen Tierarten, wie der 
Eisvogel, Fledermausarten oder Hirschkäfer fin-
den geeignete Biotope in diesen Naturräumen. 
Am 19.03.2008 wurde das Anhörungsverfahren 
zum Entwurf der Allgemeinverfügung für das 
Biosphärenreservat „Karstlandschaft Südharz“ 
eröffnet. 

2 Naturschutzgebiete 
Die Anzahl der Naturschutzgebiete Sachsen-An-
halts sowie die Flächengrößen der Kernzonen in 
Naturschutzgebieten blieben im Jahr 2008 unver-
ändert.

3  Landschaftsschutzgebiete (LSG)
Mit Verordnung vom 25.01.2008 wurde durch die 
untere Naturschutzbehörde des Landkreises An-
halt-Bitterfeld das Landschaftsschutzgebiet „Süd-
liche Goitzsche“ verordnet. Es hat eine Größe von 
ca. 2.010 ha (vgl. Beitrag von Ch. Röper in diesem 
Heft).

Hinweise zu Pflege- und Entwicklungsplänen, 
Managementplänen, Gutachten und anderen 
Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten
Das im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-
Anhalt geführte Archiv wissenschaftlicher Arbei-
ten zu Schutzgebieten wird laufend aktualisiert. 
Es liegt zurzeit eine Liste mit 350 erfassten Pflege- 
und Entwicklungsplänen, Gutachten und ande-
ren Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten vor. Die 
Liste kann unter der Adresse www.mu.sachsen-
anhalt.de/start/fachbereich04/schutzgebiete/
main.htm eingesehen werden.
Im Jahr 2008 wurden neue Pflege- und Entwick-
lungspläne für die im Landkreis Wittenberg ge-
legenen flächenhaften Naturdenkmale „Scholi-
ser Weinberg“, „Orchideenwiesen nördlich von 
Schmilkendorf“ und „Flachland-Mähwiese nörd-
lich Oßnitzbach bei Zahna“ erstellt. Außerdem 
wurde im Rahmen einer Diplomarbeit ein Pfle-
gekonzept für das flächenhafte Naturdenkmal 
„Sonnenberg“ (Landkreis Harz) erarbeitet. 
Darüber hinaus können die Managementpläne 
(MMP) für NATURA 2000-Gebiete im Internet un-
ter folgender Adresse www.mu.sachsen-anhalt.
de/start/fachbereich04/natura2000/manage-
mentplaene/main.htm eingesehen werden. 

Anschrift der Autorin

Inge Haslbeck
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47
06116 Halle
E-Mail: 
Inge.Haslbeck@lau.mlu.sachsen-anhalt.de
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 Geschützte Gebiete und Objekte Anzahl Fläche7 

(ha) 
Landes-

fläche (%)8 
 Schutzgebiete nach internationalem Recht:    
 FFH-Gebietsmeldungen LSA1 265 179.726 8,77
 Europäische Vogelschutzgebiete (EU SPA) 32 170.611 8,32
 Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (FIB) 3 15.134 0,74
 Schutzgebiete nach Landesrecht:    
 Naturschutzgebiete (NSG) 196 61.907 3,02
 Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender NSG 0 - -
 Einstweilig sichergestellte NSG 0 - -
 Nationalparke (NP) 1 8.927 0,44
 Kernzonen    
  - im Nationalpark 14 2.914 0,14
  - in 32 bestehenden NSG (Totalreservate) 53 4.062 0,20
 Biosphärenreservate (BR) 9 2 125.824 6,14
 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 2 82 680.633 33,20
 Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender LSG 0 - -
 Einstweilig sichergestellte LSG 0 - -
 Naturparke (NUP) 6 460.808 22,48
 Naturdenkmale  
  - flächenhafte (NDF) 3 und Flächennaturdenkmale (FND) 4 902 - -
  - Einzelobjekte (ND) 1.882 - -
 Einstweilig sichergestellte Naturdenkmale  
  - flächenhafte Naturdenkmale (NDF) 3 0 - -
  - Einzelobjekte (ND) 0 - -
 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 5 52 2.151 0,10
 Einstweilig sichergestellte Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 3 130 0,01
 Baumschutzverordnungen und –satzungen (BA) 6 454 - -
 Einstweilig sichergestellte Baumschutzverordnungen und –satzungen (BA) 6 0 - -
 Geschützte Parks (GP) 4 205 - -
 Schutzgebiete und -objekte im Verfahren nach § 39 NatSchG LSA    
 Naturschutzgebiete (NSG) 7 8.766 -

Biosphärenreservate (BR) 1 30.035 -
 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 6 73.826 -

Naturparke (NUP) 0 - -
 Naturdenkmale (NDF, ND) 1 - -

Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 8 163 -
 Schutzgebiete und -objekte in Planung   
 Naturschutzgebiete (NSG) 178 39.582 -
 Biosphärenreservate (BR) 1 40.969 -
 Landschaftsschutzgebiete (LSG) 7 4.371 -

Naturdenkmale (NDF, ND) 1 - -
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 8 281 -

1 Entscheidung der Kommission gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region vom 13.11.2007 Aktenzeichen 
K(2007) 5403 und in der atlantischen biogeografischen Region vom 12.11.2007 - Aktenzeichen K(2007) 5396 - (Amtsblatt der Euro-
päischen Union. - (2008) vom 15.01.2008, S. L12/383 und S. L12/1

2 Die Ausgrenzung der Gebiete innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile aus den bis 1990 unter Schutz gestellten 
LSG sowie Flächenentlassungen aus LSG sind in der Größenangabe nur dann berücksichtigt, wenn die entsprechende Größe 
Bestandteil der Verordnung ist.

3 nach dem 01.07.1990 (Inkrafttreten des BNatSchG in den neuen Bundesländern) ausgewiesen
4 vor dem 01.07.1990 unter Schutz gestellt
5 darunter GLB ohne Flächenangaben
6 Unter dem Kürzel „BA“ werden ab 2002 die Baumschutzverordnungen und -satzungen nach § 35 NatSchG LSA gesondert geführt
7 alle Flächenangaben ab 2002 per GIS ermittelt
8 Landesfläche = 20.500 km2

9 Mit der Erklärung des BR „Mittelelbe" im Februar 2006 hat Sachsen-Anhalt aktuell zwei Biosphärenreservate. Auf einer Fläche 
von ca. 43.000 ha überlagern sich die beiden Biosphärenreservate „Mittelelbe" und „Mittlere Elbe“!

Tab. 1: Statistische Übersicht der nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Objekte Sachsen-
Anhalts. Stand: 31.12.2008

Durch die zahlreichen Überlagerungen von Schutzgebietskategorien auf derselben Fläche (z. B. EU SPA/FIB/NSG/BR/LSG/NDF/FND) 
kann die geschützte Gesamtfläche Sachsen-Anhalts nicht durch Addition der Einzelpositionen dieser Tabelle ermittelt werden.
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Zur Beute des Uhus im Südharz

Matthias Jentzsch

1 Einleitung
Der Uhu (Bubo bubo) gehört zu den Vögeln des 
Anhangs I der Europäischen Vogelschutzrichtli-
nie. Über viele Jahrzehnte in Deutschland vom 
Aussterben bedroht (Weber et al. 2003), gibt 
es aufgrund von Schutzmaßnahmen und Aus-
wilderungsprojekten seit einigen Jahren einen 
deutlich positiven Bestandstrend. Sudfeld et al. 
(2007) schätzen die aktuellen Brutpaar-Zahlen für 
die Bundesrepublik auf 1400 bis 1500. In Sachsen-
Anhalt ist der Landesbestand mittlerweile auf ca. 
30 Brutpaare angewachsen, wobei die Hauptvor-
kommen den Harz und das nördliche Harzvor-
land betreffen: 
2004 (13 besetzte Reviere/davon 7 Brutpaare), 
2005 (13/11), 2006 (12/6), 2007 (12/9) (Fischer & 
Dornbusch 2005, 2006, 2007, 2008). 
Vom Uhu wiederbesiedelt wurde auch das Nas-
setal bei Wickerode im Landkreis Mansfeld-Süd-
harz (Messtischblatt-Quadrant 4532-2, Fischer 
& Dornbusch 2008). Von dem bislang einzigen 
Brutpaar in dieser Region stammen mehrere Ge-
wöllproben, die im Folgenden ausgewertet wer-
den sollen. Die Vögel verschlingen ihre Beute in 
großen Teilen oder gar einem Stück. Aus den un-
verdaulichen Nahrungsresten, wie Knochen, Haa-
ren, Chitinteilen und Federn entsteht im Magen 
ein kompakter Klumpen, der ausgewürgt wird 
und den man als Gewölle bezeichnet. Anhand der 
Bestandteile und ihrer charakteristischen Merk-
male, zum Beispiel dem Zahnmuster von Säuge-
tier-Schädeln ist es möglich, die Beutetierarten zu 
bestimmen und Schlussfolgerungen auf die Nah-
rungszusammensetzung zu ziehen. Gleichzeitig 
informiert der „Speisezettel“ der Vögel auch dar-
über, welche Säugetierarten im jeweiligen Jagd-
revier vorkommen. Somit dienen Gewöllanalysen 
auch der Klärung faunistischer Fragestellungen. 

2 Material und Methoden
Die frischen Gewöllproben wurden am 15.02.2007, 
20.02.2007 und 10.02.2008 von Frau Rost und 
Herrn Kühne aufgesammelt und dankenswerter-
weise von H. Bock (alle Biosphärenreservats-Ver-
waltung „Gipskarstlandschaft Südharz“, Roßla) 
zwecks Analyse an den Verfasser weitergeleitet. 
Als Bestimmungsschlüssel diente Erfurt (2003). 

Das Material befindet sich in der Sammlung des 
Verfassers. Außerdem werden zwei Einzelfunde 
von demselben Sammelort in die Auswertung 
mit einbezogen (Bock, in litt.). Herr Dr. D. Hei-
decke vom Zoologischen Institut der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg übernahm 
freundlicherweise die Bestimmung des Schnep-
fen-Schnabels. Dafür danke ich ihm.

3 Gebiet
Das Nassetal gehört zum NSG „Gipskarstland-
schaft Questenberg“ und ist ein sehr schmales, 
von kleinen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
(feuchte bis anmoorige Grünlandstandorte, 
Streuobstwiesen, wenige Ackerflächen, ehemali-
ge Fischteiche) geprägtes Bachtal, das von steilen 
Felsen und vornehmlich mit Buchen bestande-
nen Laubwäldern eingerahmt ist. Die Nasse fließt 
zwischen den Ortschaften Questenberg und Wi-
ckerode in einem noch weitgehend naturbelasse-
nen Bett. Erste Untersuchungen belegen für meh-
rere Tiergruppen eine artenreiche Fauna: Lurche 
und Kriechtiere (13 Arten), Großschmetterlinge 
(197), Heuschrecken (11), Libellen (19) (Buttstedt 
1997). Darüber hinaus liegen aus dem Nassetal 
Nachweise von 20 Säugetierarten vor, darunter 13 
terrestrisch lebende Kleinsäugerarten (Jentzsch 
1988, unv.).

4 Ergebnisse
Insgesamt wurden in den Gewöllen 60 Säuge-
tiere neun verschiedener Arten sowie ein Vogel 
nachgewiesen (Tab. 1). Das mit Abstand häufigste 
Beutetier ist die Feldmaus, gefolgt von Igel und 
Wanderratte. Darüber hinaus berichtet Harald 
Bock von zwei interessanten Einzelfunden: Am 
18.09.2006 sammelten Stefan Herrmann und 
Karsten Kühne ein Gewölle auf, das nur Knochen 
enthielt (nicht frisch, vermutlich vom Frühjahr), 
darunter befand sich ein Metatarsus einer Eule. 
Dr. Bernd Nicolai vom Heineanum, Halberstadt, 
bestimmte das Tier als Schleiereule (Tyto alba). Er 
schrieb dazu, dass bei der Untersuchung von weit 
über 600 Vögeln aus Uhu-Gewöllen im Heinea-
num bisher nur 4 Schleiereulen, aber mehr als 20 
Waldohreulen (Asio otus) gefunden wurden. 
Am 6.10.2004 wurde ein Mäusebussard als adultes 
Männchen im Borntal beringt und mit Flügelmar-
ken markiert (EA 138716, weiß 376) und dort von 
Stefan Herrmann und Georg Spengler in den 
Folgejahren insgesamt acht Mal am Beringungs-
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ort beobachtet, das letzte Mal am 29.01.2007. Am 
30.03.2007 lagen Reste des Vogels im Bereich des 
1,2 km nordöstlich gelegenen Uhufelsens.
 
5 Diskussion
Der Uhu ist die größte in Deutschland heimische 
Eule, der sowohl Säugetiere als auch Vögel und Am-
phibien, seltener hingegen Insekten jagt. Über die 
Nahrungszusammensetzung der Großeule liegen 
umfangreiche Untersuchungen vor. Pionierarbeit 
leistete hier die Arbeitsgruppe um Uttendörfer 
(1939), die seinerzeit insgesamt 2882 Säuger von 
32 Arten (in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit Feld-
mäuse, Schermäuse, Igel, Eichhörnchen, Wander-
ratten u. a.), 1128 Vögel (80 Arten) sowie 161 unbe-
stimmte Vögel, 266 Lurche (4 Arten) und 13 Fische 
(2 Arten) in Gewöllen nachwies.

Im Vergleich dazu fällt die vorgestellte Beutetier-
Liste vergleichsweise bescheiden aus. Allerdings 
sind die wichtigsten Säugetierarten mit Ausnah-
me des Eichhörnchens als Beutetiere vertreten 
und belegen recht gut den Talbereich als vor-
nehmliches Jagdgebiet des Uhus. Dies deckt sich 
weitgehend mit den Angaben aus dem Hand-
buch der Vögel Mitteleuropas (Blotzheim & Bau-
er 1994). Die meisten der Beutetiere können als 
Kulturfolger eingestuft werden (Feldmaus, Wan-
derratte, z. T. auch Igel), zu deren Lebensräumen 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen oder die 
Dorfrandlage gehören. Interessanterweise fan-
den sich in den Proben mit Igel-Nachweisen zwar 
regelmäßig, aber nur wenige Stacheln. Lediglich 
ein Speiballen bestand aus einigen Dutzend Sta-
cheln, die locker in Fellhaare des Igels eingehüllt 

Abb. 1: Wanderratte. Abb. 2: Igel.

Art 15.2.2007 20.2.2007 20.1.2008 Gesamt %
Feldmaus (Microtus arvalis) 7 15 18 40 64,5
Igel (Erinaceus europaeus) 1 4 5 8,1
Wanderratte (Rattus norvegicus) 3 1 1 5 8,1
Wald-/Gelbhalsmaus unbest. (Apode-
mus sylvaticus et flavicollis sp.)

3 3 4,8

Rötelmaus (Myodes glareolus) 1 2 3 4,8
Zwergmaus (Micromys minutus) 1 1 1,6
Waldmaus (Apodemus sylvaticus) 1 1 1,6
Gelbhalsmaus (Apodemus flavicolis) 1 1 1,6
Erdmaus (Microtus agrestis) 1 1 1,6
Schermaus (Arvicola terrestris) 1 1 1,6
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 1 1 1,6
Gesamt 16 21 25 62 99,9

Tab. 1: Analyse von Uhu-Gewöllen aus dem Nassetal bei Sangerhausen.
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waren. Unterkiefer lagen vollständig vor, die 
Schädel hingegen nur als Bruchstücke. Aufgrund 
des Stachelkleids und zumindest im Falle von Alt-
tieren wegen ihrer Größe können Igel nicht voll-
ständig verschlungen werden und der Uhu muss 
seine Beute unter weitgehender Aussparung der 
Stacheln kröpfen.

Die Zwergmaus als aus faunistischer Sicht her-
ausragende Kleinsäugerart wird in der Roten Liste 
Sachsen-Anhalts als „Gefährdet“ eingestuft (Hei-
decke et al. 2004). Sie kommt als typischer Halm-
kletterer im Untersuchungsgebiet in den feuch-
teren Grünlandbereichen vor. Andere Arten, wie 
Erdmaus und Rötelmaus sind hingegen typische 
Waldbewohner, die allerdings auch im Offenland 
nachgewiesen werden können. Jedenfalls sind 
sie hier ein Indiz dafür, dass auch der Wald oder 
zumindest seine Randbereiche dem Wickeroder 
Uhu als Jagdgebiet gedient haben könnten.

Dass Vögel in der Regel bis Krähengröße regelmä-
ßig zur Beute des Uhus gehören, ist seit Utten-
dörfer (1939) umfassend belegt. Dort werden 
auch alle im Nassetal nachgewiesenen Arten 
genannt. Inwieweit durch den Fund der Wald-
schnepfe der Zeitpunkt der Gewöllaufsammlung 
auf die Brut- oder Zugzeit 2007 vordatiert werden 
muss, bleibt unklar, da es sich bei der Art zwar um 
Zugvögel handelt, einzelne Vögel aber hin und 
wieder überwintern (Blotzheim et al. 1997). Die 
Treue des Mäusebussards zu seinem Beringungs-
ort ist ein Indiz dafür, dass er eventuell dort vom 
Uhu erjagt wurde, was Rückschlüsse auf die Aus-
dehnung des Jagdreviers zulässt.
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Wiederfund eines in Sachsen-Anhalt ver-
schollenen Torfmooses 

Ulrike Schröder-Trost

Im FFH-Gebiet DE 4342302 (Landesnr. 132) „Lau-
siger Teiche und Ausreißer-Teich östlich Bad 
Schmiedeberg“ (TK 25 4342 NO) wurde das in Sach-
sen-Anhalt als verschollen geltende Torfmoos 
Sphagnum obtusum (Warnst.) im Rahmen der 
FFH-Erfassung am 2. August 2006 gefunden und 
von Frank Müller, Dresden, nach bestimmt. 
Sphagnum obtusum ist die kräftigste Art der Sek-
tion cuspidata der Gattung Sphagnum, vom eben-
falls kräftigen Sphagnum flexuosum nur durch 
winzige Poren in den Hyalinzellen der Astblätter 
unterschieden. Die Art besiedelt mesotrophe bis 
eutrophe Sümpfe, oft teilweise untergetaucht in 
Tümpeln oder an Fluss- und Seeufern (Daniels & 
Eddy 1985). Auch Müller (2004) charakterisiert 
den Standort ähnlich: feucht bis nass, an mäßig 
nährstoffversorgten, basenreichen Standorten 
in Flach- und Zwischenmooren. An den zwei ak-
tuellen Fundstellen in Sachsen wächst die Art in 
Teichverlandungsmooren – genau wie am neuen 
Fundort in Sachsen-Anhalt. 

Verbreitung 
Im Verbreitungsatlas der Moose (Meinunger & 
Schröder 2007) sind die drei Fundpunkte aus Fu-
ess’ Arbeit über die „ …Verbreitung der Torfmoose 
im Flußgebiet der mittleren Elbe und der unteren 
Mulde“ (1937) enthalten. In dieser Arbeit werden 
die Lausiger Teiche nicht erwähnt. Einer der his-
torischen Fundorte liegt im Fläming, die beiden 
anderen ebenfalls in der Dübener Heide, nur we-
nige Kilometer westlich des neuen Fundorts. 
In Sachsen gibt es neben den zwei aktuellen fünf 
gesicherte historische Fundstellen. Die Art ist also 
selten, wird aber vermutlich gelegentlich überse-
hen (Müller 2004). 
Nach dem Verbreitungsatlas (Meinunger & 
Schröder 2007) ist die Art in ganz Deutschland 
selten. Eine geringe Häufung von aktuellen Fund-
punkten gibt es nur im Südschwarzwald und in 
Schleswig Holstein.

Gefährdungsstatus: 
Sphagnum obtusum gilt in Sachsen-Anhalt als 
verschollen, im benachbarten Sachsen als vom 
Aussterben bedroht (Rote Liste 1, Müller 1998).

Nach Meinunger & Schröder (2007) gibt es 
in Deutschland nur am Alpenrand und im Süd-
schwarzwald mehrere stabile Bestände (Rote Lis-
te R). Im übrigen Gebiet ist die Art, vor allem we-
gen der Vernichtung geeigneter Standorte, vom 
Aussterben bedroht.
Es handelt sich um eine Art des Anhangs V der 
FFH-Richtlinie und um eine besonders geschützte 
Art nach Bundesartenschutzverordnung.

Überblick über das Fundgebiet
Der neue Fundort von Sphagnum obtusum in 
Sachsen-Anhalt befindet sich im FFH-Gebiet 
„Lausiger Teiche und Ausreißer-Teich östlich Bad 
Schmiedeberg“. Alle drei im Namen des Gebiets 
genannten Teiche sind im Mittelalter entstande-
ne Kunstteiche, die über Gräben aus der Dübener 
Heide mit Wasser gespeist werden und über ein 
Grabensystem in die Elbe entwässern. Sie wer-
den auch heute noch fischereiwirtschaftlich ge-
nutzt und im Herbst regelmäßig abgelassen (LAU 
1997). 
Der Fundort wurde als einzige Fläche am Gro-
ßen Lausiger Teich als Lebensraumtyp (LRT) 
7140 „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ er-
fasst. Drei weitere Flächen dieses LRT gibt es am 
Kleinen Lausiger Teich. Diese Flächen sind nur 
fragmentarisch ausgebildet. Es handelt sich um  
schmale Streifen an den Rändern der Verlan-
dungsbereiche der Teiche in denen nur wenige le-
bensraumtypische Arten auftreten. Dabei handelt 
es sich um Eriophorum angustifolium, das zwar 
als Scheuchzerio-Caricetea-Klassencharakterart 
gilt, das aber v. a. charakteristisch für Anfangs-
stadien der Verlandung dystropher Gewässer ist, 
aber auch auf von Calthion-Arten dominierten 
Moorwiesen noch vorkommt. Carex rostrata ist 
zwar charakteristisch für Scheuchzerio-Caricetea-
Gesellschaften, kommt jedoch auch im Magno-
caricion und in Phragmitetea-Gesellschaften vor. 
Die Bestände des Gebietes sind alle mit Störzei-
gern und Magnocaricion-Arten durchsetzt. Wich-
tige Charakterarten der Scheuchzerio-Caricetea 
wie Rhynchospora alba und Carex lasiocarpa oder 
relativ häufige Oxycocco-Sphagnetea-Arten wie 
Drosera rotundifolia oder Vaccinium oxycoccus 
fehlen ganz. Carex lasiocarpa wird von der Pfle-
ge- und Entwicklungskonzeption (Bettinger et 
al. 1994) noch für das Gebiet angegeben, konnte 
aber bei der aktuellen Kartierung nicht festge-
stellt werden. 
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Der Fundort
Der Fundort am Nordrand des Großen Lausiger 
Teichs umfasst einen schmalen Saum zwischen 
Röhrichtgürtel und Waldrand. Es herrschen 
Schnabelseggenriede in verschiedenen Ausbil-
dungen mit und ohne Torfmoose vor. In den offe-
nen Schlenken der sehr nassen Bestände kommt 
auch der Kleine Wasserschlauch Utricularia minor 
vor. Zum Zeitpunkt der Kartierung Anfang Au-
gust 2006 lagen die Wasserpflanzen auf nassem 
Torfschlamm. Nach dem trockenen Juli 2006 lässt 
dies auf einen günstigen, lebensraumtypischen 
Wasserhaushalt schließen.
Die in Tabelle 1 dargestellten drei Vegetationsauf-
nahmen vom Fundort und seiner Umgebung zei-
gen den Übergangscharakter der Fläche: Hier sind 
Röhricht- und Magnocaricionarten mit Zwischen-
moorarten vergesellschaftet. Sowohl die Schna-
bel-Segge (Carex rostrata) als auch Sphagnum ob-
tusum scheinen solche Standorte zu bevorzugen: 
Relativ günstiger Nährstoffhaushalt, aber noch 
nicht so gut nährstoffversorgt, dass starkwüchsi-
ge Röhrichtarten konkurrenzfähig genug wären 
um die zarteren Moorarten zu verdrängen. Dieser 
relative Nährstoffreichtum begünstigt auch den 
Kleinen Wasserschlauch (Utricularia minor), der 
als wurzellose Wasserpflanze auf einen gewissen 
Nährstoffgehalt des Wassers angewiesen (Ellen-
berg 1986) ist. 
Die Vegetationsaufnahme 1 dokumentiert den 
(höchstwahrscheinlich) gesamten Bestand von 
Sphagnum obtusum.

Weitere bemerkenswerte Funde im Gebiet
Im Großen Lausiger Teich bildet das Kleine Nix-
kraut, Najas minor (Rote Liste Sachsen-Anhalt 3) 
im Sommer ausgedehnte Bestände im flachen 
Wasser. Das Najadetum minoris gilt in Sachsen-
Anhalt als vom „Verschwinden bedrohte, in ih-
rem Bestand akut bedrohte Pflanzengesellschaft“ 
(Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzengesell-
schaften des Landes Sachsen-Anhalt, Kategorie 
1, Frank et al. in LAU 2004). In diesen Beständen 
konnte auch das Zwerg-Laichkraut, Potamogeton 
pusillus nachgewiesen werden. Am Großen Lau-
siger Teich ist der Röhrichtgürtel relativ schmal 
und wird teilweise von Horsten der Steifsegge 
(Carex elata) an der Uferlinie abgelöst.
Der Ausreißer-Teich wurde als LRT 3130 „Oligo - 
mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation 
der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-

Aufnahmenummer  1  2   3
Datum 2.8.06 2.8.06 2.8.06
Aufnahmefläche (m2)  9  1   9
Gesamtartenzahl 17  8   7
Höhe Krautschicht (cm) 80 60  70
Deckung Krautschicht (%) 90 60 100
Deckung Moosschicht (%) 50 40

Carex rostrata 2b  3 4
Potentilla palustris 2b  1 2b
Eriophorum angustifolium 1 1
Agrostis canina 1 1 1
Carex canescens +
Lysimachia vulgaris + +
Utricularia minor 2b

Sparganium erectum 2b + 2b
Typha angustifolia 2a
Iris pseudacorus r
Rumex hydrolapathum r
Carex elata 2a

Hydrocharis morsus-ranae +
Lemna minor +

Juncus effusus 1 1

Sphagnum obtusum 3
Riccia fluitans 1
Calliergon stramineum 1
Calliergonella cuspidata 1
Warnstorfia exannulata 2m
Sphagnum fallax 3

Tab. 1: Vegetation am Fundort von Sphagnum ob-
tusum

Nanojuncetea“ erfasst. Auf den freiliegenden 
Schlamm/Sandflächen zwischen Wasser und 
Röhrichtgürtel des Ausreißerteichs sind dichte, 
ausgedehnte Nadelsumpfsimsen-Rasen mit der 
namengebenden Art Eleocharis acicularis ausge-
bildet. In diesen finden sich Carex bohemica und 
Eleocharis ovata zur Zypergrasseggen-Gesell-
schaft zusammen. Wasserseitig schließen sich 
ausgedehnte Bestände von Elatine hexandra an. 
Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den 
einzigen Fundort der Art im Land Sachsen-Anhalt 
(Rote Liste 1). Carex bohemica und Eleocharis ova-
ta, beide in den sächsischen Teichgebieten relativ 
häufig, verfügen in Sachsen-Anhalt ebenfalls nur 
über wenige Standorte (Rote Liste 2). Weiterhin 
findet sich ein ausgedehnter Bestand von Sagitta-
ria sagittifolia mit Alisma plantago-aquatica und 
im Wasser Utricularia australis.
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Der Ausreißer-Teich wird nach der Pflege- und 
Entwicklungskonzeption (Bettinger et al. 1994) 
„bereits seit einigen Jahren nicht mehr regelmä-
ßig abgelassen und abgefischt.“ Die Wasserfläche 
war im Jahr 2006 deutlich kleiner als auf allen zur 
Verfügung stehenden Luftbildern. Bei geschlosse-
nem Ablauf (!) war die offene Wasserfläche Mit-
te November bis auf einen schmalen Graben mit 
stagnierendem Wasser völlig verschwunden. 
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Der Umgang mit der Agro-Gentechnik ist eine der 
wichtigsten Zukunftsfragen des Naturschutzes. Die 
einschlägigen Rechtsgrundlagen sind jedoch oft-
mals unbekannt oder unklar, so dass diese Materie 
in ihren entscheidenden Details zu einer reinen 
Expertenangelegenheit zu werden droht, obwohl 
viele Bürger durchaus eine klare und oft skeptische 
Einstellung zur Agro-Gentechnik hegen. 
Der Schwerpunkt der Studie liegt auf dem direk-
ten Konfliktfeld zwischen Naturschutzbelangen 
und dem Gentechnikrecht, wobei auch indirekte 
Mobilisierungspotentiale aus anderen Regelungs-
zusammenhängen (z. B. dem Gentechniklebens-
mittelrecht) aufgezeigt werden. Die Studie ist auf 
das deutsche und europäische Verwaltungsrecht 
ausgerichtet und wendet sich hauptsächlich den 
Rechtsschutzmöglichkeiten derjenigen zu, die 
sich mit Naturschutzbezug gegen den Einsatz von 
Gentechnik zur Wehr setzen möchten. 
Ein zentrales Ziel des Naturschutzes ist es, in 
Schutzgebieten möglichst günstige und unge-
störte Bedingungen für Tiere, Pflanzen und Le-
bensräume zu schaffen. Explizite Aussagen zum 
Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen 
werden jedoch weder im europäischen noch im 
nationalen Naturschutzrecht getroffen. Dabei 
gibt der Anbau von gentechnisch verändertem 
Bt-Mais der Sorte Mon 810 durchaus berechtigten 
Grund zur Sorge, dass dieser Mais mit biozider 
Wirkung in und an Schutzgebieten (FFH-Gebie-
ten) eine Beeinträchtigung des Erhaltungszu-
stands verursachen kann. Doch weder die europä-
ische Zulassung von Mon 810 noch das deutsche 
Gentechnikrecht sehen entsprechende Beschrän-
kungen für den Anbau von Mon 810 vor. 

Das deutsche Gentechnikrecht wurde so kon-
zipiert, dass es einerseits Anwendung und For-
schung fördert, aber andererseits auch das ver-
trägliche Nebeneinander der verschiedenen 
Bewirtschaftungsformen und den Schutz von 
Leben, Gesundheit und Umwelt in ihrem Wir-
kungsgefüge gewährleisten soll. Dass eine solche 
Koexistenz auf Dauer vielleicht gar nicht möglich 
ist, wird einleitend in der Studie konstatiert.
Die Studie folgt einer doppelten Zielstellung: sie 
stellt einerseits für die Betroffenen die wichtigs-
ten Problemfelder dar. Gleichzeitig zeigt sie aber 
auch für die Fachöffentlichkeit eine Reihe we-
sentlicher Problempunkte auf, die den zukünfti-
gen Diskurs entscheidend prägen werden. Dabei 
werden eine Reihe praktischer und rechtlicher 
Probleme deutlich. Um diese geht es, eine wissen-
schaftliche Studie kann die vorliegende Untersu-
chung dabei nicht sein. 
Die Studie liefert einen Überblick über die Kon-
fliktlinien zwischen Gentechnikrecht und Natur-
schutzrecht. Dazu werden zunächst vorhandene 
gerichtliche Rechtsansichten zusammengestellt 
und aufbereitet. Für den praktisch tätigen Rechts-
anwalt oder Naturschützer hat dies den Vorteil, 
dass er eine realistische Einschätzung gewinnt, 
welche Entscheidungen in der Praxis gegenwär-
tig tendenziell zu erwarten sind. Darauf aufbau-
end werden weitere juristische Argumentati-
onsmöglichkeiten ebenso wie rechtspolitische 
Änderungsvorschläge im Rahmen des geltenden 
europäischen und deutschen Rechts aufgezeigt.
Die Gemengelage hinsichtlich der Befugnisse be-
teiligter Behörden auf EU-, Bundes- und Landes-
ebene sowie der Einbeziehung vieler unterschied-
licher Normen aus Gentechnik- und Naturschutz-
recht wird in der Studie erläutert. Diese Analyse 
macht deutlich, in wieweit die betreffenden Nor-
men einen Drittschutz bezwecken können und 
damit Möglichkeiten für Individualkläger beste-
hen, Verfahrensschritte gerichtlich überprüfen zu 
lassen.
Als ein Sonderfall des Individualdrittschutzes 
wird in der Studie der gemeindliche Rechtsschutz 
gegen Freisetzungsgenehmigungen auf ihrem 
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Gebiet untersucht. Danach widmet sich die Stu-
die dem Verhältnis von Verfahrensfehlern (z. B. 
bei der FFH-Prüfung) und Individualdrittschutz, 
da deutlich geworden ist, dass immer wieder ver-
sucht wird, sich auf Verfahrensfehler zu berufen. 
Daran anschließend wird der Sonderfall „Imker 
als Drittkläger“ untersucht. Aufgrund der her-
ausragenden Funktion der Bienen im Ökosystem 
könnten hier rechtliche und politische Weichen-
stellungen erfolgen, insbesondere hinsichtlich 
der Null-Toleranz im Gentechniklebensmittel-
recht und der Weiterentwicklung der guten fach-
lichen Praxis gegenüber der Imkerei.
Abschließend beschäftigt sich die Studie mit den 
Beteiligungs- und Klagerechten, die Verbänden 
im Zusammenhang mit gentechnischen Ent-
scheidungen zur Verfügung stehen.

Dr. Inge Ammon-Kujath

M. Bunzel-Drüke, C. Böhm, P. Fink, G. Kämmer, 
R. Luick, E. Reisinger, U. Riecken, J. Riedl, M. 
Scharf & O. Zimball: Praxisleitfaden für Ganz-
jahresbeweidung in Naturschutz und Land-
schaftsentwicklung - „Wilde Weiden“. 215 S., 
zahlreiche Abb., Softcover, DIN A 4. ABU, Bad 
Sassendorf-Lohne, 2008. Bezug: abu@abu-natur-
schutz.de ISBN: 978-3-00-024385-1. EUR 1,00 zzgl. 
Verpackungs- und Versandkosten.

Eine zentrale Aufgabe für den Naturschutz in 
Deutschland besteht darin, die Vielfalt der Arten 
und Biotope in unserer Kulturlandschaft zu för-
dern. Sie ergibt sich nicht zuletzt aus zahlreichen 
internationalen Verpflichtungen, wie z. B. der 
Konvention über die Biologische Vielfalt von 1992 
oder der sogenannten Göteborg-Strategie der Eu-
ropäischen Union von 2001. In der Vergangenheit 
wurden Artenhilfsprogramme aufgestellt, ver-
einzelt auch natürliche Prozesse in Nationalparks, 
Naturwaldzellen und einigen Naturschutzgebie-
ten zugelassen, Vereinbarungen mit verschiede-
nen Nutzern getroffen und ehrenamtliche oder 
behördlich veranlasste Pflegemaßnahmen durch-
geführt. Seit Beginn der 1990er Jahre bildete sich 
ein neues Konzept heraus, welches das Ziel einer 
naturnahen Beweidung oder einer halboffenen 
Weidelandschaft manifestierte, um auf diesem 
Wege eine „neue Wildnis“ zu schaffen. Kernge-
danke war dabei immer, dass sich diese Ganz-

jahresweiden an der Tragkraft des jeweiligen 
Standortes orientieren, also nachhaltig sein müs-
sen und möglichst dauerhaft etabliert werden 
können. Aus den ersten Versuchen haben sich 
im Laufe der letzten Jahre tragfähige, kostenex-
tensive Verfahren entwickelt, die mittlerweile 
deutschlandweit und auch in Sachsen-Anhalt An-
wendung finden. Vielerorts haben sich auf dieser 
Grundlage bereits Zentren der Biodiversität von 
Offenlandarten und Arten der Wald-Offenland-
Übergangsbereiche herausgebildet, deren Metho-
den und Experimente wissenschaftlich begleitet 
werden.
Nunmehr trugen zahlreiche auf dem Gebiet täti-
ge Wissenschaftler und langjährige Praktiker das 
bislang vorliegende Wissen umfassend zusam-
men und bereiteten es übersichtlich und vor allem 
für die praktische Anwendung verfügbar in Form 
eines Leitfadens auf. Die Publikation richtet sich 
dabei vornehmlich an den beruflichen und ehren-
amtlichen Naturschutz, aber ebenso direkt an die 
Landnutzer. Der vom Bundesamt für Naturschutz 
und von der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein geförderte Leitfaden ist in jeder Hinsicht 
kompetent und lässt keine Frage zu den Aspekten 
der Beweidung offen, seien es Themen wie Be-
weidungsmanagement, Beweidungsdichte, Na-
turschutz und Tiermedizin oder die Darstellung 
der konkreten Eignung einzelner Weidetierarten 
und –rassen zur Landschaftsgestaltung. Das The-
ma „Recht“ widmet sich ausführlich den zumeist 
unbegründeten Ängsten von Jägern, Land- und 
Forstwirten im Zusammenhang mit Ganzjahres-
weiden durch Robust-Weidetiere. Detailliert wird 
im Kapitel „Ökonomie“ aufgezeigt, wie es sogar 
möglich ist, über diese Form der Tierhaltung ein 
weiteres wirtschaftliches Standbein für Landnut-
zer aufzubauen. Dabei geht es sowohl um struktu-
relle Rahmenbedingungen, als auch die Nutzung 
von Förderprogrammen und Vermarktungsstra-
tegien. Außerdem wird auf die Möglichkeiten der 
damit verbundenen Förderung des Tourismus in 
ländlichen Regionen verwiesen. 
Im Anhang findet sich eine 790 Quellen umfas-
sende Literaturliste, die den Einstieg in das The-
ma überaus erleichtert. Zudem gewinnt die An-
schaulichkeit der Publikation durch zahlreiche 
großartige Farbfotos, Grafiken und Tabellen.
Im Interesse des Fortbestandes weiter Teile un-
serer Kulturlandschaft und der Förderung der 
Biodiversität bleibt zu wünschen, dass die Idee 
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der „Wilden Weiden“ vom ehrenamtlichen und 
beruflichen Naturschutz und natürlich von den 
Landnutzern selbst an vielen Orten aufgegriffen 
und so mehr biologische Vielfalt im wahrsten 
Sinne des Wortes „produziert“ wird. Um dies zu 
erreichen, ist der Praxisleitfaden für Ganzjah-
resbeweidung in Naturschutz und Landschafts-
entwicklung ein wertvolles Hilfsmittel, zugleich 
aber auch Argumentationshilfe und dem an der 
Thematik interessierten Leser sehr zu empfehlen.

Dr. Matthias Jentzsch

Korsch, H., Raabe, U. & K. van de Weyer (2008): 
Verbreitungskarten der Characeen Deutsch-
lands. - Rostocker Meeresbiologische Beiträge 19: 
57-108. ISSN 0943-822X

Im März 2004 wurde die Arbeitsgruppe „Chara-
ceen Deutschlands“ (http://www.biologie.uni-
rostock.de/oekologie/oekologie/agcd) während 
der 1. Tagung an der Universität Rostock (Leitung 
Herr Prof. Dr. H. Schubert) gegründet. Es folgten 
4 weitere Treffen 2005 an der Pädagogischen 
Hochschule in Karlsruhe (Leitung Frau A. Radko-
witsch), 2006 in Thomsdorf am Carwitzer See in 
der Feldberger Seenlandschaft (Leitung Herr L. Ra-
tai [Feldberg / Mecklenburg-Vorpommern] und 
Herr Prof. Dr. H. Schubert), 2007 in Stockstadt am 
Rhein in Hessen (Leitung Dr. E. Korte und Dr. K. 
van de Weyer) und 2008 in Seeburg am Süßen 
See im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees in 
Sachsen-Anhalt (Leitung Herr Dr. H. Korsch und 
Herr Dr. K. van de Weyer). 
Die Ergebnisse dieser interessanten Tagungen 
und Kartierungs-Exkursionen sind in verschiede-
nen Schriften und Sammel-Bänden dokumentiert 
worden (s. van de Weyer et al. [2006]: DGL-Ta-
gungsbericht 2005 [Karlsruhe]: 154-156.; Rostocker 
Meeresbiologische Beiträge 13 [2004]: 9-202.; 19 
[2008]: 7-114; Berichte der Botanischen Arbeitsge-
meinschaft Südwestdeutschlands, Beiheft [2006]: 
im Druck; Täuscher [2007, 2009]: DGL-Mitteilun-
gen I/2007; II/2009).
Das wertvollste Ergebnis dieser umfangreichen 
Arbeiten in nur 5 Jahren sind die nun vorliegen-
den „Verbreitungskarten der Characeen Deutsch-
lands“, die von Dr. Heiko Korsch, Uwe Raabe 
und Dr. Klaus van de Weyer federführend in 
den „Rostocker Meeresbiologische Beiträge“ ver-

öffentlicht wurden (auch unter http://www.bio-
logie.uni-rostock.de/oekologie/RMB.htm#19 ein-
sehbar). Es wird die Verbreitung der in Deutsch-
land 38 bekannten Armleuchteralgen-Arten der 
Gattungen Chara (21 Arten), Lamprothamnium (2 
Arten), Lychnothamnus (1 Art), Nitella (9 Arten), Ni-
tellopsis (1 Art) und Tolypella (4 Arten) mit Bezug 
auf die Messtischblatt-Verbreitung dargestellt. 
Außerdem wurde die Zahl der Arten in Deutsch-
land pro Messtischblatt bis 1989 und nach 1990 
kartographisch erfasst. 
Die Verbreitungskarten der Armleuchteralgen 
Deutschlands sind eine wichtige Arbeitsgrundla-
ge für die Nutzung dieser submersen Makrophy-
ten im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL 2000) als biologische Qualitätskomponen-
te für den ökologischen Zustand der Gewässer. 
Die historischen Characeen-Vorkommen sind 
Basis für die Definition eines Leitbildes für einen 
natürlichen bzw. naturnahen Zustand der Ge-
wässer. Auch im Lebensraumtyp 3140 „Oligo- bis 
mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer mit benthi-
scher Armleuchteralgen-Vegetation (Characeae) 
(= Hard oligo-mesotrophic waters with benthic 
vegetation of Chara ssp.: Natura 2000-Code)“ 
nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL1992) haben Armleuchteralgen-Vorkommen 
eine sehr große Bedeutung. Außerdem ist dieses 
Gemeinschaftswerk sowohl für die Bearbeitung 
von Roten Listen als auch von Checklisten für 
Deutschland bzw. für die einzelnen Bundeslän-
der sehr wichtig. Es wird aufgezeigt, wo noch 
„weiße Flecken“ sind, die zu weiteren Aktivitäten 
der Arbeitsgruppe vielfältige Anregungen geben 
und auch zu einer verstärkten Beachtung dieser 
Makroalgen in Sachsen-Anhalt bei Gewässerkar-
tierungen aufrufen.

Dr. Lothar Täuscher
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